
Die Anhörung im Bundes-
tag hat mal wieder den 
Vogel abgeschossen.

Seit langem wird die Diskus-
sion um die Legalisierung von 
Cannabis hitzig geführt. Die 
aktuelle Expertenanhörung 
des Gesundheitsausschusses 
hat erneut die Gemüter erhitzt 
und kontroverse Standpunkte 
zutage gefördert. Ärztefach-
verbände wie der Berufs-
verband der Kinder- und Ju-
gendärzte (BVKJ) sowie die 
Bundesärztekammer (BÄK) 
argumentieren vehement ge-
gen eine Legalisierung. Wäh-
rend sie vor den Gefahren 
für Kinder und Jugendliche 
warnen, stehen andere Sach-
verständige für einen bedeu-
tenden Paradigmenwechsel 
in der Drogenpolitik. Es ist 
an der Zeit, die Debatte über 
eine rationale Cannabispolitik 
zu führen, die auf Fakten und 
pragmatischen Lösungen be-
ruht.

Der Plan der Regierung
Der von der Bundesregierung 
vorgeschlagene Gesetzent-
wurf zur Legalisierung von 
Cannabis für den Konsum von 
Erwachsenen sieht den legalen 
Besitz und Gebrauch von bis 
zu 25 Gramm Cannabis pro 
Monat vor. Ebenfalls soll der 
private Eigenanbau von bis 
zu drei Cannabispflanzen er-
laubt werden. Zudem sollen 
nichtgewerbliche Anbauver-
einigungen Cannabis an Mit-
glieder weitergeben können, 
unter strengen Vorschriften 
und Kontrollen. Allerdings 
stehen insbesondere die Ver-
treter medizinischer Fachver-
bände diesen Vorschlägen 
skeptisch gegenüber und war-
nen vor gesundheitlichen und 
gesellschaftlichen Risiken, vor 
allem für junge Menschen.

Die Kritiker
Die Gesundheitsexperten be-
fürchten, dass die geplante 
Legalisierung die Prävalenz 
des Cannabiskonsums unter 
Jugendlichen und damit ver-
bundene gesundheitliche so-
wie gesellschaftliche Probleme 
verstärken wird. Sie betonen 
die mangelnde Kontrollier-
barkeit und Durchsetzbarkeit 
der vorgesehenen Schutzvor-
kehrungen. Einige Verbände, 
darunter die Bundespsycho-
therapeutenkammer (BPtK), 
weisen zudem auf die poten-
zielle Gefahr von psychischen 
Gesundheitsproblemen und 
Suchtrisiken hin, die mit dem 
Konsum von Cannabis einher-
gehen können.

Die Befürworter
Trotz dieser Bedenken gibt 
es uns Befürworter einer Le-
galisierung. Die Entkrimi-
nalisierung des Besitzes von 

Cannabis zum Eigenkonsum 
ist längst überfällig. Die Neue 
Richtervereinigung (NV) und 
der Deutsche Richterbund 
teilen diesen Standpunkt, for-
dern jedoch eine Optimierung 
des Gesetzentwurfs. Dieser 
soll potenzielle rechtliche Un-
klarheiten zu beseitigen.

Ein wichtiger Punkt in der 
Debatte ist die Frage nach 
der kommerziellen Nutzung 
und dem Eigenkonsum. Ver-
treter des Branchenverbands 
Cannabiswirtschaft (BvCW) 
argumentieren, dass eine In-
tegration der Wirtschaft unab-
dingbar sei, um den illegalen 
Markt effektiv zurückzudrän-
gen. Zudem wird die Gleich-
stellung der Einnahme von 
Cannabis als Medizin mit dem 
Genussmittel kritisiert, was 
negative Auswirkungen auf 
Patienten haben könnte.

Eine bedeutende Stimme in 
der Diskussion ist der Bun-

desverband für akzeptierende 
Drogenarbeit und humane 
Drogenpolitik (akzept), der 
die Straffreiheit für den Besitz 
von bis zu 25 Gramm Cannabis 
zum Eigenkonsum sowie den 
privaten und gemeinschaftli-
chen Eigenanbau unterstützt. 
Kritisiert wird hierbei jedoch 
das Verbot des Konsums in 
Anbauvereinigungen und die 
bürokratischen Auflagen für 
diese. Mit diesen Auflagen 
wird sich der Schwarzmarkt 
nicht verdrängen lassen.

Zentrale Frage und Experten-
meinung
Es bleibt eine zentrale Frage: 
Wie lässt sich der geplante 
Umgang mit Cannabis best-
möglich umsetzen, um sowohl 
die Gesundheit der Bevölke-
rung zu schützen als auch eine 
effektive Prävention zu ge-
währleisten? Eine differenzier-
te Betrachtung der Argumente 
ist unerlässlich, um eine sinn-
volle und auf Fakten basieren-
de Entscheidung zu treffen.
In der Expertenanhörung wur-
de zudem betont, dass eine 
strafrechtliche Verfolgung von 
Cannabis-Konsumenten we-

nig sinnvoll sei und Hilfen zur 
Reduzierung des Konsums ef-
fektiver wären. Auch die Ver-
kehrssicherheit in Bezug auf 
den Cannabis-Konsum wurde 
thematisiert und die Forde-
rung nach einem niedrigen 
THC-Grenzwert im Straßen-
verkehr erhoben.

Fazit
Die Debatte um die Legali-
sierung von Cannabis wird 
weiterhin kontrovers geführt. 
Es ist von entscheidender 
Bedeutung, dass politische 
Entscheidungen auf einer 
ausgewogenen Analyse der 
Fakten basieren. Diese müs-
sen sowohl die Chancen als 
auch die Risiken angemessen 
berücksichtigen. Der Weg 
zu einer umfassenden und 
effektiven Cannabispolitik 
erfordert einen offenen Dia-
log zwischen verschiedenen 
Interessengruppen und eine 
wissenschaftlich fundierte 
Herangehensweise. Die Dro-
genpolitik braucht eine koper-
nikanische Wende..
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Nano-CBD ist ein Begriff 
für besonders kleine 
CBD-Partikel. Diese sol-

len wegen ihrer geringen Grö-
ße besser und schneller in den 
Blutkreislauf aufgenommen 
werden. Im Vergleich zu her-
kömmlichen CBD Produkten 
sollen die Nano-Teilchen stär-
kere und raschere Effekte er-
zielen. Unternehmen arbeiten 
an der Vermarktung von im-
mer mehr Produkten mit Na-
notechnologie. Nano-CBD hat 
das Potenzial, in verschiede-
nen Bereichen wie Kosmetika, 
Lebensmitteln und Getränken 
eingesetzt zu werden. Doch 
ist Nano-CBD schädlich?

Unternehmen forschen an 
verschiedenen Methoden, um 
die geringe Bioverfügbarkeit 
von CBD bei oraler Einnah-
me zu überwinden. Oral auf-
genommenes CBD muss erst 
vom Verdauungssystem be-
arbeitet werden und wird in 
der Leber stark abgebaut. Die 
Bioverfügbarkeit liegt hier 
nur zwischen 6 % und 35 %. 
Es gelangt also nur eine rela-
tiv geringe Menge CBD in den 
Blutkreislauf. Das verringert 
seine Wirksamkeit und die 
Wirkungsdauer. 

CBD-Partikel in Nanogröße 
können schneller und besser 
durch Zellmembrane drin-
gen, so die Idee. Dadurch soll 
auch das Cannabinoid schnel-
ler und besser im Blutkreis-
lauf aufgenommen werden. 
Die Bioverfügbarkeit wird 
erhöht. Die Effektivität von 
CBD-Produkten könnte er-
höht werden, möglicherweise 
bei niedrigeren Dosen.

Was genau ist 
Nano-CBD?
Bei der Extraktion von Na-
no-CBD wird statt der her-

kömmlichen Verfahren durch 
CO2-Extraktion  mit Ultra-
schallgeräten gearbeitet. Bei 
der Ultraschall-Extraktion 
entstehen 10 – 100 Nanome-
ter große Teilchen. Ein Nano-
meter ist der millionste Teil 
eines Milli meters. Entschei-
dend ist, dass unterhalb von 
etwa 50 Nanometern die klas-

sischen physikalischen Ge-
setze nicht mehr gelten. Die 
Partikel verhalten sich zuneh-
mend nach quantenphysikali-
schen Gesetzen. Sie erhalten 
daher unter Umständen an-
dere Eigenschaften. 

Ein weiterer Aspekt von Na-
nopartikeln ist, dass sich die 

Oberfläche des Materials im 
Verhältnis zur Masse immer 
mehr vergrößert. Vor allem 
die Atome der Oberfläche 
einer Substanz reagieren che-
misch und physikalisch mit 
der Umgebung. Durch die re-
lativ vergrößerte Oberfläche 
sind sie also chemisch reakti-
ver als größere Partikel.

Die Auswirkungen 
von Nano-Parti-
keln im Körper sind 
noch nicht ausrei-
chend erforscht.

Vorsicht ist auf jeden Fall in 
Bezug auf Verunreinigungen 
geboten. Denn auch Schwer-
metalle und Pestizide können 
in Nanoteile umgewandelt 
und somit leichter in den 
Blutkreislauf gelangen. Die 
Schadstoff-Partikel können 
so vom Magen-Darm-Trakt 
ins Blut- und Lymph system 
übergehen und sich im Or-
ganismus verteilen. Einmal 
im Körper, können Nano-
Schadstoffe bis in einzelne 
Zellen vordringen und dort 
beispielsweise Entzündungen 
verursachen oder stark giftig 
wirken.

Für medizinische Bereiche hat 
es sicher ein großes Potential. 
Nahrungsergänzungsmittel 
mit Nanoteilchen sollte man 
vorsichtshalber meiden, da 
die Risiken noch zu unklar 
sind. Es gibt einfach noch 
nicht genügend wissenschaft-
liche Erkenntnisse über mög-
liche negative Auswirkungen. 
Wissenschaftliche Studien 
zur Nanotechnologie im Zu-
sammenhang mit CBD sind 
begrenzt. Erste Untersuchun-
gen deuten jedoch darauf hin, 
dass Nanoemulsionen die 
Bioverfügbarkeit von CBD 
erhöhen könnten. Doch zu 
viele Fragen sind hier noch 
offen. Weitere Forschung ist 
notwendig, um die Vor- und 
Nachteile von Nano-CBD bes-
ser zu verstehen.

Beitrag von 
Emmi

Wo darf ich in meiner 
Stadt künftig kiffen? 
Und wo kann ich in 

meiner Nähe bald einen Can-
nabis Social Club eröffnen? 
All diese Fragen können mit 
einem Blick auf die Bubatz-
karte beantwortet werden. 
Diese zeigt anschaulich in 
roter Farbe die künftigen 
Auswirkungen des Gesetzes-
entwurfs zur Cannabislegali-
sierung (Stand 16.08.2023).

In den rot gekennzeichneten 
Gebieten darf nicht konsu-
miert werden. Das gleich gilt 
für Cannabis Social Clubs. 
Diese werden innerhalb des 
gekennzeichneten Gebiets 
nicht zugelassen. Cannabis 
Social Clubs. müssen laut 
Entwurf mindestens 200 Me-
ter von Schulen, Kindergär-
ten und Jugendeinrichtungen 
entfernt sein. Auf der Karte 
wird sofort ersichtlich, dass 
es praktisch nicht möglich 
ist, in einer Stadt einen CSC 
zu eröffnen, ohne dass er eine 
Nähe zu kritischen Einrich-
tungen hat.

Auch der Genuss einer Tüte 
an öffentlichen Orten gestal-
tet sich schwierig. So darf an
Orten, an denen sich Kinder 
oder Jugendliche regelmäßig 
aufhalten, in öffentlich zu-
gänglichen Sportstätten, in 
Fußgängerzonen zwischen 7 
und 20 Uhr und im Umkreis 
von 200 Metern von Anbau-

vereinigungen nicht konsu-
miert werden. Das ist ohne 
genaue Ortskenntnis fast 
nicht machbar. Hier leistet die 
auf OpenStreetMap basierte 
Karte bald einen wertvollen 
Beitrag und hilft Probleme zu 
vermeiden..

Beitrag von 
Susanne Winter

Bubatzkarte – 
Abstandsregeln 
in Farbe

Ist Nano-CBD 
schädlich?

Bild: Marta D - CC BY 4.0

Bild: Bubatzkarte/OpenStreetMap
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Heute im Test: 
 AVAAY 23/1 -  
Royal Gorilla 

Produzent: Avaay 
Testzeitraum: 20-30.09.2023 

Die eine oder andere Medizin-
cannabisblüte war berühmt 
bevor sie jemals ein Arzt ge-
sehen hat. Eine der populärs-
ten Kultivare der Neuzeit ist 
wohl Gorilla Glue, das defini-
tiv auch diese Prominenz ver-
dient. Klar, dass viele Medi-
zingrashersteller diesen Strain 
zu gerne verwenden. Wäh-
rend die einen sich mit der Ur-
genetik zufrieden geben darf 
ich die neuste Kreation aus 
der Gorilla-Familie testen. Das 
neue Gorilla Royal Avaay 23/1.

Laut Hersteller wird Royal Go-
rilla in Südafrika von FarmaG-
rowers angebaut und für den 
deutschen Markt aufbereitet. 
Meine Skepsis gegenüber der 
Einteilung in Sativa und Indi-
ca ist bekannt. Neuste Studien 
kommen auch zum Schluss, 
dass diese Unterscheidung 
keinen Sinn macht und den ei-
nen oder anderen Konsumen-
ten eventuell in die Irre führt. 
Royal Queen Seed bezeichnet 
die Genetik als Sativadomi-
nanten Hybridkultivar. Sei es 
drum - eine besonders adelige 
Variante des Golillaklebers ist 
das Royal allemal. Die Groß-
eltern der Genetik sind ja auch 
die an anderer Stelle geadel-
ten Chocolate Diesel und Sour 
Dubb. Die Züchter Josey Wha-
les und Lone Watie sollen die 
Kreuzung übrigens per Zufall 
entdeckt haben. Wenn der Zu-
fall nur immer so gnädig wäre.
Ich freue mich richtig die Apo-
thekendose zu öffnen. Drin-
nen sind wirklich feste und 
hellgrün leuchtende Knospen, 
die unter der Lupe einen Wald 
an Trichomen offenbaren. Die 
Buds sind fest und lassen sich 
nur mithilfe meines Metalgrin-
ders schreddern. Die Größe ist 
genau richtig - nicht zu groß, 
nicht zu klein und vom oran-
genen Calyx-Schimmer wie 
von Seidenfäden durchzogen.  

Zuerst teste ich das Ge-
schmackserlebnis und bin 
wirklich überwältigt. Ich habe 
das Gefühl, dass ich eine gan-
ze Früchtebowle auf einmal in-

haliere. Das ist wirklich deftig. 
Dann schaue ich das Terpen-
profil des Herstellers durch 
und verstehe das Erlebnis. 
Beta-Caryophyllen, Limonen, 
Alpha-Humulen und Beta-
Myrcen sorgen für einen kom-
plexen und mehrdeutigen Ge-
schmack. Von würzig intensiv 
über typisch waldholzig bis 
hin zu einer fruchtigen Zit-
ronennote ist alles mit dabei. 
Einfach fein und ich brauche 
erstmal einen Espresso, um 
meinen Mundraum wieder zu 
neutralisieren, sonst muss ich 
daran denken, dass sich mir 
ein Fruchtgummi zwischen 
den Zähnen festgesetzt hat. 

Wenn ich doch nur parallel 
das alte Gorilla Glue hätte, um 
den Unterschied besser be-
stimmen zu können. Ich sollte 
mich aber nicht zu sehr be-
schweren, denn ich habe ja das 
Royale Upgrade und hoffe, 
wenn ich das nächste Mal im 
Club bin, mich an das extrem 
breite Aroma erinnern zu kön-
nen. Eventuell schaffe ich ja 
doch noch einen Geschmacks-
vergleich. Bis dahin ergebe ich 
mich dem sinnlichen Dampf 
meiner Inhalationshilfe. Und 
letztendlich ist Verdampfen 
doch die beste Methode, um 
den Geschmack voll zu genie-
ßen. Genießen kann ich durch-
aus, während mich die 23% 
THC in meinen Ledersessel 
drücken. 

Beinahe ein bisschen mehr 
Schwerkraft als ich auf die 
Schnelle vertragen kann. 
Aber mein ADHS ist sofort 
in seinen festen Bahnen. Das 
macht mich zufrieden und 
ich kann unbeschwert weiter 
arbeiten. Ich arbeite schnel-
ler, da ich merke, wie sich ein 
unbestimmter Appetit in mir 
aufbäumt. Guter Appetit - ist 
lecker. Kann man mehr zufrie-
den sein?

Meine Bewertung nach den 
festgelegten Kriterien fällt 
daher folgendermaßen aus:  
Optik 5, Geruch 5, Konsis-
tenz 4, Verarbeitbarkeit 4 und 
Geschmacksnote 5. 
Insgesamt 23 Emmipunkte

Meine Freunde* bewerteten 
folgendermaßen: 
Mark 4; Katja 5; Soja 4; Georg 
4; Klaus 4.
Insgesamt 21 Amigopunkte
Gesamtpunkte 44 von 50 mög-
lichen Punkten.

*Die Namen meiner Freunde 
habe ich natürlich aus Anony-
mitätsgründen geändert
 

Beitrag von 
Emmi

Medizinisches 
Gras im Test

Setting:

Grundlage des Tests ist lang-
fristige Vergleichbarkeit. 

Meine Tagesdosis beträgt 10 
x 0,2 Gramm bei 20% THC-
Anteil. Der Test findet 10 
Tage lang statt. Während 
dieser Zeit konsumiere ich 
ausschließlich das zu testen-
de Cannabis Flos. 

Um möglichst äußere Ein-
flüsse und Stimmungs-
schwankungen auszuglei-
chen, teste ich in der Regel 
NICHT im Urlaub, sondern 
im normalen Arbeitsbetrieb, 
wo ich auf guten Überblick 
und klare Strukturierung an-
gewiesen bin. 

In der Regel benutze ich ei-
nen Pax 3 - Vaporizer und 

einen Davinci Micro für den 
Heimbereich; aus meiner 
Sicht diejenigen der weni-
gen High-End-Geräte, die 
auch an Design gedacht ha-
ben und wirklich zuverlässig 
funktionieren. 

Auf der Reise bevorzuge 
ich einen Nordic X - der tut 
alles was er muss und es ist 
nicht so schlimm, wenn ich 
den Preisleistungssieger mal 
kaputt mache oder vergesse 
(ADHS!). 

Wenn mir der Strom ausgeht 
(weil ich vergesse dran zu 
denken oder die Reise weiter 
geht als gedacht) dann greife 
ich auf konventionelle ultra-
dünne Slim Papers von OCB, 
kürze diese auf kalifornische 
Cockroachsize und befülle 
diese pur, da ich mir das Ta

bakrauchen vor mittlerweile 
vier Jahren entwöhnt habe. 
Als Filter nehme ich entwe-
der Filterpappe oder Aktiv-
kohlefilter, falls zur Hand. 
Zuhause benutze ich eine 
markenlose elektrische Kaf-
feemühle zum grinden, emp-
fehle das aber nur für erfah-
rene User, da das Material 
sehr schnell pulverisiert an-
statt gemahlen ist! 

Alternativ habe ich für den 
Heimbereich einen VE-Me-
tallgrinder, der jedes Gewürz 
knackt und am Spülwasser 
nicht leidet. Für die Reise 
benutze ich Werbegeschen-
ke, die ich bei Verharzung in 
gelben Sack entsorge.

Bewertungs-
system:

Während der 10-tägigen 
Testphase achte ich beson-
ders auf eine ADHS-Stand-
artSituation. Ich arbeite an 
komplexen Aufgaben, die 
nur schrittweise abgearbeitet 
werden können und Konzen-
tration und Finalisierungs-
willen benötigen. 
Komme ich weiter und kann 
von einer Teilaufgabe zur 
nächsten wechseln, ohne 
mich ablenken zu lassen, 
dann wirkt die Medizin. 

Lasse ich mich ablenken, 
dann wirkt die Medizin defi-
nitiv nicht und ich kann un-
möglich das entsprechende 
Produkt empfehlen. 

Zumindest bei mir ist es dann 
halt durchgefallen. Eine Me-
dizin, die ihre Funktion nicht 
erfüllt, fällt durch. Die ande-
ren (wirksamen) Grassorten 
bewerte ich nach subjektiven 
(meinen) Kriterien. 

Jeweils fünf Punkte vergebe 
ich für Optik, Geruch, Kon-
sistenz, Verarbeitbarkeit und 

Geschmacksnote, also maxi-
mal 25 Punkte. 

Zusätzlich befrage ich jeweils 
fünf Freunde nach ihrem 
Eindruck von der jeweiligen 
Medizin. Sie dürfen zwar 
nichts konsumieren, weil 
sie ja nicht krank sind, aber 
eine Meinung zum Eindruck 
und Aroma darf jeder haben. 
Maximal fünf Punkte dürfen 
meine Freunde vergeben, 
was also maximal 25 Freun-
despunkte ergeben kann und 
somit maximal 50 Punkte in 
der Gesamtbewertung. 
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Mission:
Ich bin Cannabisuser 
seit 1989 - seit 2017 

weis ich das ich es von jeher 
zur Medikation meines ADHS 
benutze. 

Als ich mein erstes Rezept in 
den Händen hielt gab es im 
Prinzip nur eine zugängliche 
Grassorte und ein Vergleich 
erübrigte sich. Mittlerweile 
sind mehr als 150 Grassorten 
zur Medikation in Deutsch-
land zugelassen und mehr 
oder weniger zuverlässig ver-
fügbar. 

Jetzt macht es endlich Sinn, 
Vergleiche anzustellen und 
herauszufinden, welches das 
wirksamste und leckerste Pro-
dukt - zumindest für mich - ist. 

Alle Sorten ausreichend zu 
testen, wird mehrere Jahre in 
Anspruch nehmen und mich 
als Selbstzahler eine durchaus 
bemerkenswerte Summe kos-
ten. Aber ich habe voll Bock 
drauf. Denn der Test ist gleich-
zeitig Genuss und bringt mir 
einen vollständigen Überblick 
über meine süßeste Medizin, 
seit es Blumen gibt.
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Luxemburg-Stadt, Juni 
2023 – In einem wegwei-
senden Schritt hat das 

Parlament von Luxemburg 
einen Gesetzesentwurf verab-
schiedet, der den Freizeitbe-
sitz, den Heimgebrauch und 
den Anbau von Cannabis für 
Erwachsene legalisiert. Die-
ser Gesetzesentwurf markiert 
einen bedeutenden Schritt in 
Richtung einer fortschrittli-
chen Cannabispolitik in dem 
kleinen Land. Allerdings 
muss der Entwurf noch ge-
setzlich unterzeichnet wer-
den, bevor er in Kraft tritt.

Laut dem neuen Gesetzesent-
wurf dürfen Erwachsene in 
Luxemburg Cannabis für den 
Freizeitgebrauch besitzen. 
Ebenfalls dürfen sie zu Hause 
konsumieren und bis zu vier 
Cannabispflanzen pro Haus-
halt anbauen. Es ist jedoch 
wichtig zu beachten, dass der 
Besitz, Konsum, Transport 
und Kauf von Cannabis im 
öffentlichen Raum weiterhin 
illegal bleiben. Die Strafver-
folgung wird auch weiterhin 
von der Menge an Cannabis 
abhängen, die jemand be-
sitzt. Im Jahr 2001 wurde die 
Gefängnisstrafe durch Geld-
strafen von 25 bis 500 Euro er-
setzt. Ebenso wurde der per-
sönliche Besitz von Cannabis 
wurde effektiv entkriminali-
siert.

Der Plan

Dieser Schritt zur Legalisie-
rung folgt einer schrittweisen 
Annäherung an die Cannabis-
gesetzgebung in Luxemburg. 
Im April 2001 wurde das bis-
herige Gesetz aus dem Jahr 
1973 aktualisiert, wodurch 
der persönliche Besitz von 
Cannabis für den ersten Ver-
stoß nur mit Geldstrafen be-
legt wurde. Medizinisches 
Cannabis wurde im Juni 2018 

einstimmig legalisiert, nach-
dem zuvor ein zweijähriges 
Pilotprogramm für Cannabis-
extrakte und Cannabinoide 
für medizinische Zwecke an-
gekündigt worden war.

Die Legalisierung des Frei-
zeitkonsums von Cannabis 

wurde bereits im November 
2018 von der Regierung an-
gekündigt, allerdings wurde 
ein genauer Zeitplan noch 
nicht festgelegt. Die Covid-
Pandemie verursachte eine 
Verzögerung des Legalisie-
rungsprojekts, aber im April 
2023 wurden Pläne angekün-

digt, zwei Produktionslizen-
zen für den heimischen Can-
nabisanbau zu vergeben und 
die gesamte Lieferkette über 
Apotheken im ganzen Land 
zu kontrollieren. Der endgül-
tige Gesetzesentwurf wurde 
jedoch vor den Wahlen im 
Oktober nicht abgeschlossen.

Die Parteien

Die politischen Meinungen 
über die Legalisierung von 
Cannabis sind in Luxemburg 
geteilt. Die Demokratische 
Partei (DP), die Luxembur-
gische Sozialistische Arbei-
terpartei (LSAP), die Grüne 
Partei (Déi Gréng), die Pira-
tenpartei und die Linkspartei 
unterstützen die Legalisie-
rung für den Freizeitkonsum. 
Parlamentsmitglied Carole 
Hartmann von der DP-Partei 
betonte, dass wenn Alkohol 
und Zigaretten legal seien, 
auch Cannabis legal sein soll-
te. Sensibilisierungskampag-
nen sollten Teil der Legalisie-
rung sein.

Die Christlich-Soziale Volks-
partei (CSV) ist dem Projekt 
gegenüber skeptisch, wäh-
rend die Alternative Demo-
kratische Reformpartei (ADR) 
unentschlossen ist. Claude 
Wiseler, Parlamentsmitglied 
und Vorsitzender der CSV-
Partei, verglich das Projekt 
mit dem kanadischen Bei-
spiel. 

Er äußerte Bedenken, dass 
der Schwarzmarkt nicht so-
fort verschwinden wird. Er 
denkt ebenfalls, dass die Qua-
lität der Produkte abnehmen 
könnte, um preislich mit den 
legalen Alternativen zu kon-
kurrieren. Gesundheitsmi-
nisterin Paulette Lenert wies 
jedoch auf das kanadische 
Beispiel hin, wo der lega-
le Markt den Schwarzmarkt 
überholte. Da der Konsum 
unter Minderjährigen nicht 
zunahm, wie von der CSV-
Partei befürchtet. Das Projekt 
zielt auch darauf ab, die THC-
Werte zu überwachen, die auf 
dem Schwarzmarkt in die 
Höhe geschossen sind. Diese 
haben zahlreiche Gesund-
heitsprobleme verursacht.

Im Juli 2022 äußerten so-
wohl Gesundheitsministerin 
Paulette Lenert als auch Jus-
tizminister Sam Tanson auf 
einer Konferenz zum Thema 
Cannabisgesetze innerhalb 
der Europäischen Union die 
Notwendigkeit eines Regulie-
rungsansatzes für Cannabis. 
Dieser Ansatz basiert auf dem 
Dialog mit Mitgliedstaaten, 
die zu dem gleichen Schluss 
gekommen sind, dass die re-
pressive Politik über ein hal-
bes Jahrhundert hinweg den 
Verkauf illegaler Substanzen 
nicht verhindern und die 
Sucht nicht bekämpfen konn-
te.

Fazit

Die Legalisierung des Frei-
zeitbesitzes, des Heimge-
brauchs und des Anbaus von 
Cannabis für Erwachsene 
markiert einen bedeutenden 
Schritt in Luxemburgs Canna-
bispolitik. Mit der schrittwei-
sen Liberalisierung hoffen die 
Befürworter, die gesellschaft-
lichen und gesundheitlichen 
Auswirkungen des Cannabis-
konsums zu verbessern und 
den Schwarzmarkt einzudäm-
men. Die Zukunft des Canna-
bis in Luxemburg bleibt abzu-
warten, aber dieser aktuelle 
Gesetzesentwurf zeigt zwei-
fellos einen Fortschritt. Ein 
Fortschritt in Richtung einer 
modernen und aufgeklärten 
Drogenpolitik im Land. Somit 
hat Luxemburg die Cannabis-
legalisierung nicht weiter ver-
schleppt. 

auf hanfjournal.de
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Im Herzen von Berlin, inmit-
ten der lebendigen Kulisse 
der Hauptstadt, feierte das 

Hanf Museum seinen 29. Ge-
burtstag. 

Als wir das Museum an die-
sem besonderen Tag besuchte, 
konnte ich die Energie und 
Leidenschaft förmlich spüren, 
die seit fast drei Jahrzehnten 
dieses einzigartige Kulturzen-
trum durchdringt. Der Anlass 
wurde mit einer besonderen 
Überraschung gefeiert – einer 

Geburtstagstorte, die von Rol-
lo, einem der Gründungsmit-
glieder des Museums, ange-
schnitten wurde.

Rollo teilte die Torte, symbo-
lisch für die gemeinsamen Jah-
re des Engagements und der 
Hartnäckigkeit, die das Hanf 
Museum zu dem gemacht 
haben, was es heute ist. Die 
Geburtstagstorte wurde nicht 
nur als Leckerbissen genossen, 
sondern markierte auch einen 
Moment der Reflexion über 

die Geschichte und die Mei-
lensteine, die dieses Museum 
geprägt haben.

Man kommt nicht umhin, die 
entscheidende Rolle des Hanf 
Museums in der Legalisie-
rungsbewegung zu würdigen. 
Seit seinen Anfängen hat das 
Museum unermüdlich daran 
gearbeitet, die Wahrnehmung 
von Hanf zu verändern. Durch 
informative Ausstellungen 
und Veranstaltungen hat das 
Museum dazu beigetragen, 
Mythen zu entzaubern und 
eine informierte Diskussion 
über die Legalisierung von 
Cannabis anzuregen.

Besonders beeindruckend ist 
die Unterstützung des Hanf 
Museums für die aktuelle 
Berliner Cannabis Social Club 
(CSC) Bewegung. Die Zusam-
menarbeit zwischen dem Mu-
seum und der CSC Bewegung 
wird dazu beitragen, das Be-
wusstsein für die Bedeutung 
einer verantwortungsbewuss-
ten Cannabisnutzung weiter 
zu schärfen.

Außerdem erfuhr ich auch 
von den aktuellen Bemühun-
gen des Chillisimo CSC, eine 
verlässliche Vereinsstruktur 
die CSCs in ganz Deutschland 
anbietet. Diese Initiative ist ein 
weiteres Beispiel dafür, wie 
engagierte Aktivisten gemein-
sam daran arbeiten, positive 
Veränderungen herbeizufüh-
ren. Der Chillisimo CSC setzt 
sich nicht nur für die Rechte 
der Vereinsmitglieder ein, son-
dern bemüht sich auch darum, 
eine unterstützende Gemein-
schaft aufzubauen, die sich für 
die Legalisierung von Canna-
bis starkmacht. 

www.chillisimo.de

Der Besuch im Hanf Museum 
anlässlich seines 29. Geburts-
tages war nicht nur eine Feier 
der Vergangenheit, sondern 
auch eine Ermutigung für die 
Zukunft. Das Museum bleibt 
eine zentrale Anlaufstelle für 
alle, die sich für die Legalisie-
rung von Cannabis engagie-
ren, und setzt sich weiterhin 
für eine informierte und pro-
gressive Diskussion über Hanf 
ein. In einer Zeit, in der sich 
die Gesetzgebung zu Cannabis 
weltweit im Wandel befindet, 
wird das Hanf Museum zwei-
fellos eine entscheidende Rolle 
dabei spielen, die Zukunft der 
Cannabis Legalisierung mitzu-
gestalten.

Das Hanf Museum 
gibt es bald  30 Jahre

Luxemburgs 
Plan für legales 
Cannabis

Bild: Streppel - CC BY-SA 3.0
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An einem Montag war’s, 
als Hans Wolfgang Otto 
Neuß das Licht der Welt 

erblickte und umgehend da-
mit begann, aus der Art zu 
schlagen und zu einem Pro-
blemwolfgang heranzuwach-
sen. Er war nicht zu bremsen 
– und das Ende vom Lied war, 
dass sich der Unverbesser-
liche als Enfant terrible und 
Volksaufwiegler ins kollekti-
ve Gedächtnis der Deutschen 
brannte. Zu seinen besten 

Zeiten war er der „Verräter 
der Nation“, die „Rote Laus 
im Berliner Bärenpelz“ und 
der „Volksfeind Nr.1“. Ande-
re nannten den Bürgerschreck 
liebevoll den „Till Eulenspie-
gel des Wirtschaftswunders“, 
der den Nachkriegsdeutschen 
in Ost und West gnadenlos 
den Spiegel vor Augen hielt. 
 
Wolfgang Neuss war neben 
seiner hauptberuflichen Tätig-
keit als Kabarettist und Schau-
spieler nicht nur ein Nestbe-
schmutzer und passionierter 
Haschischraucher, sondern 
vor allem auch ein Mann, der 
stets auf der Höhe der Zeit 
war, einer, der polarisierte 
und sich nicht unterkriegen 
ließ. Auch nicht, als ihn Vater 
Staat hin und wieder wegen 
LSD- und Cannabis-Besit-
zes vor den Kadi zerrte. „Ich 
war immer unnormal. Das 
ist meine Berufskrankheit.“ 
 
Neuss war der, vor dem ihn 
seine Eltern immer gewarnt 
hatten: ein Chaot und Streu-
ner, ein Visionär und Quer-
kopf – eben einer, der nicht 
stubenrein ist. Am 3. Dezem-
ber 1923 in Breslau geboren, 
als Fünfzehnjähriger nach 
Berlin durchgebrannt und in 
der Jugendverwahranstalt ge-
landet; dann nach dem Notab-
itur im Morast der blutdurch-
tränkten Schützengräben vor 
Moskau erwachsen geworden. 
Das Eiserne Kreuz lässt er 
sich noch umhängen, dann – 
so die Legende – schießt sich 
der Maschinengewehrschütze 
den Zeigefinger ab, um den 
vaterländischen Dienst am 
Völkermord mit dem Kar-
toffelmesser fortzusetzen. 
 
Nach Kriegsende 1945 ist die 
Zeit, in der „die Deutschen in 

sich gehen, aber dort nieman-
den antreffen“  – kein Wun-
der, ist das Tätervolk doch wie 
vom Erdboden verschluckt 
und keiner will‘s gewesen 
sein. Nur einer meldet sich zu 
Wort und gesteht, dabei ge-
wesen zu sein, als die völlig 
willenlosen Deutschen von ei-
nem Gefreiten aus Österreich 
dazu gezwungen wurden, den 
Zweiten Weltkrieg anzuzetteln 
und den staatlich organisier-
ten Völkermord an den euro-

päischen Juden zu verbrechen. 
Neuss legt seine verbliebe-
nen neun Finger in die offene 
Wunde des untergegangenen 
Tausendjährigen Reiches und 
kratzt mit scharfer Zunge den 
braunen Dreck aus den Ritzen 
der Kriegsruinen. Mit bitter-
böser Satire trommelt er den 
Deutschen ins nicht vorhan-
dene Gewissen, und versteht 
sich dabei als „erster Humor-
beauftragter des deutschen 
Volkes“.
 
Mit knapp dreißig Jahren ist 
Neuss präsent wie kein an-
derer. Die „Knalltype vom 
Dienst“ füllt Theatersäle und 
Manegen, wird geliebt und 
gehasst zugleich. 1951 suchen 
in der Berliner Waldbühne 20 
000 Zuschauer Deutschlands 
ersten Superstar nach Adolf 
– und finden ihn, den Pau-
ken-Neuss, der mit schrägen 
Tönen weit unter die Gürtelli-
nie schlägt und dabei die hohe 
Kunst besitzt, Wahrheiten so 
auszusprechen, dass sich die 
Balken biegen und so mancher 
Kloß im Halse steckenbleibt.
 
Der Neuss der Fünfziger 
schwimmt auf einer Erfolgs-
welle: Gemeinsam mit Wolf-
gang Müller erobert er Bühne, 
Kino, Funk und Fernsehen, 
und die „intellektuelle Stim-
mungskanone“ nimmt mit, 
was sie kriegen kann. Millio-
nen Bundesbürger sitzen am 
Radio, wenn der Wortakrobat 
Neuss sein kabarettistisches 
Trommelfeuer in den Äther 
schickt. Als Schauspieler bril-
liert er neben Curd Jürgens in 
„Des Teufels General“, treibt 
mit Lieselotte Pulver Scha-
bernack im „Wirtshaus im 
Spessart“ und wächst 1960 als 
Trommlerpimpf Macke Prinz 
im selbstproduzierten Kino-

film „Wir Kellerkinder“ über 
sich hinaus. Er schreibt Dreh-
bücher, Hörspiele, Theaterstü-
cke und gibt die Satirezeitung 
„Neuss Deutschland“ heraus.
 
Neuss lebt schnell, sehr 
schnell. Im Jaguar hetzt er von 
Engagement zu Engagement, 
und keine Party endet ohne 
Paukenschlag. Das Wölfchen 
ist hungrig, säuft und schluckt, 
feiert und liebt die Frauen. 
Wenn die anderen „fertigha-

ben“, geht’s übernächtigt mit 
den ganz harten Jungs der 
Promi-Elf von Tennis Borus-
sia Berlin zum Fußballspielen. 
Neuss ist ein „Werwolfgang“, 
der alle Grenzen überschreitet, 
und dafür zunehmend Kri-
tik und Maulkörbe kassiert. 
 
Anfang der Sechziger macht 
der Spaßmacher ernst: In ei-
nem Zeitungsinserat rührt er 
die Werbetrommel für seinen 
selbstfinanzierten Kinofilm 
„Genosse Münchhausen“ und 
verrät dabei vorab den Mörder 
eines mehrteiligen TV-Krimis, 
der als „Straßenfeger“ eine 
Einschaltquote von 89 Prozent 
erzielte. Die „Halstuch-Affäre“ 
empört ganz Deutschland. Die 
Springerpresse lyncht Neuss 
als „Verräter der Nation“, und 
es soll tatsächlich noch Bürger 
und Bürgerinnen geben, die 
ihm bis heute nicht verzie-
hen haben, dass er ihnen den 
Fernsehabend verdorben hat. 
 
Plötzlich haben sich in 
Deutschland die Sitten ge-
ändert. Aus dem einstmals 
ausgehungerten Publikum 
werden träge und denkfaule 
Fernsehgucker, die Kabarett 
mit Cabaret verwechseln und 
lieber über seichten Humor 
lachen. Zwar wird Neuss mit 
seinem Solo-Programm „Das 
jüngste Gerücht“ zum „Napo-
leon der Satire“ gekürt, doch 
der 13. August 1961 zieht nicht 
nur eine Mauer durchs Land, 
sondern auch durch die west-
deutschen Gehirne, die in 
dem „heimatlosen Anstinker“ 
einen „Trotzkisten“ fürchten. 
 
Neuss wird mehr und mehr ins 
Abseits gestellt, und der Kod-
derschnauze wird das Wort 
entzogen. Das Establishment, 
darunter auch die Genossen 
der Sozialdemokratie, wollen 
nicht länger die Vergangen-
heit mit sich herumschleppen 
und sich von Schuldgefühlen 
plagen lassen. Ein Kabarettist, 
der am bundesrepublikani-
schen Wirtschaftswunderland 
mit seiner nur unzureichend 
entnazifizierten Bevölkerung 
kein gutes Haar lässt, ist ganz 

und gar nicht witzig. Da hört 
der Spaß im freien Teil des 
Vaterlandes aber ganz schnell 
auf.
 
Die Zeit ist reif für einen neu-
en Neuss. Mit der Hippiezeit 
bricht das „Neuss Zeitalter“ 
an. „Die Fresse“ reißt das 
Schandmaul noch weiter auf. 
Der Narr will nicht länger Hof-
narr sein, der Idealist Neuss 
will die Gesellschaft mitge-
stalten. Noch einmal läuft 
das „Ungeheuer von Loch 
Neuss“ zu Hochform auf, 
prangert den US-amerikani-
schen Völkermord in Vietnam 
an, brüskiert die SPD-Genos-
sen wie auch die DDR-Bon-
zen, die ihn zur Persona non 
grata erklären und ihm den 
Zutritt in den Arbeiter- und 
Bauernstaat verwehren. 
 
Als Neuss in einem Extrablatt 
seiner Satirezeitschrift „Neuss 
Deutschland“, dem „Organ 
der Zentralhumoristischen 
Partei Deutschlands“, die 
blinde Liebe der Westberliner 
Bevölkerung zu Amerika ver-
äppelt, bringt er das Fass end-
gültig zum Überlaufen. Die 
Gilde der Zeitungsverleger 
verhängt ein Anzeigenboy-
kott. Die bürgerliche Presse 
schießt sich ein, und anony-
me Drohungen folgen („Lebt 
ihr roten Hunde noch?“). 
 
Neuss, dreist wie er ist, gießt 
natürlich Öl ins Feuer, sam-
melt für den Vietcong Spen-
den und solidarisiert sich mit 
dem Sozialistischen Studen-
tenbund, der als ostgesteuert 
diffamiert wird. Ende Januar 
1966 explodiert eine Bombe 
vor dem Saal, in dem er mit 
Studenten den „Vietnam Re-
port“ diskutiert – die Saat 
der Worte trägt erste Früchte. 
 

Harriet „Jette“ Neuss Wixell 
- Tochter des „Verräters der 
Nation“
 
Neuss ist Mitte der sechziger 
Jahre voll drauf, dopt sich mit 
Tabletten und macht erste Be-
kanntschaft mit Haschisch, 
Marihuana und LSD. Der un-
stete und ausschweifende Le-
bensstil bleibt nicht folgenlos: 
1967 scheitert der fünf Jahre 
zuvor geschlossene Ehebund 
mit dem schwedischen Man-
nequin Margareta Henriksson. 
Die gemeinsame Tochter Har-
riet, genannt Jette, bleibt bei 
der Mutter, und die von Neuss 
vernachlässigte Pflicht als treu-
sorgender Ehemann und Vater 
erfüllt fortan der schwedische 
Opernsänger Ingvar Wixell. 
Beseelt von dem Glauben, dass 
die Deutschen die Schere zur 
Hand nehmen und die alten 

Zöpfe abschneiden, dient sich 
Neuss der Außerparlamenta-
rischen Opposition (APO) an, 
die sich nach Ermordung des 
Hochschülers Benno Ohne-
sorg (1967) und dem Attentat 
auf den Studentenführer Rudi 
Dutschke (1968) zur gewalt-
bereiten Critical Mass aufbläht 
und das geteilte Deutschland 
nochmals zu teilen droht. Als 
prominenter Künstler ist er 
in der linken Szene ein gern-
gesehener Gast, aber eben nur 
Gast. Neuss ist als Mittvierzi-
ger im „Roten Jahrzehnt“ ein 
Auslaufmodell. Das aus der 
Art geschlagene Exemplar der 
verhassten Vätergeneration 
hat das Verfallsdatum über-
schritten und längst geben 
jüngere Leute den Takt vor. 
 
Und so verliert er sich im Ge-
wirr der politischen Strömun-
gen, die das Land aufwühlen, 
aber nicht von der Stelle brin-
gen. Orientierungslos trabt 
er mit, macht Wahlkampf 
für die SPD und kuschelt zu-
gleich mit der APO. Von der 
allgemeinen Euphorie der 
nicht mehr aufzuhaltenden 
Zeitenwende angesteckt ver-
lässt Neuss das sichere Ter-
rain der Satire. Der Weg führt 
ihn zum Volk auf die Straße, 
wo nicht mit messerscharfen 
Pointen zugestochen wird, 
dafür aber den Worten umso 
wirkungsvoller Taten folgen. 
 
1969 ist es dann soweit: Die 
SPD „packt den Willy in 
den Tank“ und gewinnt mit 
Brandt die Bundestagswahl. 
Der „Marsch durch die Ins-
titutionen“ beginnt, und die 
„modischen Linken“ und 
„liberalen Scheißer“ richten 
sich ein. Die sozialliberale Ko-
alition in Bonn kleistert der-
weil die Widersprüche der 

zwei deutschen Gesellschaf-
ten mit den Ostverträgen zu 
und propagiert Normalität. 
Wolfgang Neuss bleibt zurück. 
Dem linken Dogma, durch 
deren „Zahnlücke die List 
blinkt“, will er sich nicht unter-
werfen. Und so wird der „Kul-
turrevolutionär“ in den Sieb-
ziger Jahren zunehmend links 
liegengelassen, die Vorstel-
lungen sind schlecht besucht 
oder werden abgesetzt. Viele 
Projekte bleiben Stückwerk 
oder werden nicht realisiert. 
 
Der Tag naht, an dem Wolf-
gang Neuss beschließt, von 
seinem „Zeugnisverweige-
rungsrecht“ Gebrauch zu 
machen und zu schweigen. 
1972 steigt er endgültig von 
Tabletten auf Haschisch um, 
das für ihn die „Hefe des Den-
kens“ ist. Es ist der Aufbruch 

in ein neues Neussleben, 
das ihm zu einem anderen 
Bewusstsein verhelfen soll. 
 
Der späte Neuss ist der brei-
ten Öffentlichkeit als tragische 
Figur reduziert in Erinnerung 
geblieben. Dabei folgt der 
Wolf fortan nur seiner eige-
nen, einsamen Spur. Er ver-
schenkt Hab und Gut, und aus 
dem Volksfeind wird der kif-
fende „Rock-Guru“ (Bild), der 
vis-à-vis vom Schloss Charlot-
tenburg in einer kleinen karg 
ausgestatten Wohnung Hof 
hält und von jungen Neuwest-
berlinern aus der alternativen 
Szene mit Cannabis und ande-
ren psychotropen Genussmit-
teln am Leben gehalten wird. 
 
Hin und wieder zerrt ihn die 
Staatsgewalt wegen illega-
len Drogenbesitzes von der 
Matratze, und Gratisauftritte 
im Kriminalgericht Moabit 
sorgen ein letztes Mal für ste-
hende Ovationen. Die TAZ be-
lohnt die Ikone des Kabaretts 
mit einer Kolumne, doch als 
Neuss das linksalternative Ku-
schelnest mehr und mehr be-
schmutzt, wird ihm auch hier 
das Zeilengeld gekürzt. Zuletzt 
bleiben kleinere Gastspiele, 
die die Sozialhilfe aufbessern, 
und die rachsüchtige Sprin-
ger-Presse lässt es sich nicht 
nehmen, den körperlichen 
Verfall des „vergreisten Sup-
penkaspers“ auf widerwär-
tigste Weise auszuschlachten. 
 
Neuss aber, der mit seinem 
Krebs einträchtig zusammen-
lebt, bleibt sich treu, trennt 
die „Spreu vom Weizsäcker“ 
und seziert vor kleinem Pub-
likum den deutschen Michel 
bei lebendigem Leib. Neuss 
ist bis zuletzt hellwach und 
wagt den Blick in die Zu-
kunft, prophezeit die „Wie-
dervereinigung der Spalt-Ta-
blette“ und warnt vor dem 
„ Ö k o l o g i e - F a s c h i s m u s “ , 
der die Welt reinigen will. 
 
„Auf deutschem Boden darf 
nie wieder ein Joint ausge-
hen“, fordert er in einer Talk-
show die Cannabis-Freigabe – 
ein Satz, der heute mehr denn 
je gilt. Bis zuletzt arbeitet der 
Haschbruder an seiner Sucht, 
denn „Leute, die sich suchen, 
sind auf dem richtigen Weg“. 
 
Wolfgang Neuss ging seinen 
doch sehr holprigen Weg kon-
sequent zu Ende, und bereits 
1983 behauptete der „Dioskur 
des Kabaretts“ von sich, der 
Gesellschaft um zehn Jahre 
voraus zu sein. Wie viele Jah-
re oder Jahrzehnte es letztlich 
wirklich waren, das bleibt das 
ungelöste Rätsel des „Neuss 
Testament“, in dem geschrie-
ben steht: Das Denkbare las-
sen, das Undenkbare tun. 

Beitrag von
Sadhu von Hemp

Haschisch ist 
die Hefe des 

Denkens
100 Jahre Wolfgang Neuss 

„Ich rauche den Strick, an dem ich hänge“

Bild: OTFW - CC BY-SA 3.0
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Chillisimo High End 
Cannabis Social Clubs 
Comeback. CSC’s in 

Deutschland sind bald Reali-
tät, Chillisimo ist wichtiger 
Teil dieser Entwicklung und 
startet sein Comeback.

Deutschland, 20.07.2023 – Die 
Chillisimo High End Canna-
bis Social Clubs haben span-
nende Entwicklungen und Er-
folge zu verkünden. Seit ihrer 
Gründung im Jahr 2014 hat die 
spanische Firma Chillisimo 
S.L. nahezu 10.000 Menschen 
dabei unterstützt, Cannabis 
Social Clubs zu besuchen oder 
Mitglied zu werden und ist 
damit zum Marktführer im 
Cannabis-Reisemarkt auf-
gestiegen. Nun stehen dem 
Unternehmen neue Möglich-
keiten bevor, da Deutschland 
die Legalisierung von Canna-
bis nach dem Vorbild der spa-
nischen Clubs ermöglicht.
Infolgedessen haben die Ei-
gentümer beschlossen, die 
spanische Firma samt aller 
Vermögenswerte in einen 
eingetragenen und gemein-
nützigen Vereins-Verbund in 
Deutschland nach dem Um-
wandlungsgesetz zu überfüh-
ren.

Geschichte

Ursprünglich als Reiseunter-
nehmen gestartet, ermöglichte 
Chillisimo Hanffreunden den 
Besuch von Cannabis Social 
Clubs auf den Kanarischen 
Inseln und dem spanischen 
Festland. Doch die Begeis-
terung für diese Clubs ging 
weit über das Reisen hinaus. 
Unter dem Namen “CSC ist 
OK!” wurde eine politische 
Kampagne aus Firmenmitteln 
gestartet, um die Einführung 
solcher Clubs in Deutschland 
und Europa zu fördern. Die 
langjährige politische Arbeit 
hat sich nun ausgezahlt, und 
die Legalisierung von Canna-
bis eröffnet eine gemütliche, 
sichere und preisgünstige 
Möglichkeit, den Cannabis-
Markt zu prägen.

Der Verbund der Chillisimo 
High End Cannabis Social 
Clubs ist entschlossen, seine 
Rolle als Vorreiter in dieser 
aufstrebenden Branche weiter 
auszubauen. In den kommen-
den Monaten sind spannende 
Aktivitäten geplant, darunter 
informative Workshops, ge-
sellige Events und kulturelle 
Veranstaltungen. Ob langjäh-
riges Mitglied oder Neuzu-

gang, bei Chillisimo ist jeder 
herzlich willkommen.

Die Clubs und Ver-
einsverbund
Die Clubs bleiben Orte der 
Entspannung, des Genusses 
und der Gemeinschaft. Chil-
lisimo legt großen Wert auf 
hochwertige Produkte und 
exzellenten Service. Die Fach-
kompetenz und Leidenschaft 
für hochwertigen Cannabis er-
möglichen ein außergewöhn-
liches Erlebnis für alle Mit-

glieder und Besucher. Neben 
den Aktivitäten für Vereins-
mitglieder übernimmt Chil-
lisimo auch Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft 
und bietet Seminare und Fort-
bildungen unter dem Namen 
“Cannabis, aber sicher!”. 
Diese werden für die Öffent-
lichkeit an, insbesondere für 
Schulen und Multiplikatoren, 

um über Risikominimierung 
und Aufklärung aufzuklären, 
angeboten.

Zum Vereinsverbund gehö-
ren insgesamt acht vollstän-
dig eigenständige Vereine in 
Ansbach, Berlin, Erlangen, 
Herzogenaurach, München, 
Nürnberg, Stuttgart sowie 
Würzburg. Sie haben sich aus 

den Hochburgen der Kunden-
struktur des Reiseunterneh-
mens entwickelt. Die Vorteile 
des Verbundes bestehen in 
der gemeinsamen Nutzung ju-
ristischer sowie organisatori-
scher Kapazitäten. Eine aktive 
Erweiterung des Verbundes 
ist jedoch nicht angestrebt. 
Für aktive Gruppen, die sich 
dem besonders hohen Quali-

tätsstandard verpflichten und 
die Infrastruktur des Verbun-
des nutzen möchten, bleibt die 
Organisation offen.

“Das Team von Chillisimo 
High End Cannabis Social 
Clubs bedankt sich herzlich 
für die Unterstützung, Treue 
und das Vertrauen der Can-
nabis-Community. Ohne das 
Engagement der Mitglieder 
wäre Chillisimo nicht das, 
was es heute ist. Gemeinsam 
wurde bereits viel erreicht, 
und gemeinsam werden noch 
viele weitere Erfolge folgen.”, 
so der Vorsitzende Emanuel 
Kotzian.

Mitglied werden!

Für Fragen, Anregungen oder 
Ideen steht das Team von Chil-
lisimo jederzeit zur Verfügung 
und freut sich über Feedback. 
Bleiben Sie gespannt auf die 
kommenden Neuigkeiten und 
Veranstaltungen! Die Gemein-
schaft der Chillisimo High 
End Cannabis Social Clubs ist 
stolz darauf, Teil dieser Be-
wegung zu sein. Sie freut sich 
darauf, gemeinsam mit allen 
Mitgliedern weiter zu wach-
sen und die Leidenschaft für 
Cannabis zu teilen.

Pressekontakt: Emanuel Kot-
zian, Vorsitzender Telefon: 
0049-(0)176-369 979 42 E-Mail: 
info@chillisimo.de

Über Chillisimo High End 
Cannabis Social Clubs: Die 
Gemeinschaft der Chillisimo 
High End Cannabis Social 
Clubs wurde im Jahr 2014 
gegründet. Ursprünglich als 
Reiseunternehmen gestartet, 
ermöglicht Chillisimo Freun-
den des Hanfs den Besuch 
von Cannabis Social Clubs 
auf den kanarischen Inseln. 
Durch eine politische Kam-
pagne setzte sich Chillisimo 
erfolgreich für die Einführung 
solcher Clubs in Deutschland 
und ganz Europa ein. Mit der 
Legalisierung von Cannabis 
eröffnen sich für die Gemein-
schaft der Chillisimo High 
End Cannabis Social Clubs 
neue und aufregende Mög-
lichkeiten, die sie mit Begeis-
terung nutzen wird. Besucht 
gerne auch die Website von 
Chillisimo um weitere Infor-
mationen zu erhalten.
 

Beitrag von 
Simon Hanf

Chillisimo 
High End Cannabis 

Social Clubs

Bild: Archiv
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Drogenkonsum ist nicht 
grundsätzlich ein Prob-
lem, dem entgegenge-

wirkt werden muss, sondern 
der Konsum psychoaktiver 
Substanzen ist als Phänomen 
wahrzunehmen, das unter be-
stimmten Voraussetzungen in 
die Lebenswirklichkeiten der 
Menschen integrierbar ist und 
dort einen berechtigten Platz 
haben kann. Voraussetzungen 
hierfür sind Drogenkompe-
tenz als Basis eines autonom 
kontrollierten, sozial integ-
rierten und vor allem genuss-
orientierten Konsums sowie 
Drogenmündigkeit als

Ausgangspunkt von Wert- 
und Handlungskriterien zur 
Partizipation von Drogenkon-
sumenten am Kultur-
und Gesellschaftsleben.

Learys Trilogien

Timothy Francis Leary (22. 
Oktober 1920 – 31. Mai 1996) 
war ein amerikanischer Psy-
chologe und Autor, der für 
sein starkes Eintreten für psy-
chedelische Drogen bekannt 
war. Laut dem Dichter Allen 
Ginsberg war er „ein Held 
des amerikanischen Bewusst-
seins“, und der Schriftsteller 
Tom Robbins nannte ihn einen 
„tapferen Neuronauten“. In 
den 1960er und 1970er Jahren 
wurde Leary 36 Mal verhaftet; 
Präsident Richard Nixon be-
schrieb ihn angeblich als „den 
gefährlichsten Mann Ameri-
kas“. Als klinischer Psycholo-
ge an der Harvard University 
gründete Leary das Harvard 
Psilocybin Project, nachdem 
er 1960 in Mexiko eine auf-
schlussreiche Erfahrung mit 
Zauberpilzen gemacht hat-
te. Er leitete das Projekt von 
1960 bis 1962 und testete die 
therapeutischen Wirkungen 
von Lysergsäurediethylamid 
(LSD) und Psilocybin , die in 
den USA damals noch legal 
waren. Andere Harvard-Fa-
kultäten stellten die wissen-
schaftliche Legitimität und 
Ethik seiner Forschung in Fra-
ge, weil er selbst Psychedelika 
zusammen mit seinen Proban-
den einnahm. Harvard entließ 
Leary und seinen Kollegen Ri-
chard Alpert (später bekannt 
als Ram Dass) im Mai 1963. 
Viele Menschen erfuhren von 
Psychedelika erst nach dem 
Harvard-Skandal.

Grundlegend für die Arbeit 
von Leary waren die zwei 
Trilogien „Drug, Set, Setting“ 
und „Turn on, tune in, drop 
out“.

Drug, Set, Setting

Laut dem Buch „How to 
Change Your Mind“ von Mi-
chael Pollan aus dem Jahr 
2018 wurde das Konzept von 
Set und Setting von Al Hub-
bard beobachtet, als er Pilzze-
remonien in Mexiko besuchte. 
Die Begriffe wurden mindes-
tens bereits 1958 von Ludwig 
von Bertalanffy verwendet 
und 1961 von Timothy Leary 
populär gemacht und die Tri-
loge „Drug, Set, Setting“ fand 
bei Forschern in der psyche-
delischen Therapie breite Ak-
zeptanz. Norman Zinberg dis-
kutierte dies auch ausführlich 
in „Drug, Set, and Setting: The 
Basis for Controlled Intoxicant 
Use“ (1984).

Es gibt kein Patentrezept, wie 
man am Wochenende gut 
draufkommt. Aber soviel ist 
klar: Wenn man selbst nicht in 
guter Verfassung ist, helfen ei-
nem auch keine Psychedelika, 
denn psychedelisch wirkende 
Drogen verstärken vor allem 
die positiven und negativen 
Stimmungen, die man schon 
vor der Drogeneinnahme in 
sich verspürt. Die Wirkung, 
die man nach dem Drogen-
konsum wahrnimmt, und 

die Risikofaktoren, die dabei 
die Wahrscheinlichkeit von 
störenden Effekten erhöhen 
könnten, sind bei weitem nicht 
nur von der Dosierung und 
der Kombination (Mischung) 
der konsumierten Substanzen 
abhängig, sondern maßgeb-
lich auch von der Erwartungs-
haltung, der körperlichen Ver-
fassung, der Stimmung und 
den persönlichen Vorbereitun-
gen auf die Drogeneinnahme 
als auch von der Atmosphäre, 
die einen umgibt. Der Begriff 
Set bezieht sich auf das, was 
jemand in die Konsumsitua-
tion einbringt, so die persönli-
chen Erinnerungen, die eigene 
Lernfähigkeit, das individuel-
le Temperament, das vertrau-
te emotionale, ethische und 
rationale Wertesystem und 
vor allem die gestellte Erwar-
tungshaltung an die Drogen-
erfahrung. Das Setting bezieht 
sich auf das soziale, räumliche 
und emotionelle Umfeld, das 
einen vor, während und nach 
dem Drogengebrauch umgibt. 
Der wichtigste Aspekt des Set-

tings ist jedoch das Verhalten, 
das Verständnis und das Ein-
fühlungsvermögen der Per-
son oder Personen, welche die 
Drogen dem oder den Konsu-
menten mitbrachten und über-
reichten. Informationen zu 
den Eigenschaften der Drogen 
(Drug), das heißt die rein subs-
tanzbezogenen Informationen, 
können aus Büchern oder Bro-
schüren entnommen werden. 
Demgegenüber entziehen sich 
die interagierenden Faktoren 

der inneren Bereitschaft (Set) 
und der äußeren Umstände 
(Setting) einer normierten Be-
trachtungsweise.

Der Begriff Droge (Drug) wird 
fälschlicherweise häufig mit 
dem Begriff Rauschgift gleich-
gesetzt, obwohl viele bekannte 
Drogen weder einen Rausch 
verursachen noch besonders 
giftig sind. Gemäß dem ur-
sprünglichen Sinn des Wortes 
ist eine Droge eine als Heil-
mittel verwendete pflanzliche 
Substanz. Eine Substanz ist et-
was Stoffliches, woraus etwas 
besteht, das heißt, dass man 
unter Substanz den chemi-
schen Grundbestand versteht, 
also die naturwissenschaftlich 
begründete, zweckfreie Aussa-
ge über die chemische  Zusam-
mensetzung eines Stoffes. Ein 
Mittel ist etwas, was die Errei-
chung eines Zieles ermöglicht; 
das bedeutet, dass ein Mittel 
etwas ist, was zur Erreichung 
eines Zweckes  dient. Subs-
tanz ist die zweckfreie Aus-
sage über etwas (z.B. einen 

Stoff), ein Mittel ist die soziale 
oder individuelle Interpreta-
tion des Zwecks der Substanz 
beziehungsweise des Zwecks 
der Einnahme der Substanz.

Schreibt man also einer Subs-
tanz einen bestimmten Zweck 
zu, so wird die Substanz zum 
Mittel. Die nächste Kategorie 
ist sodann der immer noch 
neutral definierte Begriff des 
Wirkstoffes, der lediglich be-
stimmt, dass Stoffe nach der 

Aufnahme in den Organismus 
Wirkungen entfalten. Mit dem 
Zusatz Arznei werden Stof-
fe zu Arzneistoffen, die dann 
„zur Anwendung in bzw. am 
Menschen oder Tier geeignet 
sind oder durch das Wertur-
teil: nützlich für Mensch und 
Tier, charakterisiert sind.“ 
Arzneistoffe werden zu Arz-
neimitteln dadurch, dass sie 
„dazu bestimmt sind, Krank-
heiten bei Mensch und Tier 
zu heilen, zu lindern, zu er-
kennen oder zu verhindern.“ 
Der Stoff wird durch seine 
konkrete Zweckbestimmung 
zum Mittel.

Nach diesen Definitionen sind 
Drogen in jedem Fall Stoffe 
und zugleich auch Wirkstof-
fe. Zudem sind viele Drogen 
Arzneistoffe, viele davon auch 
Arzneimittel (Medikamente). 
Zahlreiche Drogen werden 
auch als Genussmittel und/
oder Rauschmittel genutzt. 
Gemäß Betäubungsmittelge-
setz sind alle illegale Drogen 
Betäubungsmittel. Der Fach-

begriff für Betäubungsmittel, 
Anästhetikum, ist als Nega-
tion zum Begriff Ästhetik ge-
bildet worden. Der Begriff Äs-
thetik kommt von griechisch 
aisthéstai „fühlen, empfinden 
und  ahrnehmen“, respektive 
von aisthétikós „zum Wahr-
nehmen fähig“. Der Begriff 
Anästhetikum von griechisch 
anaisthétikós bedeutet nicht 
fühlbar, nicht empfindbar 
und nicht wahrnehmbar. LSD 
verstärkt beispielsweise die 

Empfindungsfähigkeit für 
das sinnlich wahrnehmbar 
Schöne (Ästhetische) und hat 
eine starke Wesensverwandt-
schaft mit der  Eigenschaft 
zur erhöhter Feinfühligkeit 
und Empfindsamkeit, also et-
was, das ein sensibles und gut 
funktionierendes Nervensys-
tem voraussetzt. LSD bewirkt 
somit haargenau das Gegen-
teil von dem, was man von 
einem Betäubungsmittel (An-
ästhetikum) erwartet: Minde-
rung oder Ausschaltung der 
sensorischen Feinfühligkeit. 
Es ist wahrlich absurd, eine 
Substanz wie LSD als Betäu-
bungsmittel zu klassifizieren. 
Der Begriff Set bezieht sich auf 
das, was jemand in die Kon-
sumsituation einbringt, so die 
persönlichen Erinnerungen, 
die eigene Lernfähigkeit, das 
individuelle Temperament, 
das vertraute emotionale, 
ethische und rationale Werte-
system und vor allem die ge-
stellte Erwartungshaltung an 
die Drogenerfahrung.

Anzeichen für eine eher güns-
tige Prognose eines ange-
nehmen und beglückenden 
Erlebens außergewöhnlicher 
Bewusstseinszustände sind 
die Fähigkeit, sich und andere 
zu  akzeptieren, so wie sie sind. 
Des weiteren ist die Fähigkeit 
auf das eigene Wohl bedacht 
zu sein ebenso förderlich wie 
die Fähigkeit zum existen-
tiellem Handeln und Erleben 
im Sinne der Selbstverwirkli-
chung. Die Gewohnheit, Be-
dürfnisse anderer anzuerken-
nen und diesen Bedürfnissen 
entgegen zu kommen und 
dabei jedem Zwang zum Kon-
formismus wie auch jedem 
Drang zum Opportunismus 
zu widerstehen als auch die 
Fähigkeit, sich mit der Reali-
tät gut auseinandersetzen zu 
können, sind Eigenschaften, 
die das Erleben außergewöhn-
licher Bewusstseinszustände 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 
mit Freude und Glück erfüllen 
wird. Dies gilt auch für eine 
undogmatische Weltanschau-
ung in Verbindung mit einer 
vielleicht als pantheistisch zu 
nennende Religiosität.

Anzeichen für eine Prognose 
des Erlebens einer angstvollen 
Ichauflösung sind im wesentli-
chen eine emotionale Labilität 
sowie eine starre Konventio-
nalität, das heißt eine Abnei-
gung gegen Ungewisses und 
Ungewohntes und ein starres 
Festhalten an Normen und 
Verpflichtungen. Die Angst 
vor allfälligen unangenehmen 
Erkenntnissen oder Wahr-
heiten bezüglich der eigenen 
Person, die durch einen außer-
gewöhnlichen Bewusstseins-
zustand offenbart werden 
könnten, und die Angst, dass 
durch das völlig fremdartige 
Erleben das ganze innere Be-
zugssystem, auf welches sich 
die Selbst- und Welterfahrung 
gründet, seine Gültigkeit ver-
lieren könnte, diese Angst ist 
ein signifikanter Indikator für 
eine sehr große Wahrschein-
lichkeit des Eintretens einer 
heftigen angstvollen Ichauf-
lösung bei einem allfälligen 
Versuch einen außergewöhnli-
chen Bewusstseinszustand zu 
induzieren.

Das Setting bezieht sich auf 
das soziale, räumliche und 
emotionelle Umfeld, das einen 
vor, während und nach dem 
Drogengebrauch umgibt. Der 
wichtigste Aspekt des Settings 
ist jedoch das Verhalten, das 
Verständnis und das Einfüh-
lungsvermögen der Person 
oder Personen, welche die 
Drogen dem oder den Konsu-
menten mitbrachten und über-
reichten. Informationen zu 
den Eigenschaften der Drogen 
(Drug), das heißt die rein subs-
tanzbezogenen Informationen, 
können aus Büchern oder Bro-
schüren entnommen werden. 
Demgegenüber entziehen sich 
die interagierenden Faktoren 
der inneren Bereitschaft (Set) 
und der äußeren Umstände 
(Setting) einer normierten Be-
trachtungsweise.

Wer ein zwiespältiges Gefühl 
zur angesagten Umgebung 
hat, sollte dort auf gar keinen 
Fall hoch dosierte psychede-
lische Drogen konsumieren. 
Solche Drogen sollten nur in 
einem Umfeld genommen 
werden, in dem man sich 

Drogenkompetenz und 
Drogenmündigkeit
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sicher, geborgen und wohl 
fühlt. Für viele Psychonauten 
ist der Dancefloor ein solches 
Umfeld, dabei ist zu beachten, 
dass jeder dort ein Teil des Set-
tings der anderen ist.

Turn on, tune 
in, drop out
„Turn on, tune in, drop out“ 
ist ein Satz aus der Zeit der 
Gegenkultur, der 1966 von 
Timothy Leary populär ge-
macht wurde. Der Satz wur-
de von Leary in einer Rede 
verwendet, die er am 19. Sep-
tember 1966 bei der Eröffnung 
einer Pressekonferenz in New 
York City hielt. Er forderte die 
Menschen dazu auf, kulturel-
le Veränderungen durch den 
Einsatz von Psychedelika an-
zunehmen, um sich von den 
bestehenden Konventionen 
und Hierarchien in der Gesell-
schaft zu lösen. In seiner Rede 
sagte Leary: „Wie jede große 
Religion streben auch wir da-
nach, das Göttliche in uns zu 
finden und diese Offenbarung 

in unserem Leben der Ver-
herrlichung und Anbetung 
Gottes zum Ausdruck zu brin-
gen. Diese alten Ziele  definie-
ren wir in der Metapher der 
Gegenwart – turn on, tune in, 
drop out.“

1967 sprach Leary beim Hu-
man Be-In, einer Versamm-
lung von 30.000 Hippies im 
Golden Gate Park in San Fran-
cisco, und formulierte erneut 
den berühmten Satz „Turn on 
(schalte deine Sinne mit Psy-
chedelika ein), tune in (stimme 
dich in die gegebene Situation 
ein), drop out (lass los und 
steige aus schlechte Konditio-
nierungen aus)“.

„Turn on, tune in, drop out“ 
ist auch der Titel eines Buches 
mit Essays von Timothy Lea-
ry, die Themen von Religion, 
Bildung und Politik bis hin zu 
Aldous Huxley, Neurologie 
und psychedelischen Drogen 
behandeln. Im Jahr 1967 gab 
Leary (während des als Hou-
seboat Summit bekannten Sa-

lons) seine Zustimmung zu 
einer neuen Reihenfolge des 
Satzes bekannt, als er sagte: 
„Ich würde zustimmen, den 
Slogan in ‚Drop out, turn on, 
drop in‘ zu ändern.“

Drogenkompe-
tenz und Drogen-
mündigkeit
Drogenkompetenz erlangt 
man nicht nur durch Aneig-
nung von Fachwissen über die 
Wirkungsweisen verschiede-
ner Substanzen, sondern vor 
allem durch die Einbindung 
dieses Wissens in die Gestal-
tung der eigenen Konsum-
muster zur Heraus- und Wei-
terbildung der individuellen 
Genusskultur. Ohne diesen 
Lernprozess und ohne ausge-
prägte Kultur des Genießens, 
das heißt ohne Drogenkom-
petenz, ist ein unproblemati-
scher Konsum verschiedens-
ter psychoaktiver Substanzen 
auf Dauer kaum oder gar 
nicht realisierbar. Der erste 
Schritt zur Erlangung dieser 

Drogenkompetenz ist die An-
eignung von Fachwissen über 
psychoaktive Substanzen. Die 
öffentlich geschürte Angst 
vor psychedelisch wirkenden 
Substanzen sitzt tief verankert 
im Bewusstsein vieler poten-
tieller und praktizierender 
Drogengebraucher und ist 
somit oftmals ein nicht un-
bedeutender negativer Faktor 
im persönlichen Set. Diese 
Angst steht diametral dem un-
abdingbaren Wunsch gegen-
über, mittels psychoaktiver 
Substanzen transzendentale 
Bewusstseinserfahrungen zu 
erleben.

Erfahrungen aus der Techno-
kultur belegen, dass Techno-
partys ein äußerst beliebtes 
und oft genutztes Setting für 
die Einnahme psychoaktiver 
Substanzen sind. Dies liegt  
einerseits an der intensiven 
Gruppendynamik, die sich auf 
einem Dancefloor entwickelt 
und in der man sich gerade-
zu laben kann, anderseits am 
Gefühl der Geborgenheit, das 

durch das gemeinsames Er-
leben ekstatischer Zustände 
vermittelt wird. Störungen in 
dem subtilen Gefüge des Par-
tysettings können nachhaltige 
negative Auswirkungen auf 
einzelne an der Party teilneh-
menden Personen verursa-
chen. Das Problem besteht nun 
aber darin, dass ein solcher 
kollektiver genussorientierter 
Drogenkonsum gemeinsam 
erlernt werden muss und dass 
eben dieser Lernprozess unter 
den Bedingungen der Illegali-
tät deutlich erschwert wird. 
Illegalität und Strafverfolgung 
sabotieren die Heraus- und 
Weiterbildung von soziokul-
turellen Regelwerken zur Er-
langung von Drogenkompe-
tenz, zerstören systematisch 
Konsumentengemeinschaften 
und verhindern nicht selten 
das Weitergeben von Erfah-
rungswissen. Zur Erlangung 
von Drogenkompetenz und 
Drogenmündigkeit gehört so-
mit nicht nur das Studium von 
Drug, Set und Setting, sondern 
vor allem auch politische Ar-

beit und Engagement in Hin-
blick auf eine Neuregelung 
der Drogengesetzgebung, um 
den Drogenkonsum frei von 
Repression und gesellschaft-
lich integriert so unproblema-
tisch wie möglich gestalten zu 
können, da die Art und das 
Ausmaß der Probleme, die 
aus verschiedenen Konsum-
mustern entstehen können, 
vor allem auch vom Grad der 
Integration von Drogen in der 
Gesellschaft abhängig sind. 
Je informierter und offener 
mit Drogen und Drogenkon-
sum umgegangen wird, desto 
eher können informelle Reak-
tionen im Konsumenten- und 
Freundeskreis, in der Familie 
oder am Arbeitsplatz greifen 
und vor den potentiell immer 
möglichen negativen Auswir-
kungen von Drogenkonsum 
bewahren.

Beitrag von 
Hans Cousto

Hallo Laurent, es freut 
mich dich kennenzu-
lernen. Du bist der Ge-

schäftsführer von RENACT. 
Erzähl uns doch bitte, warum 
ihr RENACT gegründet habt. 
 
Wir leben in einer Welt, in der 
wir vielen Regeln und Zwän-
gen, Kontrollen und Verant-
wortlichkeiten unterliegen. 
Das ist für viele beängstigend. 
Dabei kann man auch mal den 
Boden unter den Füßen ver-
lieren. Das hat auch negative 
Auswirkungen auf unsere Ge-
sundheit. Die Zahlen zeigen 
es. Laut DAK Psychreport ha-
ben Arbeitsausfälle, bedingt 
durch Depressionen, Angst-
zustände oder chronischer Er-
schöpfung, 2022 einen neuen 
Höchststand erreicht. 

Wir bei RENACT glauben, 
dass es so nicht sein muss. 
Wir alle sind mit der Fähig-
keit ausgestattet, einen star-
ken Willen zu entwickeln und 
Ziele zu erreichen, die wir uns 
fest vornehmen. RENACT ist 
eine Einladung, diese Fähig-
keiten zu nutzen, damit wir 
wieder unsere eigene Ent-
scheidungen treffen und uns 
selbst entfalten. 
 
Okay, und wie soll das funk-
tionieren? 

Wir sind alle mit einem beein-
druckenden Werkzeug ausge-
stattet, dem Endocannabino-
idsystem, (ECS). Das wurde 
1988 entdeckt. Die Aufgabe 
des ECS ist es, lebenswichtige 

Funktionen wie zum Beispiel 
Appetit, Schlaf oder das Im-
munsystem zu kontrollieren 
und zu regulieren. Damit 
kann Homöostase erreicht 
werden. Das ist ein körper-
licher Zustand des Gleich-
gewichts. Stress und andere 
Umwelteinflüsse können die-
ses Gleichgewicht negativ be-
einflussen. Unser ECS besteht 
aus verschiedenen Arten von 
Rezeptoren, die sich im Ge-
hirn und im gesamten rest-
lichen menschlichen Körper 
befinden.  

Wir wollen im ECS ansetzen 
und hier dabei helfen, den 

Zustand der Homöostase zu 
erreichen. 
 
Und wie wollt ihr das errei-
chen? Mit CBD? 

Unser Interesse liegt an Phy-
tocannabinoiden im Allge-
meinen. CBD ist zwar wich-
tig, doch nicht das einzige 
interessante Cannabinoid. 

Um die gesamte Pflanze zu 
verstehen, arbeiten wir daher 
das wissenschaftliche Erbe 
von Prof. Ronald Glas auf. 
Vor mehr als 30 Jahren hat er 
bemerkt, dass dieselbe Sorte 
nicht immer die selben sys-
tematischen Wirkungen her-

vorrief. Wie er herausfand, 
lag der Grund darin, dass 
die Phytocannabinoide auch 
in denselben Sorten in unter-
schiedlichen Konzentrationen 
vorkommen. Das ist zum Bei-
spiel abhängig von Anbaume-
thoden, dem Boden und der 
Umgebung. Er testete über 
38.000 Pflanzen und entwi-
ckelte so eine eigene Taxono-

mie, eigene Formeln und das 
was RENACT ausmacht: Ein 
tiefes Verständnis darüber 
welche Phytocannabinoide 
in welchen Dosierungen und 
Verhältnissen im Vergleich 
zu anderen Mischungen ver-
wendet werden sollten, um 
einen gewünschten Effekt zu 
erzielen. 

Das hört sich nach sehr viel 
wissenschaftlicher Expertise 
an. Was zeichnet eure Pro-
dukte neben der Funktiona-
lität aus? 
 
Wir glauben, dass die Lö-
sung unserer alltäglichen 
Herausforderungen in der 

Natur liegt. Daher verwen-
den wir ausschließlich natür-
liche Extrakte aus Pflanzen, 
die das gewünschte Canna-
binoidprofil unserer Formu-
lierungen aufweisen. Unser 

Vape-Extrakt wird also aus 
reinem Hanf ohne Zusatzstof-
fe hergestellt. Diese Extrakte 
werden nicht verdünnt, we-
der mit PG, VG noch MCT. 
Unsere Produkte sind genau 
dosierte Phytocannabinoide, 
ohne THC. Weil unsere Pro-
dukte keine Zusatzstoffe ent-
halten, haben sie auch einen 
natürlichen Geschmack.

Natürliche Extrakte sind na-
türlich spannend. Warum 
habt ihr euch entschieden, 
sie in einem Vape anzubie-
ten? 
 
Das war eine Entscheidung 
der Effizienz und der Wirt-

schaftlichkeit. Das Verdamp-
fen schafft eine fünffach hö-
here Bioverfügbarkeit als 
bspw. Öle. Beim Vapen von 
Cannabinoiden erreichen die-
se die Blutbahn schon wenige 
Sekunden, nachdem sie in die 
Lunge gelangen. Im Vergleich 
zu CBD-Produkten, die ver-
daut werden müssen, erreicht 
dann auch eine viel höhere 
Zahl der Moleküle die Blut-
bahn und damit unser Endo-
cannabinoidsystem.

Außerdem sind Vape Pens 
natürlich bequem mitzuneh-
men und eine ausgezeichnete 
Alternative zu Zigaretten und 
nikotinhaltigen Vapes. Und 
Letztendlich sind unsere Va-
pes hinsichtlich der Menge an 
enthaltenen Cannabinoiden 
auch noch wesentlich güns-
tiger als viele Vergleichspro-
dukte. 

Das sind natürlich gute Ar-
gumente. Wir bedanken uns 
herzlich für das Interview. 

Das Interview führte:  
KIMO

Interview mit 
Laurent Buord
Geschäftsführer von RENACT
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Um unsere beiden Ste-
cklingsexperten Fix und 
Foxi ist es in den letz-

ten Jahren etwas ruhiger ge-
worden. Das liegt nicht etwa 
daran, dass sie ihrem lieb ge-
wonnenen Hobby abgeschwo-
ren hätten, aber mit reiferem 
Alter haben Kiffen, Gras & 
Co einfach nicht mehr den 
Stellenwert, den es bei den 
beiden Growern in der Ver-
gangenheit mal hatte. Nach 
kurzzeitiger Trennung ver-
mehren sie seit Kurzem die 
Reste ihrer alten Genetik, die 
wir Euch früher im Hanf Jour-
nal vorgestellt hatten, wieder 
zusammen. Aber die beiden 
haben gehörig „abgespeckt“. 
Von der einstigen Vielfalt ha-
ben sie heute noch die „Shiva 
Shanti“ und die „AK-47“, aus 
denen sie sich abwechselnd 
ihren Eigenbedarf ergärtnern. 
Abwechselnd heißt, dass die 
Box neun Wochen bei Fix und 
die nächsten neun Wochen 
bei Foxi steht. Die Mini Box, 
in der beide Mutterpflanzen 
stehen, wird von beiden ge-
meinsam in der Küche ihrer 
Zweier-WG versorgt. Ich habe 
die beiden das letzte Mal vor 
drei Jahren besucht. Damals 
waren sie im engeren Freun-
deskreis für den Nachwuchs 
zuständig. Doch auch das hat 
sich, wie so einiges bei den 
beiden, geändert.

Fix: Als wir noch viele Ste-
ckis geschnitten haben, haben 
wir, zusammen oder auch 
mal jeder für sich, noch eine 
Blütebox betrieben. Die lief ja 
eigentlich nur so nebenbei zur 
Selektion. Aber seit ein paar 
Jahren haben wir beide ein-
fach keine Zeit mehr, so viel 
Energie ins Hobby zu investie-
ren. Selbst eine kleine Mutter-
kammer, in der Sortenvielfalt 
herrschen soll, ist eine Menge 
Aufwand. Foxi kifft seit jeher 
viel mehr als ich und hatte im-
mer ein schlechtes Gewissen, 
wenn er 70 Prozent einer ge-
meinsamen Ernte verquarzt 
hatte. Mir war das egal, aber 
seit wir uns verkleinert haben, 
war es manchmal superknapp 
bis zur nächsten Ernte. 

Das fand ich, der nur ein oder 
zwei Feierabend-Joints raucht, 
dann wiederum schade. Denn 
eigentlich würde mir die Ernte 
ja reichen. Außerdem machen 
wir privat auch nicht mehr 
ganz so viel zusammen wie 
früher, auch wenn wir noch 
gerne zusammen wohnen. Bei 
unserem Hobby wechselt man 
nicht gerne die Mitbewohner. 
Eine Weile hat dann jeder sei-
ne eigene Box gehabt, aber ich 
hatte dann immer zu viel Gras 
und die Stromrechnung war 
extrem hoch. Irgendwann hat 
Foxi dann von sich aus vor-
geschlagen, die beiden Mut-
terpflanzen zusammen zu be-
treuen, eine Blütebox zyklisch 
zu teilen und die andere zu 
verkaufen. So ist jeder für sein 
eigenes Weed verantwortlich. 
Der Kollege hat dadurch auch 
viel besser gelernt, sich sein 
Gras die 18 Wochen lang ein-
zuteilen, bis er mit der nächs-
ten Ernte dran ist. Cool daran 
ist, dass Foxi mit der gleichen 
Box ein wenig mehr ernten 
kann, weil er mehr kifft als ich. 
Er lässt das Vorschaltgerät auf 
400 Watt laufen, mir reichen 
250 Watt für den Eigenbedarf. 
Dafür zahlt er ein wenig mehr 

Strom. Und ich nehme natür-
lich keine 400 Watt Birne und 
dimme sie runter. Das würde 
dem Lichtspektrum schaden. 
Ich nutze bei 250 Watt Leis-
tung dann auch ein passendes 
Leuchtmittel.
Foxi: „Schade“ ist gut, ge-
nervt waren wir beide. Aber 
Du hast Recht. So habe ich 
mir das Einteilen, das mir 
eine Weile schwer gefallen ist, 
wieder beigebracht. Aber hilf-
reicher war eigentlich meine 
Entscheidung, mit dem Tabak 
und dem Rauchen an sich auf-
zuhören. Seit ich vaporisiere, 
brauche ich bei gleichem Wir-
kungsgrad nicht mal mehr die 
Hälfte von dem, was ich frü-
her so weggeatmet habe. Das 
war auch viel schwieriger, als 
mit weniger Gras klar zu kom-
men“

Zur Zeit meines Besuchs 
steht die Blütebox gerade im 
Zimmer von Fix. In der Ecke 
hinter der Tür steht eine pott-
hässliche Schrankwand, de-
ren Innenleben mit ein wenig 
Aufwand zu einer tauglichen 

Growbox umgestaltet wurde. 
Als Fix die Tür beiseiteschiebt, 
erblicke ich fünf Damen unter 
Kunstlicht und ein Mini-Regal 
für die „Pflegemittel. Als da 
wären: 

1 elektronisches Vorschaltge-
rät 400 Watt (regelbar)
1 Blüteleuchtmittel mit Reflek-
tor (250 Watt)
1 Cool Tube-Glasröhre
1 Rohventilator 180m²/h mit-
gesteuertem Dimmer
1 Aktivkohlefilter 
1 flexibler Schalldämpfer 
1 Thermo-/Hygrometer
2 Tischventilatoren (höhen-
verstellbar montiert)
5x8 Liter flexible Töpfe mit 
Kokossubstrat
1 Ec-Messgerät
1 pH-Messgerät
1 Pflanzennetz

Dünger: Advanced Hydropo-
nics Grow-Micro-Bloom 

Zusätze: Wurzel- und  Blütes-
timulator, Huminsäure sowie 
Enzyme, Neem-Öl und Rimul-
gan (Emulgator für Neem),

je 1 Flasche pH plus und 1 pH 
minus, 5 „Shiva Shanti“

Die Osmoseanlage

Das Gerät zur Wasserentsal-
zung stammt noch aus alten 
Zeiten, wird aber weiterhin 
regelmäßig genutzt, weil das 
Leitungswasser in ihrer Hei-
matstadt einen Ec-Wert von 
0,9mS/cm² hat. Das ist be-
sonders für das einstige Spe-
zialgebiet der Stecklingszucht 
schlecht für die Jungpflanzen. 
Stecklinge oder gar Sämlinge 
mögen das gar nicht und auch 
bei ausgewachsenen Pflanzen 
garantiert die Verwendung 
einer Osmoseanlage eine opti-
male Versorgung. Wenn man 
die Damen wie Fix und Foxi 
mit NPK-Dünger versorgt, 
kann man zudem mit einer 
Osmoseanlage beim Düngen 
an die obere Grenze gehen, 
ohne das Medium zu ver-
salzen. In der sechsten Blü-
tewoche bekommt die Shiva 
Shanti dann auch 2,2mS, reine 
Indicas bekämen sogar bis zu 
2,5mS. 

Bevor die Box den Nutzer 
wechselt, wird alles mit Zi-
tronensäure gereinigt. Die 
Stecklinge sind dann schon 
ein bis zwei Wochen in der 
Mutterkammer vorgewach-
sen. Foxi lässt meistens drei 
„Shiva Shanti“ und drei „AK-
47“ ausblühen, sein Mitbe-
wohner steht auf ein einheit-
liches Wuchsbild und stellt 
sich meist fünf Shiva Shanti in 
die kleine Blütekammer. Der 
Strain wurde bereits Anfang 
der 1990er Jahre von Sensi 
Seeds gebreedet. Der Indica 
lastige (85/15) Klassiker ist 
das Ergebnis einer Kreuzung 
aus „Garlic Bud“, eine klas-
sische Afghani Pflanze mit 
einer alten „Kush“ und einer 
„Skunk#1“. Wenn die Steck-
linge 20 Zentimeter groß sind, 
werden zehn von ihnen erst 
einmal in vier Liter Töpfe ge-
pflanzt, bei 18 Stunden Licht 
in die Blütekammer gestellt 
und drei Tage genauestens 
beobachtet. Die fünf mit den 
besten Eigenschaften werden 
dann für die Blüte auserko-
ren, wobei Fix und Foxi nicht 

so sehr auf die Größe, sondern 
auf den gut entwickelten Wur-
zelballen achten. „Wir sind 
es eben noch gewöhnt, eine 
große Stecklings-Auswahl zu 
haben“, erklärt Fix. Wenn Du 
jahrelang Steckis geschnitten 
hast, hast Du für Dich selbst 
natürlich immer nur die bes-
ten genommen. Meine Erfah-
rung sagt, wenn man 20 gute 
will, sollte man 40 schnei-
den. Aber weil wir uns privat 
ziemlich zurückgezogen ha-
ben, müssen wir manchmal 
sogar Stecklinge wegwerfen. 
Manchmal findet sich auch 
noch ein alter Bekannter, der 
gerade drei oder vier Babys 
braucht. Ganz manchmal 
passt die Jahreszeit, um sie im 
Wald zu verbuddeln und sie 
ein paar Monate der Natur zu 
überlassen.
Bei denen, die sie Indoor blü-
hen lassen, beträgt der pH-
Wert anfangs 6,0, beim Ec-
Wert haben sich die beiden 
während der ersten Woche 
auf 1,2 mS eingependelt. Das 
Gießwasser besteht zu zwei 
Dritteln Osmosewasser und 
einem Drittel Leitungswasser, 
so dass es vor der Düngerga-
be einen EC-Wert von 0,3 mS 
hat. Die Temperatur beträgt 
durchschnittlich 26 Grad am 
Tag und 18 Grad in der Nacht, 
die Luftfeuchtigkeit ist mit 
55 Prozent auch optimal, wie 
man am Thermo-Hygrometer 
ablesen kann. So haben die 
fünf Shiva-Damen während 
der ersten Blütewoche gleich 
vier neue Blattpaare gebildet 
und 15 Zentimeter zugelegt. 
Während der gesamten Zeit, 
mit Ausnahme der letzten 
zehn Blühtage, hat jeder Topf 
alle zwei bis drei Tage Nähr-
lösung erhalten, wobei Fix alle 
zwei Wochen einmal mit kla-
rem Wasser spült, um einem 
eventuellen Versalzen vor-
zubeugen. Pro Gießvorgang 
haben die Ladys anfangs 0,7 
Liter, in den letzten vier Blü-
tewochen pro Topf ungefähr 
einen Liter Nährlösung erhal-
ten. 

Woche zwei - 
schwache Äste 
werden entfernt

In der zweiten Blütewoche 
düngt Fix ein wenig intensiver 
und steigert den EC-Wert auf 
1,7 mS. Nach 14 Blütetagen 
hat er alle Pflanzen einmal 
mit reinem Osmosewasser, 
pH-Wert 5,5, kräftig durchge-
spült. Das Osmosewasser und 
der niedrige pH-Wert sorgen 
dafür, dass überschüssige 
Salze besonders gut ausge-
waschen werden. Am zehnten 
Tag konnte er dann die ersten 
zarten Blütenansätze entde-
cken, das Längenwachstum 
ging allerdings immer noch 
explosionsartig weiter. 

„Der richtige Zeitpunkt, das 
Wachstums-(MH) gegen das 
Blüteleuchtmittel (NDL) zu 
tauschen, weil sich bei Blü-
tebeginn auch in der Natur 
das Lichtspektrum ändert. 
Das blaue Licht in der Wachs-
tumsphase sorgt für kurze 
Internodien und kompaktere 
Pflanzen“, erklärt mir der er-
fahrene Indoor-Liebhaber. 
Weil die Box nicht besonders 
hoch ist, ist jeder gewonnene 
Zentimeter wichtig, damit die 
Ladys nicht dichter als 10 

Wanderschrank 
statt Schrankwand
Eine Box reicht auch für zwei

Bild: Die Box
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Zentimeter an den Cooltu-
be reichen. Bei weniger als 10 
Zentimetern Abstand schützt 
selbst die ansonsten nützliche 
Glasröhre nicht mehr vor Ver-
brennungen der Spitzen. Des-
halb brauchen die Mädels ab 
diesem Zeitpunkt besonders 
viele Nährstoffe. Jetzt fan-
gen die beiden Hobbygärtner 
auch an, die unteren Äste und 
Blütenansätze, die kaum noch 
Licht bekommen, abzuschnei-
den. So gibt es mehr Kraft für 
die Topbuds und alle Blüten, 
die direktes Licht erhalten. 
Außerdem wird die Ernte-
aufwand immens verringert, 
wenn man keine so genann-
ten Popcornbuds maniküren 
muss.

Woche drei erfor-
dert mehr Dünger

In der dritten Woche hat das 
knappe Dutzend Pflanzen 
dann einen Ec-Wert von 2,0mS 
erhalten und so genug Kraft 
und Futter gehabt, noch ein-
mal 20 Zentimeter zu wachsen 
und gleichzeitig die Buds an-
schwellen zu lassen. Am Ende 
der dritten Woche haben die 
beiden Indoor-Gärtner dann 
das Metallhalogen-Leucht-
mittel gegen eine Natrium-
dampflampe getauscht. Ende 
der dritten Blütewoche ändert 
sich der Nährstoffbedarf mit 
der Verlangsamung des Län-
genwuchses: Die Pflanzen 
brauchen nun weniger Stick-
stoff, dafür ein wenig mehr 
Phosphor und viel mehr Ka-
lium. Fix und Foxi halten sich 
an das vorgegebene Dünge-
schema des Herstellers und 
achten bei den Zusätzen da-
rauf, dass diese salzfrei sind 
und den EC-Wert nicht beein-
flussen. Denn besonders bei 
der Verwendung verschiede-
ner Hersteller bringt man da-
mit das ausgeklügelte NPK-
Verhältnis des Grunddüngers 
durcheinander. Jetzt schneidet 
Fix auch zum letzten Mal die 
Triebe ab, bei denen abzu-
sehen ist, dass sie sich auf-
grund von Lichtmangel nicht 
ausreichend entwickeln. Da-
nach sollte man die Pflanzen 
diesbezüglich in Ruhe lassen, 
weil es dann „auf den Ertrag 
gehe, weil es einfach zu viel 
Kraft klaut,“ ergänzt Foxi die 
Ausführungen seines Mitbe-
wohners. Außerdem wird in 
den Sommermonaten noch 
einmal prophylaktisch eine 
Neem/Rimulgan Lösung zur 

natürlichen Insektenabwehr 
gesprüht.

Während der vierten Woche 
haben die „Shiva Shanti“ das 
Längenwachstum bei einer 
Größe von 80-90 Zentimetern 
eingestellt und sich der Aus-
bildung der Blüten gewidmet. 
Langsam war zu sehen, wie 
die Internodien von der Blü-
tenmasse eingenommen wur-
den und sich jede Pflanze an-
geschickt hat, einen schönen 
fetten Topbud zu entwickeln. 
Jetzt macht sich Fix daran, ein 
Netz zum Stützen der Buds zu 
spannen, ohne das die fünf 
Schwergewichte in der sechs-
ten Woche unter dem Gewicht 
der eigenen Blütenpracht 
zusammenzubrechen wür-
den. Aber Vorsicht: Das Netz 
kann erst nach Beendigung 
des Längenwachstums ange-
bracht werden, da man sonst 
aufgrund eines zu großen Ab-
stands der Lichtquelle zu den 
Pflanzen eine Menge Licht un-
genutzt verschwendet. 

Wird das Netz zu früh an-
gebracht, verschwendet Fix 
Licht und somit Trockenge-
wicht. Bringt er es zu spät an, 
muss er aufpassen, die zarten 
Damen beim unvermeidlichen 
Biegen und Verschieben nicht 
zu verletzen. Auch ein wenig 
Vorausdenken ist gefragt, 
denn mit dem Netz bekommt 
jeder Topbud den endgül-
tigen Standort verpasst. So 
kann man Pflanzen, die an 
schlechter ausgeleuchteten 
Stellen stehen in die richtige 
Position zwingen oder von 
einem eventuellen Hotspot 
„wegbiegen“. Der Ec-Wert 
liegt jetzt bei 2,2 mS, der pH-
Wert wird von beiden Heim-
gärtnern gleichermaßen auf 
5,8 gesenkt. Ende der vierten 
Woche wird wieder wie zuvor 
durchgespült, mittlerweile 
erhalten die Ladys alle zwei 
Tage einen knappen Liter zu 
trinken.

Dünger 
während der End-
blüte runterfahren

Da die Pflanze jetzt ihre end-
gültige Größe erreicht hat, 
sinkt der Nährstoffbedarf 
langsam wieder. Viele Heim-
gärtner steigern den Ec-Wert 
bis kurz vor dem Spülen, um 
ihn dann zehn Tage vor der 
Ernte abrupt auf 0,0 bis 0,5 
runter zu fahren. Sowohl Fix 

als auch Foxi düngen ab der 
fünften Woche immer ein 
bisschen weniger: 

Mit einem EC-Wert in Wo-
che fünf von 2,1 und einem 
stabilen 5,8er pH-Wert sind 
die Stängel der Ladies nun 
komplett zugewachsen und 
die ersten Härchen haben an-
gefangen, sich rostbraun zu 
färben. Während der sechs-
ten und siebten Woche wird 
die Nährlösung dann immer 
„leichter“, kurz vorm Spü-
len gibt es nur noch 1,4 mS. 
Nach 50 Tagen hat Fix dann 

angefangen, seine illegali-
sierten Untermieterinnen die 
Nährstoffe aus dem Geäst zu 
waschen. Mit reinem Osmose-
wasser und ein wenig Humin-
säure nach Anleitung. 

So ist der Ec-Wert in der letz-
ten Woche niedriger  als bei 
purem Leitungswasser, was 
das Spülen erleichtert. Aller-
dings sei das Regulieren des 
pH-Wertes bei reinem Osmo-
sewasser mithilfe von „pH+“ 
oder „pH-“ fast unmöglich. 
Schon ein Tropfen ändere ihn 
um bis zu 1.0 nach oben oder 

nach unten. Doch nach dem 
Zufügen von Huminsäure, die 
das Ausspülen des Düngers 
noch unterstütze, regelt sich 
auch der pH-Wert besser.

Nach 61 Tagen geht es den 
fünf „Siva Shanti“ an die Kra-
gen, die Ernte ist ein Kinder-
spiel, weil es lediglich gilt, 
eine Hand voll gut gewachse-
ner Ladys vom überflüssigen 
Grün zu befreien. Durch das 
frühe Beschneiden der unte-
ren Triebe haben sich auch 
an den Nebenästen stattliche 
Buds entwickelt.

Getrocknet wird gleich in der 
Box, indem die Pflanzen ein-
fach nach dem Beschneiden 
kopfüber aufgehangen wer-
den, bei halber Lüfterleistung, 
damit es nicht zu schnell geht. 
Danach wandert der Schrank 
von Fix‘ in Foxis Zimmer, wo 
er in ein paar Tagen drei „AK-
47“ und drei „Shivas“, die 
jetzt schon im Badezimmer-
schrank warten, in Empfang 
nehmen wird. 

Diesmal mit einer Leistung 
von 400 Watt. Fix schätzt, bei 
diesem Durchgang rund 160-
170 Gramm feinstes Indica 
ergärtnert zu haben, wiegen 
will er es nicht. „Das reicht 
locker, bis er in vier Monaten 
wieder ernten kann. Wenn es 
zu viel ist, gibt es eben Kekse, 
Kuchen und anders Gebäck. 
Ich verbacke die Erntereste so-
wieso, da schadet der ein oder 
andere echte Bud sicher nicht. 
Vielleicht wird es ja auch bei 
Foxi wieder eng, man weiß ja 
nie. Übrig geblieben ist bis-
lang sehr selten etwas, obwohl 
ich mein Weed weder verticke 
noch den ganzen Tag stoned 
bin.“

Mit Wehmut verlasse ich die 
beiden und wünsche mir, dass 
bei uns auch irgendwann ein-
mal ein paar Pflanzen wie bei 
Fix und Foxi für den privaten 
Gebrauch geduldet werden. 
Aber bis es soweit ist gilt im-
mer noch: 

Nachmachen dürft ihr das in 
Deutschland natürlich nicht, 
denn selbst der Anbau von 
medizinischem Cannabis ist 
ohne Erlaubnis der Bundes-
opiumstelle, die es grundsätz-
lich nicht gibt, verboten. Für 
Menschen, die in ferner Zu-
kunft vielleicht einmal über 
eine solche verfügen, ist die-
ser Artikel auf alle Fälle als 
Anleitung zum Anbau von 
Weed gedacht: Für alle ande-
ren gilt das Gegenteil: Nur an-
schauen, nicht nachmachen, 
das ist verboten.? 

 Erstveröffentlichung: Juli 2015

Beitrag  und Bilder 
von KIMO

Bild: Ein Bud

#260 . Dezember 2023        hanfjournal.de GUERILLA GROWING 11



Lernen Sie Alpay S. ken-
nen. Er führte ein ganz 
gewöhnliches Leben. Mit 

17 Jahren ging er jeden Tag 
normal zur Schule, hatte No-
ten, die klar über dem Durch-
schnitt lagen, verfolgte Hob-
bys, traf sich mit Freunden 
und genoss das Leben. Im Al-
ter von 17 Jahren machte er je-
doch auch eine neue Bekannt-
schaft: die Bekanntschaft 
zum Cannabis. Er und seine 
Freundesgruppe entschlossen 
sich zusammen dafür, es mal 
auszuprobieren. Immerhin 
hatten schon zahlreiche ihrer 
Bekannten geraucht, in der 
Gruppe auch bereits der ein 
oder andere, dass der ganze 
Squad zusammen raucht, war 
jedoch eine Neuheit.

Die Freunde fanden Spaß dar-
an und rauchten immer häufi-
ger Gras. Zuvor hatten sie am 
Wochenende gerne gefeiert 
und Alkohol getrunken, nun 
stiegen sie auf das grüne Gold 
um, trafen sich bei Freunden 
zu Hause, entspannten sich 
und genossen die Zeit. Wer 
das Ganze nicht so positiv 
wahrnahm, waren Alpays El-
tern.

Nachdem sie ein Baggy mit 
Gras gefunden hatten, fanden 
die Probleme kein Ende mehr. 
Jedes Mal, wenn er von nun 
an nach Hause kam, haben 
seine Eltern seine Augen ab-
gecheckt. An den Wochenen-
den blieben sie länger wach, 
damit sie sehen konnten, wie 
Alpay bekifft nach Hause 
kam. Der ganze Streit stei-
gerte sich immer weiter, bis 
Alpay nur noch die Möglich-
keit sah, auszuziehen. Seine 
Eltern hatten zuvor probiert, 
ihm alles zu verbieten, ließen 
ihn kein Auto mehr fahren, 
redeten alles schlecht, was er 
machte und das alles nur auf-
grund einer falschen Einstel-
lung zum Cannabis. Bis heute 
reden sie nicht mehr.
Geschichten wie diese sollten 
bei vielen Lesern für Ekel sor-
gen. Aufgrund einer Lappalie 
wie dem Konsum von Canna-
bis am Wochenende wurde 
eine Familie zerstört. Dass 
eine solche Kleinigkeit wie 
der geregelte und gemäßigte 
Konsum von Cannabis zu der-
artigen Problemen führt, ver-
deutlicht nur weiter, weshalb 
die richtige Kommunikation 
wichtig ist. Zahlreiche Men-
schen kämpfen damit, von 
ihrem Umfeld aufgrund ihres 
Cannabiskonsums verurteilt 
zu werden. Hier soll es darum 
gehen, wie man solchen Prob-
lemen entgegenwirkt und die 
Einstellung eines anderen zu 
Cannabis ändern kann.

Kommunikation 
ist der Schlüssel
Wer sich ernsthaft vornimmt, 
die Einstellung eines anderen 
zu Cannabis zu ändern, weil 
es einem wichtig ist und es 
der persönlichen Beziehung 
schadet, muss das offene Ge-
spräch suchen. Ohne ein aus-
giebiges Gespräch kann man 
sich nichts erhoffen.

Glücklicherweise erachten 
heute mehr Deutsche denn je 
eine Legalisierung für positiv 
und erstrebenswert. Folglich 
war es nie einfacher als heu-
te, Menschen von den positi-

ven Aspekten von Cannabis 
zu überzeugen. Man braucht 
also nicht mehr länger war-
ten, man kann sofort etwas 
am Problem verändern.
Da wir unser Ziel nur durch 
ein Gespräch und durch die 
richtige Kommunikation er-
reichen können, müssen wir 
uns vergegenwärtigen, dass 
es nie eine genaue Schritt-für-
Schritt-Anleitung geben wird. 
Jeder Mensch ist anders und 
jedes Gespräch fällt anders 
aus. Folglich gibt es nicht den 
einen Ansatz, welcher Erfolg 
verspricht.

Anstelle dessen muss man 
sich von Anfang an klarma-
chen, dass man sich in die an-
dere Person hineinversetzen 
muss. Man sollte probieren, 
die Gedanken des anderen 
nachzuvollziehen, ihre Über-
zeugungen zu verstehen und 
ihre Grundeinstellungen zu 
berücksichtigen. Da man 
selbst quasi den Antrag dazu 
stellt, dass der andere sich die 
Zeit nehmen soll, um dieses 
Gespräch zu führen, ist man 
selbst in der Position, den 
anderen zu überzeugen. Man 
selbst muss also die Leistung 

erbringen und versuchen, den 
anderen zu verstehen, da man 
nicht erwarten kann, dass der 
andere auf einen selbst zu-
kommen wird. 

Gehe von Denkfeh-
lern und falschen 
Informationen aus

In der deutschen oder west-
lichen Kultur im Allgemei-
nen haften dem Cannabis 
zahlreiche Vorurteile an. Die 
meisten von diesen sind aus 
Falschinformationen heraus 
entstanden. Das allgemeine 

Verbot von Cannabis findet 
seinen Ursprung in den USA 
in den Anfängen des 20. Jahr-
hunderts. 

Schon damals war die Prohi-
bition lediglich ein politisches 
Mittel zum Zweck, bestimmte 
Minderheiten zu unterdrü-
cken. Schon als die Prohibi-
tion verabschiedet wurde, 
gab es zahlreiche Studien und 
wissenschaftliche Arbeiten 
dazu, dass man diese rational 
und wissenschaftlich nicht 
begründen kann. Von Anfang 
an war klar, dass es keine ar-

gumentative Grundlage dafür 
gibt, Cannabis zu verbieten.
Infolgedessen musste die 
Prohibition durch Falsch-
information gefüttert werden. 
Bekannt sind die propagan-
distischen Filme, in denen 
Mädchen Cannabis rauchen, 
sich anschließend auszie-
hen, auf die Straße rennen 
und sich prostituieren lassen 
wollen. Derart grobe Vorteile 
sind heute größtenteils nicht 
mehr vorhanden. Dennoch 
gibt es einige Denkfehler, die 
auf pseudowissenschaftlichen 
Studien basieren.

So ein Mythos ist beispiels-
weise das Amotivationssyn-
drom. Eine Studie aus dem 
Jahr 1985 soll anscheinend 
belegen, dass durch den 
Konsum von Cannabis die 
Leistung und Motivation der 
Konsumenten sinkt. So meint 
diese Studie belegen zu kön-
nen, dass Cannabiskonsum-
enten durchschnittlich weni-
ger erreichen als Abstinenzler. 
Vor ca. 20 Jahren wurde diese 
Studie jedoch bereits wider-
legt, da sie grob falsch durch-
geführt wurde. Seither hat die 
Forschung beweisen können, 
dass es keinen Leistungs- 
und Motivationsunterschied 
zwischen Cannabiskonsum-
enten und dem Rest der Ge-
sellschaft gibt. Tatsächlich ist 
es eher der Fall, dass es mehr 
Überflieger unter den Konsu-
menten gibt.

Dass Cannabis abhängig ma-
chen kann, ist ein weiterer 
solcher Denkfehler. Wenn 
man von einer Drogensucht 
spricht, meint man eine Sucht, 
die man bei Opiaten, Alkohol, 
Nikotin und selbst bei Koffe-
in aufbauen kann. Hier liegt 
eine körperliche Abhängig-
keit vor, da diese Drogen das 
Dopaminsystem im Gehirn 
beeinflussen. Manche kennt 
dieses System auch unter dem 
Begriff des Belohnungssys-
tems. Eine Folge dessen ist, 
dass man einen harten kör-
perlichen Entzug durchgehen 
muss, wenn man die Droge 
absetzen will.

Cannabis unterdessen kann 
körperlich nicht abhängig 
machen, da es eben dieses 
Belohnungssystem nicht an-
greift. Einzig und allein eine 
psychische Abhängigkeit 
kann durch Cannabis ent-
stehen. Diese psychische Ab-
hängigkeit äußert sich jedoch 
lediglich durch eine Lust, 
Cannabis zu rauchen. Eine 
solche Abhängigkeit wirft 
dann Probleme auf, wenn 
man beispielsweise aufgrund 
eines Tiefschlags im Leben, 
wie dem Tod eines nahen 
Verwandten, Cannabis kon-
sumiert. Hier verspricht man 
sich Ablösung von dem tri-
sten und schmerzhaften All-
tag, was ein problematisches 
Konsumverhalten ist. In den 
allermeisten Fällen jedoch 
stellt der Konsum von Canna-
bis kein Problem dar, in die-
sen Fällen von einer Drogen-
sucht zu sprechen, erscheint 
eher wie eine Beleidigung an 
die wahren Drogensüchtigen, 
die einen grausamen Entzug 
durchlebt haben oder noch 
vor sich haben.

Mit derartigen Denkfehler 
muss man einfach rechnen, 

Wie verändere ich 
die Einstellung 
eines anderen 

zu Cannabis?

Bild: Public Domain
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wenn man sich in das Ge-
spräch mit jemandem begibt, 
der dem Cannabis gegenüber 
negativ eingestellt ist. Wich-
tig ist, dass man diese Denk-
fehler respektiert. Es ist nicht 
die Schuld des anderen, dass 
er diese Denkfehler hat. Viel 
eher hat man es nun selbst in 
der Hand, für Aufklärung zu 
sorgen und das Problem zu 
richten.
Wichtig ist hier insbesondere 
die Herangehensweise. Man 
sollte respektvoll umgehen 
und den anderen nicht als 
dumm darstellen. Für die an-
schließende Erklärung sollte 
man sich Zeit nehmen und 
auf Rückfragen des anderen 
eingehen, damit er die The-
matik im Großen und Ganzen 
feststeht. Man sollte offen ge-
genüber den Denkfehlern sein 
und sich freuen, diese aufklä-
ren zu können. In den meisten 
Gesprächen wird man durch-
gehend mit solchen konfron-
tiert werden.

Cannabis ist 
doch illegal!
Allzu häufig wird man das 
Argument vorgeworfen be-
kommen, dass Cannabis ille-
gal ist und das Gespräch da-
mit beendet. Hierbei handelt 
es sich um ein sehr sensibles 
Thema, da Eltern beispiels-
weise es nur selten mit ihrem 
Gewissen vereinbaren kön-
nen, dass ihr Kind belangt 
werden könnte. Ein Lebens-
partner könnte auch etwas 
dagegen haben, dass man il-
legales Cannabis im Haus hat.
Dieses Argument zu entkräf-
ten ist schwer, da Cannabis 
faktisch tatsächlich illegal ist. 
Es hilft auf jeden Fall zu er-
wähnen, dass man für kleine 
Mengen nichts befürchten 
muss. Es gibt so gut wie kei-
ne Fälle, in denen man we-
gen kleinen Mengen belangt 
wird. Bestenfalls sollte man 
die Person darüber aufklä-
ren, wie die Gesetzeslage in 
der eigenen Umgebung ist. 
Wer beispielsweise in Berlin 
wohnt, muss keine Sorgen 
haben, solange man weniger 
als 10 Gramm mit sich rum 
trägt, da man dafür rechtlich 
nicht belangt werden darf. 
Zudem ist es in vielen Um-
gebungen zur Normalität ge-
worden, dass die Polizei bei 
normalem Graskonsum nicht 
interveniert. Selbst wenn man 
auf der Straße neben Polizis-
ten einen Joint raucht, kommt 
es häufig vor, dass diese nicht 
eingreifen. Es gilt einfach, 
dem anderen die Angst vor 
der Illegalität zu nehmen. In 
den wenigsten Fällen hat man 
etwas zu fürchten, solange 
man bei kleinsten Mengen 
bleibt.

Der medizinische 
Nutzen von Cannabis
Ein Totschlagargument ist 
häufig der medizinische Nut-
zen von Cannabis. Alkohol 
wird nicht als Medikament 
angesehen, Cannabis jedoch 
schon. Das beweist bereits, 
dass Cannabis vergleichs-
weise gesund sein muss. 
Wenn man sich anschließend 
anschaut, was Cannabis im 
Gehirn genau bewirkt, wird 
man von dieser Sichtweise 
nur weiter überzeugt. Darum 
ist es wichtig, jemandem, der 

nicht von Hanf überzeugt ist, 
über die genaue Wirkung von 
Cannabis aufzuklären.
Wie bereits erwähnt, fürchten 
viele die Abhängigkeit, wel-
che sich jedoch argumentativ 
widerlegen lässt. Einige er-
liegen dem Denkfehler, dass 
durch Cannabis Gehirnzel-
len absterben und man über 
lang oder kurz verdummt. 

Tatsächlich wirkt Cannabis 
mit seinen Cannabinoiden 
jedoch neuroprotektiv, wirkt 
also der Neurodegeneration 
entgegen, indem es die Neu-
ronen funktionstüchtig und 
aufrechterhält. Dass Canna-
bis dumm macht, ist auch ein 
Mythos. Hierzu gab es wieder 
methodisch falsche Studien, 
welche nach heutigen wis-
senschaftlichen Standards 
nicht mehr als wahr erachtet 
werden können. Es gibt zwar 
Hinweise darauf, dass man 
während dem aktiven Kon-
sum von Cannabis einige IQ 
Punkte verliert, spätestens 
wenn man sich vom Cannabis 
verabschiedet, gewinnt man 

diese IQ Punkte wieder dazu. 
Es treten also keine irreversi-
blen Schäden auf und es gibt 
auch nur Hinweise auf diesen 
Effekt. Beispielsweise gibt es 
Zwillingsstudien, die diese 
Beweislage zu widerlegen 
scheinen, auf einen wissen-
schaftlichen Konsens ist man 
noch nicht gekommen. 
Wir sehen erneut, dass alles 

Negative, welches man den 
Hanf nachspricht, faktisch 
nicht stimmt. Das ist genau 
der Punkt, den man im Ge-
spräch sensibel durchbringen 
sollte. Man muss sich Zeit für 
die Argumente des anderen 
nehmen und diese von allen 
Seiten beleuchten. Man wird 
so gut wie jedes Argument, 
welches man bekommt, wi-
derlegen können.

Cannabis ist Tradition

Heutzutage ist vielen Men-
schen der geschichtliche Hin-
tergrund von Cannabis nicht 
ganz bewusst. Bevor die Pro-
hibition Anfang bis Mitte des 

20. Jahrhunderts ihre Wellen 
schlug, waren Cannabis Me-
dikamente in jeglichen Apo-
theken komplett normal. Es 
gab Jahrzehnte, in denen Prä-
parate auf Basis von Cannabis 
den Großteil aller Medika-
mente ausmachten. Bevor die 
Pharmaindustrie auf chemi-
sche Mittel umsteigen konnte, 
war Cannabis ein sehr bedeu-

tendes pflanzliches Mittel.
Selbst in der deutschen Kul-
tur ist der Hanf tief veran-
kert. Die Redewendung des 
„harten Tobaks” bezieht sich 
auch auf Cannabis. Jener har-
te Tobak ist nämlich gar kein 
Tabak, sondern waschechter 
Hanf. Zahlreiche Ortsnamen 
in Deutschland stehen eben-
falls mit dem Hanf in Verbin-
dung, dünne und lange Leute 
bezeichnen viele nach wie vor 
als Hänflinge.
Wie bereits erwähnt, war die 
Cannabisprohibition lediglich 
ein propagandistisches Mittel, 
was die amerikanische Regie-
rung zu jener Zeit eingesetzt 
hat, um die schwarze Bevöl-

kerung weiter zu unterdrü-
cken. Der Cannabiskonsum in 
den USA nahm seinen Anfang 
offiziell in New Orleans, einer 
Stadt, die von jener Zeit zu ei-
nem Großteil von Schwarzen 
bevölkert wurde. Sie brach-
ten das Wundermittel zu den 
Vereinigten Staaten. Mit der 
Zeit stieg die Zahl der Konsu-
menten immer weiter an, vie-

le Menschen sympathisierten 
mit Schwarzen und dement-
sprechend intervenierte die 
Regierung. Allein schon, dass 
man diese Position immer 
noch unterstützt und damit 
diese Geschichte der Erdrü-
ckung fortsetzt, ist grausam, 
was man in jeder Argumenta-
tion klar feststellen sollte. 
Heute legalisieren immer 
mehr Staaten Cannabis, die 
USA ist auf einem beson-
ders progressiven Kurs. Es 
erscheint lediglich wie eine 
Frage der Zeit, bis Hanf auch 
hierzulande legalisiert wird. 
Allzu schlimm kann diese 
Droge also nicht sein, ins-
besondere nicht insofern, als 

dass Familien und Beziehun-
gen dafür zugrunde gehen 
müssten. 

Wenn Drogen, 
dann Gras
Ein Argument, welches häu-
fig Erfolg verspricht, ist, dass 
Cannabis unter den Drogen 
die beste Alternative ist. Zum 
einen machen die meisten an-
deren Drogen körperlich ab-
hängig und sorgen bei einem 
intensiven Konsum für zahl-
reiche Probleme. Selbst wenn 
man Cannabis jeden Tag von 
morgens bis abends raucht, 
ist das noch nicht annähernd 
so ungesund wie durchge-
hender Alkoholkonsum oder 
das Rauchen von Zigaretten.
Jemand, der irgendeine Form 
von Drogen nimmt, ist also 
nicht dazu in der Lage, Can-
nabis zu verteufeln. Wer auf 
eine gesunde Art und Weise 
eine psychoaktive Wirkung 
verspüren will, dem soll Gras 
empfohlen sein.

Das richtige  
Gesprächsambiente
Für eine solche Diskussion ist 
es von hoher Bedeutung, dass 
man das richtige Gesprächs-
ambiente erzeugt. Hierbei 
kommt es ganz auf die jewei-
lige Person an, wo und zu 
welchem Zeitpunkt man das 
Gespräch führen sollte. Man 
sollte selbstverständlich einen 
Moment aussuchen, in dem 
beide Parteien Zeit haben 
und nicht unter Stress stehen. 
Bestenfalls sollte der Tag bis-
her ruhig verlaufen sein, da-
mit beide glücklich und ent-
spannt sind. Ansonsten kann 
ein solches Gespräch schnell 
emotional werden und eska-
lieren.
Hilfreich kann es auch sein, 
wenn man das Gespräch lo-
cker hält. Wenn man selbst 
konsumiert, ist der eigene 
Konsum normalerweise kein 
allzu großes Ding. Folglich 
sollte man den eigenen Kon-
sum auch so verkaufen, er ist 
nichts Weltbewegendes und 
eher Nebensache. Wenn man 
selbst zu viel Bedeutung hin-
eininterpretiert, verleitet man 
den anderen dazu, sich auch 
hineinzusteigern.

Viel Erfolg!

Hoffentlich enthält dieser Ar-
tikel genug Argumente, damit 
das nächste Gespräch ruhig 
verläuft und man auf einen 
gemeinsamen Konsens kom-
men kann. Man sollte immer 
im Hinterkopf behalten, dass 
es wichtig ist, das Gespräch 
ruhig zu halten. Man muss 
auch nicht direkt mit den ei-
genen Argumenten loslegen, 
sondern man sollte die an-
dere Person fragen, weshalb 
diese schlecht über Cannabis 
denkt, den eigenen Konsum 
verurteilt und so weiter. Auf 
die Argumente, die darauf-
hin erfolgen, sollte man sach-
lich und ruhig reagieren. 
Die meisten Denkfehler und 
Falschinformationen konnten 
hoffentlich hier verarbeitet 
werden.
 

Beitrag von 
Henrick Aulbach

Was gibt es zu sagen?!
Bild: Public Domain

High End 
Cannabis 
Social Club

Endlich legal ki� en!
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Es gibt immer wieder 
Trends und neue Tech-
nologien innerhalb der 

Disziplin des Cannabis-Gro-
wings, die von der Anbauer-
gemeinde nicht akzeptiert 
und angenommen werden. 
Zumindest zu Beginn der je-
weiligen Innovation ist das 
meist der Fall. Das war bei 
feminisiertem Cannabis so 
und auch bei den LED-Lam-
pen fürs Indoor-Growing. 
Allmählich aber sind diese 
neuen Finessen ausgetüftelt, 
optimiert und erprobt und 
damit in Grower-Kreisen an-
gekommen und weitgehend 
integriert. Ganz ähnlich ver-
hält es sich mit den selbstblü-
henden Cannabis-Sorten, den 
sogenannten Automatik- oder 
Autoflowering-Strains. Diese 
Hybriden verfügen über die 
einzigartige Eigenschaft, un-
abhängig von der täglichen 
Lichtdauer automatisch in 
die Blüte zu gehen, weshalb 
man sie auch „selbstblühend“ 
nennt. 

Was sind Autoflo-
wering-Pflanzen?
Bei Autoflowering-Cannabis 
handelt es sich um Hanfzüch-
tungen, bei der spitzfindige 
Breeder sich eine ausgeklü-
gelte Technik ausgedacht ha-
ben, um sich die Eigenschaft 
des Ruderalhanfs zunutze zu 
machen, unabhängig vom 
Lichtzyklus die Blüte ein-
zuleiten. Bei diesen Strains 
ist es nicht nötig, durch eine 
Verkürzung der Photoperio-
de auf 12 Stunden Licht und 
12 Stunden Dunkelheit den 
Blühimpuls zu provozieren. 
Was aber ist Ruderalhanf und 
wieso geht der ganz von selbst 
und unabhängig vom Licht in 
die Blüte? Der Ruderalhanf 
nennt sich botanisch Can-
nabis ruderalis und kommt 
wild wachsend vom Kauka-
sus bis nach China vor: „Ur-
sprünglich kommt Cannabis 
ruderalis nur im südöstlichen 
Russland wild vor. Er wurde 
vermutlich von den Skythen 
in die Mongolei eingeführt 
und hat sich dort verwildert“, 
schreibt der Ethnobotaniker 
Christian Rätsch in seiner 
Enzyklopädie der psycho-
aktiven Pflanzen. Der wilde 
Ruderalhanf „wird nur 30 bis 
60 cm hoch, hat fast keine Ver-
zweigungen und recht kleine 
Blätter. Der Blütenstand ist 
nicht besonders üppig und 
tritt nur am Ende des Stängels 
auf. Die Samenhülle hat eine 
fleischige Basis“, führt Rätsch 
weiter aus. 

Aufgrund der ziemlich langen 
und meist recht kühlen Tage 
in dieser Gegend hat sich bei 
dieser Cannabis-Art die Ei-
genart ausgeprägt, die Blüte 
der Pflanzen nicht abhängig 
vom Licht, sondern bei Er-
reichen des entsprechenden 
vegetativen Stadiums einzu-
leiten, damit die Gewächse in 
freier Wildbahn die Chance 
haben, sich zu reproduzieren. 
Wegen des doch eher rauen 
Klimas im eurasischen Hei-
matgebiet der Cannabis ru-
deralis (wo selbst Schnee die 
Pflanzen zuweilen bedecken 
kann) haben die Gewächse die 

Angewohnheit, relativ kom-
pakt und kleinwüchsig zu ge-
deihen. Sind Indica-Pflanzen 
im Vergleich zu Sativas schon 
kleinwüchsig, so ist der Rude-
ralhanf sozusagen der Zwerg 
in der Familie. Das für Canna-
bis eigenartige Blühverhalten 
und die relative Kompaktheit 
sind beides Eigenschaften, die 
für Grower von erheblichem 
Vorteil sein können. Des-
halb haben Breeder sich an 
die Arbeit gemacht und diese 
Charakteristika des Ruderal-
hanfs durch Einkreuzung in 
die gängigen Sativa- und In-
dica-Strains eingebracht. Da-
bei werden die daraus resul-
tierenden Strains mit einem 
Anteil von zwischen 10 und 
35 Prozent Ruderalis-Genetik 
gezüchtet. Christian Rätsch: 
„Sehr beliebt sind Kreuzun-
gen aus Cannabis indica und 
Cannabis ruderalis, da sie 
sehr klein und zugleich hoch-
potent sind. Kreuzungen mit 
Cannabis ruderalis eignen 
sich gut für den Anbau im 
Freien, da sie ungeachtet der 
Länge der Tage früh blühen“. 
Und in der Tat sind dabei im 
Lauf der Zeit Pflanzen her-
ausgekommen, die leicht zu 
ziehen, mitunter enorm po-
tent und nur wenig auffällig 
sind sowie früh zur Reife ge-
langen können. 

Die Vorteile des auto-
matischen Cannabis 
auf einen Blick
Weil der Anbau von Canna-
bis in den meisten Gegenden 
nach wie vor verboten ist, 
kann es von großem Vorteil 
sein, als Guerilla Grower mit 
Automatik-Pflanzen zu ar-
beiten. Aber auch, wer seine 
Pflanzung nicht vor den Au-
gen des Gesetzes verstecken 

muss, kann sich die diversen 
Vorzüge dieser Strains zunut-
ze machen. Hier die Vorteile 
dieser Züchtungen auf einen 
Blick:

- Von der Aussaat der Samen 
bis zur Ernte des Weeds ver-
gehen in aller Regel nur ca. 
zehn Wochen.
- Die Gewächse gehen unab-
hängig von der Photoperiode 
nach zwei bis fünf Wochen in 
die Blüte
- Durch schnelles Wachstum 
und rasche Blüte sind mehre-
re Ernten pro Saison möglich
- Automatisches Cannabis ist 
meist kleinwüchsig (viele Sor-
ten nur bis etwa 70 cm) und 
damit nur wenig auffällig
- Autoflowering-Pflanzen prä-
gen in der Regel keinen so 
starken Geruch aus wie nor-
male Strains
- Autoflowering-Cannabis ist 
feminisiert, bringt also keine 
männlichen Pflanzen hervor

Haben diese Pflan-
zen auch Nachteile?
Autoflowering-Strains sind 
heutzutage merklich ver-
bessert und haben qualitativ 
um einiges zugelegt. Sie sind 
damit deutlich besser, als es 
noch vor wenigen Jahren der 
Fall war. Auch gibt es mittler-
weile so gut wie alle klassi-
schen und bewährten Strains 
auch in Autoflowering-Aus-
führung. 
Der einzige echte Nachteil, 
den man gegen die Autoflo-
wering-Pflanzen hervorbrin-
gen könnte, ist die geringe 
Menge, die pro Ernte und 
Exemplar zu erwarten steht, 
und die aufgrund der nur ge-
ringen Größe der Auto-Pflan-
zen ein hinzunehmender 
Faktor ist. Durchschnittliche 

Automatik-Gewächse brin-
gen in der Regel zwischen 15 
und maximal 75 Gramm Gras 
auf die Waage, wobei letztere 
Menge in den meisten Fällen 
schon recht hoch gegriffen ist. 
Auch wenn die Samenbanken 
teilweise Werte bis zu 125 
Gramm pro Pflanze angeben 
(die natürlich, wenn über-
haupt, nur unter optimalen 
Bedingungen erreicht werden 
können), so zeigt doch die 
Praxis, dass meist sehr viel 
weniger Weed am Ende eines 
Growzyklus herauskommt als 
versprochen. Die kurze Dauer 
von der Keimung des Samens 
bis zur Erntereife macht die-
sen Punkt aber gut wett.
Wollte man weitere Nachteile 
der Automatik-Pflanzen nen-
nen, so bliebe im Grunde nur 
übrig, dass von solchen Sorten 
weder Stecklinge noch Mut-
terpflanzen produziert wer-
den können. Aber auch dies 
ist durch den raschen Grow-
zyklus der Selbstblühenden 
kompensiert. Und wer weiß, 
was die Breeder dieser Welt 
sich in Zukunft noch alles 
ausdenken werden?

Indoor oder outdoor?

Selbstblühende Hanfsorten 
können sowohl indoors wie 
auch outdoors angebaut wer-
den. Da die meisten Strains 
innerhalb von zehn oder elf 
Wochen reif werden, können 
sowohl im Freiland (bei uns 
natürlich besser im Kübel) 
wie auch unter künstlicher 
Beleuchtung drinnen meh-
rere Grow-Durchgänge und 
damit Ernten pro Jahr stattfin-
den. Die Autoflower-Sorten 
werden nicht in Indoor- und 
Outdoor-Strains aufgeteilt, 
sondern können alle sowohl 
unter Kunstlicht wie auch im 

Garten gezogen werden. Je 
nach dem, welche Methode 
man bevorzugt und zur An-
wendung bringt, entwickeln 
sich die Pflanzen etwas unter-
schiedlich. Drinnen bleiben 
sie etwas kleiner als draußen 
und wachsen ein wenig kom-
pakter, der Ertrag jedoch soll-
te sich indoors wie outdoors 
mengenmäßig annähernd äh-
neln.

Die Beleuchtung 
der Pflanzen
Es gibt Freizeitgrower, die ihr 
Autoflowering-Cannabis ein-
fach in den Kübel pflanzen, 
diesen im Freien stehen las-
sen, ab und zu wässern, viel-
leicht auch mal düngen – und 
ansonsten nichts tun, bis die 
Gewächse fertig ausgereift 
sind. Das ist eine Methode, 
die mit Autoflower-Strains in 
der Tat häufig funktioniert. 
So mancher hat sich schon 
über prächtigste Pflanzen ge-
freut, aber auch gewundert 
– weil der Pflege der Pflan-
zung, die nun eine schöne 
Ernte zum Ergebnis hat, mög-
licherweise keine Bedeutung 
beigemessen worden war. 
Und dennoch haben die Au-
to-Pflanzen sich womöglich 
hervorragend gemacht. Wer 
seine Auto-Schätzchen lieber 
drinnen ziehen möchte, der 
kann den Pflanzen mit we-
nig Aufwand zu einem schö-
nen Leben verhelfen. Man-
che Auto-Grower spendieren 
ihren Zöglingen schlicht und 
ergreifend 18 Stunden Licht 
pro Tag, den Rest erledigt 
die Ruderalis-Genetik. Wie 
weiter oben bereits erwähnt, 
muss die Photoperiode zum 
Einleiten der Blüte bzw. wäh-
rend der Blütezeit nicht auf 
einen 12/12-Stundenzyklus 

umgestellt werden, da es die 
Haupteigenschaft der Auto-
flowering-Pflanzen ist, die 
Blüte unabhängig von der 
täglichen Lichtdauer zu be-
ginnen.  

Die Wahl der rich-
tigen Sorte
Je nachdem, welche Anfor-
derungen an die Pflanzen 
gestellt werden, entschei-
det sich der Grower für be-
stimmte Strains. Wichtig ist 
zu beachten, wie viel Platz 
den Pflanzen zur Verfügung 
steht und wie hoch diese 
werden dürfen. Es gibt Au-
toflowering-Strains, die etwa 
1,5 Meter hoch werden, aber 
auch solche, die nur 30 bis 
50 Zentimeter hoch wachsen. 
Außerdem muss entschieden 
werden, ob das Gras eher in-
dica- oder sativalastig sein 
soll, ob es eher mehr oder 
lieber etwas weniger THC 
bzw. CBD enthalten soll und 
wie viel Zeit man investieren 
will oder kann. Auch ist der 
zu erwartende Ertrag von Be-
deutung. Letzten Endes müs-
sen die jeweils individuellen 
Präferenzen des Growers be-
rücksichtigt werden, damit 
bei aller Vielfalt der heute er-
hältlichen Auto-Strains auch 
der richtige ausgesucht wird. 
Darin unterscheiden sich die 
Auto-Strains also nicht von 
den klassischen Varietäten.

Auto Cannabis: Per-
fekt für Patienten
Autoflowering-Strains eig-
nen sich geradezu perfekt für 
Cannabis-Patienten, die sich 
nicht erst lang und breit in die 
große und von einer Menge 
Fachwissen abhängige Welt 
des Cannabis-Growings ein-
arbeiten können oder wollen. 
Eine Auto-Pflanze verträgt zu-
meist kühlere Temperaturen 
bzw. Temperaturschwankun-
gen, ist nicht kompliziert oder 
heikel in der Pflege, und sie 
ist darüber hinaus in wenigen 
Wochen erntereif. Auto-Pflan-
zen können daneben deutlich 
einfacher als Balkonpflanzen 
gezogen werden, weil sie 
nicht von vorgeschriebenen 
Beleuchtungszyklen abhän-
gig sind. Das macht diese 
Pflanzen zu geeigneten Kan-
didaten für Cannabis-Patien-
ten, die nicht die Zeit oder zu 
wenig Energie haben, um sich 
eingehend um ihre Pflanzung 
zu kümmern.

Fazit

Autoflowering-Cannabis ist 
sicherlich noch nicht komplett 
zu Ende entwickelt. Durchaus 
möglich, dass die Züchter die-
ser Welt sich noch so manchen 
Gedanken um diese so be-
quem zu ziehenden Pflanzen 
machen werden. Für Freunde 
des Cannabis-Growings stel-
len die Automatik-Pflanzen 
sicherlich eine schöne Ab-
wechslung dar, deren Kultur 
in vielen Fällen von gärtneri-
schem Erfolg gekrönt ist und 
nicht so schnell zur demoti-
vierenden Frustfalle wird.

Beitrag von
Markus Berger

Was blüht denn da 
so ganz von selbst?
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Ich bin Cannabispatient und 
möchte hier die Situation 
schildern, weshalb meine 

Krankenkasse mein Privat-
rezept für Cannabis bezahlen 
musste. 

Im März 2017 trat das „Can-
nabis als Medizin“-Gesetz in 
Kraft. Seit dem ist es möglich 
für Patienten Cannabis aus der 
Apotheke auf Kassenrezept 
zu erhalten. Allerdings muss 
Cannabis als Medikament be-
antragt werden, d.h. der Pati-
ent muss mit einem Arzt einen 
„Antrag auf Kostenübernah-
me von Cannabinoiden“ bei 
der Krankenkasse einleiten. 
Der Gesetzgeber sieht vor, 
dass ein solcher Antrag nur 
“in seltenen Fällen abgelehnt” 
werden darf. In der Realität 
werden jedoch ca. 1/3 aller An-
träge abgelehnt. Hier werden 
Patientenrechte mit Füßen ge-
treten.
 
Ich stellte Ende Oktober 2021 
zusammen mit meiner Haus-
ärztin den Antrag auf medizi-
nisches Cannabis. Der Antrag 
wurde bei der Krankenkasse 
eingereicht. Die Krankenkasse 
leitete meine Daten an den Me-
dizinischen Dienst der Kran-
kenkassen (MdK) weiter.Die 
Krankenkasse hat die Pflicht, 
diesen Antrag innerhalb von 
drei Wochen zu beantworten. 
Zumeist möchte die Kranken-
kasse eine Stellungnahme des 
MdK. Dabei werden die Daten 
im Antrag von einem Gut-
achter eingesehen. Damit ver-
längert sich die Frist auf fünf 
Wochen. 

Hinweis: Wenn ihr einen An-
trag bei der Krankenkasse per 
Post einreicht, macht dies per 
Einschreiben. Lasst zudem un-
bedingt den Inhalt von einer 
nicht mit euch verwandten 
Person bestätigen. Dies kann 
ein Notar, aber auch ein Be-
kannter sein. Dieser soll dann 
in einem Dokument, welches 
er selbst unterschreibt die 
Echtheit der Dokumente be-
stätigen. 
Ich habe dies leider nicht ge-
macht und der Gutachter vom 
MdK behauptete ein Arzt-
bericht, welchen ich per Ein-
schreiben einreichte sei nicht 
dabei gewesen. Es ist eine un-
glaubliche Dreistigkeit vom 
Gutachter so etwas zu behaup-
ten. 

Vier Wochen nach Antragstel-
lung schrieb mir die Kranken-
kasse, dass sie die Entschei-
dung nicht fällen könnte, da 
eben dieser Bericht fehle. Die 
Frist wurde um mehrere Wo-
chen nach hinten verschoben.
Deshalb sendete ich der Kran-
kenkasse diesen Bericht erneut 
per Einschreiben zu, auch das 
zweite Mal wurde dieser Be-
richt nicht in die Entscheidung 
mit aufgenommen.Allerdings 
sendete ich dieses Mal dem 
MdK alle meine Arztberichte 
zu. Ich gab bereits gesendete 
Arztberichte erneut dazu. 

Die Krankenkasse hatte bis 
zum 13.01.22 Zeit, eine Ent-
scheidung zu fällen. Am 
14.01.22 erhielt ich ebenfalls 
keine Antwort. Telefonisch 
wurde mir mitgeteilt “man 
wisse nicht, warum dies so 
lange dauere”. Der Mitarbei-
terin selbst tat es leid und sie 
sagte mir, ich kann jetzt eine 

Kostenerstattung für EIN Pri-
vatrezept bekommen.

Ich rief sofort meine Haus-
ärztin an und teilte ihr die er-
freuliche Nachricht mit. Ich 
machte mich direkt auf den 
Weg zu ihr und holte das Re-
zept ab. Wir beide waren im-
mer noch skeptisch über die 
Aussage der Mitarbeiterin und 
ich konsultierte noch eine An-
wältin, musste aber auf ihren 
Rückruf warten. Ebenfalls 
fragte ich bei meiner örtlichen 
Apotheke, ob sie sich bereit er-
klären Cannabis zu vergeben. 
Diese kannten sich nicht damit 
aus, erklärten sich aber bereit.
Sichtlich nervös wurde ich bei 
dem Blick auf die Uhr. Die 
Apotheke schließt in 30 Mi-
nuten und immer noch keine 
Antwort von der Anwältin. 
Es ging um 500€. Ich fuhr also 
zur Apotheke und wollte es 
riskieren. Kurz bevor ich die 
Apotheke betrat, klingelte 
mein Handy und die Anwäl-
tin meldete sich zu Wort. Wir 

besprachen kurz die Situation 
und sie bestätigte die Aussage 
der Mitarbeiterin der Kran-
kenkasse.

Auf eine Presseanfrage hin teil-
te mir die Rechtsanwältin für 
Cannabisanliegen Julia Sees-
tädt mit „Wenn eine Kranken-
kasse über den entsprechen-
den Antrag nicht innerhalb der 
gesetzlich vorgegebenen Fris-
ten entscheiden kann, müssen 
dem Versicherten die Gründe 
hierfür rechtzeitig schriftlich 
mitgeteilt werden. Sollte ein 
hinreichender Grund für die 
verzögerte Sachbearbeitung 
nicht mitgeteilt werden kön-
nen, gilt die Leistung nach Ab-
lauf der Frist als genehmigt. 
In diesem Fall können sich die 
betroffenen Versicherten die 
Leistung selbst besorgen und 
haben dann gegenüber der 
Krankenkasse einen Erstat-
tungsanspruch in Höhe der 
entstandenen Kosten.“
Ich betrat die Apotheke mit 
einem breiten Grinsen, sodass 

mich die Apothekerin bereits 
verwundert anschaute. Ich 
gab das Rezept ab und bezahl-
te den Preis von 500€ für 25g 
Cannabisblüten. (Die Sorte 
nennt sich Gorilla Glue 22/1). 
Ich fotografierte sowohl das 
Rezept als auch den Kassen-
beleg und reichte es als Kos-
tenerstattung über die App 
meiner Krankenkasse noch 
am selben Tag ein. Am 17. Ja-
nuar kam die Antwort meiner 
Krankenkasse mit der Bestä-
tigung der Kostenerstattung. 
Weitere zwei Tage später 
schaute ich auf mein Konto 
und tatsächlich war dort eine 
Überweisung von 490€ zu se-
hen (Die fehlenden 10 Euro 
waren Rezeptgebühren).Es 
war ein sehr guter Deal 25 g 
für 10 € zu erhalten. 

Dies hat mich besonders ge-
freut, weil eine Woche nach 
Fristende die offizielle Ab-
sage der Krankenkasse kam. 
Die Absage bedeutet näm-
lich Selbstversuch auf Privat-

rezept. Im Falle des Wider-
spruchs ist es von Vorteil, 
wenn der Patient einen Selbst-
versuch mit medizinischem 
Cannabis durchgeführt hat (es 
darf nur medizinisches Can-
nabis sein).
Ich hätte dann die 500 € selb-
ständig zahlen müssen, um 
dann in einem Erfahrungsbe-
richt die Wirkung von Canna-
bis zu bestätigen. (Vor diesem 
Privatrezept hat man noch 
NIE Cannabis geraucht, denn 
das ist ja eine illegale Droge 
und der Erfahrungsbericht be-
ruht auf einem Medikament.) 
In der Begründung der Ab-
lehnung wurde gesagt, dass 
es keinen Beweis gebe, dass 
Cannabis bei meiner Indika-
tion hilfreich sei. Die Indika-
tion waren neuropathische 
Schmerzen und dabei hilft 
Cannabis (Wilsey et al. 2012). 
Der Gutachter hat seinen Dok-
tor wahrscheinlich im Internet 
gekauft, ansonsten wäre er in 
der Lage gewesen, Studien-
ergebnisse zu kennen oder auf 

Meinungen von Experten wie 
Dr. Franjo Grotenhermen ein-
zugehen, welcher in seinem 
Buch “Cannabis als Medizin” 
neuropathische Schmerzen als 
Verschreibungsgrund sieht.

Hinweis: Der behandelnde 
Arzt hat die Therapiehoheit 
nach SGB V. Diese darf nicht 
ohne weiteres von einem Gut-
achter untergraben werden. 
Ebenfalls habe ich die Kom-
petenz des Gutachters infrage 
gestellt, sich über meine Haus-
ärztin, meinen Schmerzthera-
peuten und meinen Physiothe-
rapeuten zu stellen. Alle diese 
Ärzte gaben Ihre Empfehlung 
ab. Der Gutachter hat keine 
Auskunft über seine Kompe-
tenzen gegeben.
Mein Selbstversuch war ein 
voller Erfolg (was ich natür-
lich nur erahnen konnte).Ich 
habe kaum noch merkliche 
Schmerzen, meine Konzent-
ration ist deutlich besser ich 
kann wieder meinen Hobbies 
nachgehen und ich habe wie-
der Lebensfreude. Die Dosis 
meiner Opioide konnte ich um 
4/5 reduzieren. Cannabis ist 
für mich eine Heilpflanze die 
mir eine gute Lebensqualität 
ermöglicht.Dies habe ich der 
Krankenkasse gesendet, mit 
einem offiziellen Widerspruch 
und dies wird nun erneut von 
dem MdK geprüft. Für mich 
heißt es jetzt warten und war-
ten und warten. 

Ich hoffe sehr, dass Patienten 
die in einer ähnlichen Situati-
on sind die Informationen und 
meine Erfahrungen hier nut-
zen können. Stellt den Antrag 
auf Kostenübernahme und 
wenn eure Krankenkasse die 
Frist ebenfalls nicht einhält, 
dann schlagt zu. Holt euch das 
Privatrezept und lasst euch 
dann die Kosten erstatten. 
Dies gilt nur bei nicht einge-
haltener Frist. Sobald die Ant-
wort da ist, verfällt die Chance 
auf Kostenerstattung. Haltet 
euch und den verschreiben-
den Arzt bereit. 

Organisationen wie die Ar-
beitsgemeinschaft Cannabis 
als Medizin sowie die Berli-
ner Cannabis Hilfe können 
euch beim Antrag unterstüt-
zen.

Das Cannabis als Medizin 
Gesetz wird von der aktuel-
len Regierung überarbeitet. 
Hoffentlich wird dies mehr 
Gerechtigkeit für Patienten 
bringen. Hier sind wieder alle 
Befürworter gefragt. Teilt den 
Politikern eure Bedürfnisse 
mit. Ein Vorschlag meinerseits 
ist, dass Cannabis bis zu 25g 
im Monat auf ein normales 
BTM-Rezept frei verfügbar ist 
und die Kosten von der Kran-
kenkasse zu übernehmen sind. 
Ein erhöhter Bedarf müsste 
dann beantragt werden. Diese 
25g wären für viele Patienten 
ein Grundbedarf und würde 
die Lebensqualität vieler Pa-
tienten massiv verbessern. 

Ich wünsche viel Erfolg!

Beitrag von 
Simon Hanf

Meine Krankenkasse 
musste mein 

Privatrezept für 
Cannabis bezahlen

Ein Erfahrungsbericht 
von Simon Hanf
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Basel eröffnet erste legale 
Cannabisshops in Europa. 
ISGF und Sanity Group er-
halten für den Studienstart im 
Winter grünes Licht. Die Sa-
nity Group und das Schwei-
zer Institut für Sucht- und 
Gesundheitsforschung (ISGF) 
haben die finale Freigabe für 
ein Modellprojekt bekom-
men. 

Es geht um die legale Abga-
be von Cannabis zu Genuss-
zwecken in lizenzierten Fach-
geschäften. Das Schweizer 
Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) hat dafür die Freiga-
be erteilt. Ziel sei es “mehr 
über die Auswirkungen eines 
kontrollierten Zugangs zu 
Cannabis zu erfahren” um so 
eine “solide wissenschaftliche 
Grundlage” für die Cannabis-
Regulierung in der Schweiz 
zu bekommen. Die Studie 
trägt den klangvollen Namen 
“Grashaus Projects”. 

Das erste Fachgeschäft wird 
in der Gemeinde Allschwil 
stattfinden, ein weiteres Fach-
geschäft wird in Liestal fol-
gen. All diese Fachgeschäfte 
sind erstmal nur im Katon 
Basel zu finden. Die Sanity 
Group ist das einzige deut-
sche Unternehmen, welches 
an dem Pilotprojekt teilneh-
men darf. 

Die Genehmigung wurde 
dem ISGF und der Sani-
ty Group im vergangenen 
Jahr von der Ethikkommis-
sion Nordwest und Zentral-
schweiz (EKNZ) verliehen. 
Das Schweizer Bundesamt 
für Gesundheit hat jetzt end-
lich die finale Freigabe für 
den Pilotversuch erteilt. Prof. 
Dr. Michael Schaub, Scienti-
fic Director des ISGF hat die 
Leitung der Studie übernom-
men. Es werden im Rahmen 
der Studie das “Konsumver-
halten sowie die körperliche 
und psychische Gesundheit 
der Teilnehmer:innen erfasst” 
heißt es in der Pressemittei-
lung

Studienleitung durch Prof. 
Dr. Michael Schaub

Prof. Dr. Michael Schaub be-
schrieb die Studie so: „Die 
aus der Studie gewonnenen 
Erkenntnisse können zu einer 
fundierten gesundheitspoli-
tischen Diskussion über den 
verantwortungsvollen Um-
gang mit Cannabis beitragen 
und als Entscheidungsgrund-
lage für eine langfristige Re-
gulierung dienen“. Er führt 
weiter aus: „Zudem wollen 
wir untersuchen, ob wir einen 
besseren Zugang zu Hoch-
risikokonsumierenden mit 
beispielsweise psychischen 

Problemen erhalten, um die-
se an geeignete kantonale 
Versorgungsstellen weiter zu 
weisen.“
„Wir freuen uns über die Frei-
gabe für die Studie in Basel-
land und die Möglichkeit, 
unseren Beitrag zur gesell-
schaftlichen Akzeptanz und 
Wissensvermittlung rund um 

die Cannabispflanze und ihre 
vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten zu leisten. Unser Be-
streben, das Pilotprojekt des 
ISGF mit unserem Wissen 
und unserer Erfahrung als in-

ternational aufgestelltes Can-
nabisunternehmen zu unter-
stützen, beruht vor allem auf 
der Forschungsförderung im 
Bereich Cannabis. Seit Unter-
nehmensgründung ist es un-
ser Ziel, den Nutzen von Can-
nabis weiter zu erforschen 
und die Pflanze zu entstigma-
tisieren. Gemeinsam mit dem 

ISGF erarbeiten wir Konzepte 
zum sicheren Verkauf auf Ba-
sis von Gesundheitsschutz, 
Jugendschutz und Präventi-
on. Wir erwarten interessante 
Erkenntnisse durch die Studie 

zum verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit Cannabis – 
die Ergebnisse sind dabei von 
internationalem Interesse“, 
ergänzt Finn Hänsel, CEO der 
Sanity Group.

Studiendesign

Für die Studie werden bis zu 
3950 gesunde Erwachsene mit 
Wohnsitz im Kanton Basel-
Landschaft gesucht. Solltet 
ihr dort wohnen, könnt ihr 
euch gerne bei den Betrei-
bern der Studie melden. Hier 
könnt ihr euch anmelden. 
„Nach einer ersten Informati-
onsveranstaltung zur Aufklä-
rung über den Versuch und 
den Umgang mit Cannabis 
folgt eine medizinische Eig-

nungsprüfung der potenziel-
len Teilnehmer:innen sowie 
eine Online-Eingangsbefra-
gung. Bei erfolgreicher Auf-
nahme in die Untersuchung 
kann dann künftig mit einem 

Teilnahmeausweis zeitlich be-
schränkt und legal Cannabis 
in der Verkaufsstelle bezogen 
werden. Alle drei bis sechs 
Monate finden fortlaufend 
Befragungen zu Konsumver-
halten sowie körperlicher und 
psychischer Gesundheit der 
Teilnehmenden statt“, erklärt 
Michael Schaub. Die Studie 
soll noch im vierten Quartal 
2023 starten und ist auf die 
Dauer von fünf Jahren ange-
legt. 

Die Produkte

Der Verkauf von verschiede-
nen Cannabisprodukten wie 
Blüten, Extrakten und Ha-
schisch ist dabei fest geplant. 
Aber auch Edibles und Vape-
Liquids sollen angeboten wer-
den. Also alles was das Herz 
von Cannabiskonsumten hö-
her schlagen lässt. Alle an-
gebotenen Produkte wurden 
vom Schweizer Anbaupartner 
SwissExtract produziert und 
erfüllen die Qualitätsanforde-
rungen der BetmPV. Der Preis 
für die Blüten soll je nach 
THC-Gehalt zwischen acht 
und zwölf Franken liegen. 
Ein Preis, welcher mit dem 
Schwarzmarkt konkurriert, 
wie es auch sein soll. 

Alle weiteren Informatio-
nen zum Pilotversuch unter 
www.grashausprojects.ch. 
Die Schweizer sind uns da 
deutlich voraus.In Basel wur-
de ebenfalls ein Pilotprojekt 
zur Abgabe von Cannabis zu 
nicht-medizinischen Zwecken 
in Apotheken gestartet.

auf hanfjournal.de

Dienstag, 7. November 2023
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Basel eröffnet erste 
legale Cannabisshops

Gegner der Cannabislega-
lisierung scheitern im Bun-
desrat. Ihr Ziel war es, die 
Legalisierung zu verhindern. 
Daran sind diese glücklicher-
weise gescheitert. Die Ampel 
kann beruhigt aufatmen. Die 
Gegner der Vernunft, welche 
die Cannabislegalisierung 
verhindern wollten, sind im 
Bundesrat gescheitert. Dies 
berichtet lto.de. 

Der Plenarantrag Bayerns 
auf ein Ende der Cannabisle-
galisierung fand in der Län-
derkammer keine Mehrheit. 
Die Länderkammer wird die 
Legalisierung somit nicht 
verhindern, sie kann diese 
höchstens weiter verzögern. 
Dies ist als Sieg für die Ver-
nunft zu werten. Den Minis-
terpräsidentinnen und -präsi-
denten der Länder lagen rund 
80 Empfehlungen aus den 
Ausschüssen des Bundesrates 
vor. 

Die Anträge der Gegner wur-
den zwar abgelehnt, dennoch 
bedeutet das nicht, dass die 
Legalisierung damit in tro-
ckenen Tüchern ist. Der Bun-
desrat empfiehlt nämlich eine 
Reihe von Verschärfungen. 

Es wird keine Anhebung der 
Altersgrenze geben. Dies ist 
auch sinnvoll, da der Kon-
sum in der Altersgruppe der 
18 – 25 jährigen nicht durch 
die Prohibition eingeschränkt 
wird. Dennoch müssen da-
bei die Grenzen von Art. 13 
Grundgesetz gewahrt wer-
den, und das Gesetz auf Taug-
lichkeit überprüft werden. 
“In der Fassung des Gesetz-
entwurfs ist aus Sicht des 
Bundesrates ein strukturelles 
Vollzugsdefizit zu erwarten”, 
so der Bundesrat. Ebenfalls 
wird der Eigenanbau auch 
nur im eigenen Haus, nicht je-
doch im eigenen Garten mög-
lich sein. Die Sinnhaftigkeit 
eines solchen Unterfangens 
wirft Rätsel auf. 

Die Legalisierungsgegner 
sind nun doch am Bundesrat 
gescheitert. Dies ist ein Sieg 
für die Logik und Vernunft. 
Weitere Veränderungen müs-
sen verhindert werden. Hier-
bei ist Druck seitens der Can-
nabisbeführworter gefordert.  

auf hanfjournal.de

Sonntag, 1. Oktober 2023

Im allerneuesten überarbei-
teten Gesetzentwurf zur 
Cannabis-Freigabe, der am 
Donnerstag vorgestellt wur-
de, weissagt das Bundesge-
sundheitsministerium eine 
Kostenentlastung bei Straf-
verfolgungsbehörden und 
Gerichten sowie im Straf-
vollzug von mehr als einer 
Milliarde Euro pro Jahr. Dem 
Entwurf zufolge geht das 
Lauterbach-Ministerium von 
jährlichen Einsparungen bei 
Strafverfolgungsbehörden in 
Höhe von 800 Millionen, bei 
Gerichten von 220 Millionen 
Euro und bei Justizvollzugs-
einrichtungen von 35 Millio-
nen Euro aus.
 
Ganz anders sieht das der 
Deutsche Richterbund (DRB), 
deren Glaskugel eine ande-
re Zukunft voraussagt: Die 
Cannabis-Teilfreigabe würde 
eher zu einer Mehrbelastung 
der Gerichte führen. DRB-
Bundesgeschäftsführer Sven 

Rebehn sagte der Nachrich-
tenagentur dpa, dass „die 
Annahme einer massiven 
Entlastung der Justiz völlig 
unrealistisch“ sei. Das „ex-
trem kleinteilige Gesetz“ 
würde „in der Umsetzung 
zu hohem Kontrollaufwand, 
zahlreichen neuen Streitfra-
gen und zu vielen zusätzli-
chen Verfahren vor den Ge-
richten“ führen.
Rebehn befürchtet, dass die 
geplante Cannabis-Teillega-
lisierung summa summarum 
zu einer Mehrbelastung der 
Justizbehörden führen könn-
te.
 
Was konkret zu einer Mehr-
belastung der im deutschen 
Justizapparat werktätigen 
Staatsdiener führen könnte, 
verriet der Bundesgeschäfts-
führer des Deutschen Richter-
bunds nicht. Der gute Mann 
hüllt sich in Schweigen, gera-
deso als wüsste er etwas, was 
die Bevölkerung besser nicht 

wissen sollte, weil es sie nur 
beunruhigen würde.
 
Der Prophezeiung des Rich-
terbunds gegenüber steht der 
Gesetzesentwurf der Bundes-
regierung, der ganz konkret 
die Entkriminalisierung von 
mehreren Millionen kleinen 
Kiffern anstrebt. Der Gesetz-
geber will es den erwachse-
nen Bürgern und Bürgerinnen 
in deutschen Landen zuge-
stehen, maximal 25 Gramm 
Haschisch oder Marihuana 
straffrei zu besitzen bzw. drei 
Pflanzen zum Eigenbedarf 
anzubauen und zu ernten.
 
Wieso und weshalb der Deut-
sche Richterbund daraus eine 
Mehrbelastung für die Justiz-
behörden ableitet, ist nicht 
nachzuvollziehen. Im Gegen-
teil: Die Polizei wäre fortan 
nicht mehr dazu verdonnert, 
kleine Hänflinge wegen eines 
Bagatelldelikts bis aufs Blut 
zu jagen und der Gerichts-

barkeit zur weiteren Verwen-
dung zuzuführen. Die Ent-
kriminalisierung ist definitiv 
eine Arbeitsentlastung für die 
Justizbehörden, wenn „kon-
sumnahe“ Cannabisdelikte 
keinen Straftatbestand mehr 
darstellen und jährlich nahe-
zu 180.000 Verfahren wegfal-
len.
 
Aber gut, sei wie es sei. Klap-
pern gehört zum Handwerk 
– auch bei der Zunft der 
deutschen Richterschaft, die 
wegen der Hanfteilfreigabe 
trübe Aussichten fürchtet. 
Denn wo kein Kläger, da kein 
Richter.

auf hanfjournal.de

Montag, 10. Juli 2023

Gegner der 
Cannabislegalisierung 
scheitern im Bundesrat

Cannabis-Freigabe 
könnte zu Mehrbelastung 
der Justiz führen

#260 . Dezember 2023       hanfjournal.deNEWS16



Bild: Public Domain

Dieses Mal möchten wir 
euch die Geschichte 
von Willi Wunderlich 

(Name von der Redaktion 
geändert) vorstellen. Seines 
Zeichens Cannabispatient, 
welcher Aufgrund seiner 
gesundheitlichen Situation 
schwere soziale, berufliche 
und psychische Probleme er-
leiden musste. Cannabis wäre 
für ihn eine gute Lösung um 
seinen Lebensweg besser be-
streiten zu können. Allerdings 
ist medizinisches Cannabis in 
Deutschland sehr teuer und 
Eigenanbau leider immer 
noch illegal. 

Nun denn; hier unser Inter-
view mit Willi.

1. Hallo Willi, vielen dank das 
du bei uns bist, magst du dich 
den Lesern mal vorstellen?

Mein Name ist Willi Wunder-
lich . Am 24.09.1990 in Hoya 
erblickte ich das Licht der 
Welt. In meiner Kindheit und 
Jugend bin ich in einer alt-
deutschen Familie im Herzen 
Niedersachsens aufgewach-
sen. In dieser Familie gab es 
viele Konflikte, welche mir 
mein Leben erschwerten. Ich 
beschloss, meine Lebens-
führung mit 17 in die eigene 
Hand zu nehmen.

Ich bin Cannabispatient und 
möchte arbeiten und nicht 
faul rumsitzen und ein Kli-
schee bedienen. Mir ist es 
wichtig, dass ich meinen Teil 
zu der Gesellschaft Beiträge. 
Die Arbeit verbessert nicht 
nur meine finanzielle Situa-
tion sondern auch meine psy-
chische. Ich bin ein Workaho-
lic und die Arbeit treibt mich 
an.

Ich habe 180-200+ Stunden pro 
Monat gearbeitet. Mein Tag 
bestand nur aus Aufstehen 
- Arbeiten - Schlafen. In mei-
nem bisherigen jungen Alter 
bin ich trotzdem bisher 21 Mal 
umgezogen. Ich weiß nicht ge-
nau wo ich hingehöre und ich 
fühle mich nirgendwo Zuhau-
se. Ich arbeite, um mich ab-
zulenken und irgendwie aus 
diesem Leben herauszukom-
men, wo ich geboren wurde. 
Ich habe eine Ausbildung zum 
Glasveredler gemacht und 
habe mich in meinem Job so 
weit geschult, dass ich überall 
als Glaser arbeiten kann. Ak-
tuell bin ich leider krankge-
schrieben und arbeitsunfähig 
aufgrund diverser Erkrankun-
gen. Hauptsächlich macht mir 
mein ADHS zu schaffen. 

Ich möchte die Kostenüber-
nahme der Krankenkasse, 
dazu wollte ich ihr gerecht 
werden. Denn in Deutschland 
muss man leider einen lang-
wierigen Prozess durchlaufen, 
bis man Cannabis bekommt.
 Ich habe die typischen ADHS-
Medikamente eingenommen 
und hatte dadurch starke Ne-
benwirkungen. Diese Medika-
mente haben mir definitiv ge-
schadet und ich wünschte ich 
hätte von Anfang an Cannabis 
bekommen.

Aufgrund dieser Nebenwir-
kungen und meinen Ausfall-
erscheinungen kam zum Streit 
mit meinem Chef, welcher in 
körperlicher Gewalt und die 
Kündigung seinerseits aus-

geartet ist. Ohne die harten 
Medikamente würde ich jetzt 
noch dort arbeiten. Ich kann 
mir aber das Cannabis aus 
der Apotheke aber nicht leis-
ten und bin deshalb auf die 
Kostenübernahme der Kran-
kenkasse angewiesen. Die 
Kostenübernahme bekomme 
ich erst, wenn die anderen 
Medikamente gescheitert sind 
- was ja passiert ist. Ich finde 
es schade, dass erst so viel 
passieren muss, bevor ich das 
Medikament bekomme, von 
dem ich weiß dass es mir gut 
tut.

2. Warum hast du dich bei uns 
gemeldet?

Emanuel Kotzian (Emmi) ist 
mir in Berlin über den Weg 
gelaufen. Ich habe ihm meine 
Story erzählt und er meinte, 

dies wäre etwas fürs Hanf-
journal. Dementsprechend 
führen wir gerne das Inter-
view mit dir.

3. Um welche Menge/Substan-
zen ging es bei dir?

Bei mir geht es nur um Canna-
bis. Bei mir wurden 10 Pflan-
zen in verschiedenen Stadien 
in der Wohnung aufgefunden

sowie 30g getrocknete Blüten, 
welche ich von einem Arzt 
verschrieben bekommen habe.
Zudem wurde mir noch eine 
Tasche mit 180 Gramm Canna-
bis unterstellt bekommen wel-
che ich nicht besessen habe. 
Also einfach gesagt, habe ich 
mir nur den Eigenanbau zu 
“schulden” kommen lassen. 

4. Wie kam es überhaupt zu 
dem Kontakt mit der Polizei 
und dass diese Cannabis bei
dir entdeckt hat?

Den allerersten Polizeikontakt 
hatte ich vor 1,5 Jahren.  Ich 
war in einer Allgemeinen Ver-
kehrskontrolle, nachdem ich 
durch einen mobilen Blitzer 
geblitzt wurde. Ich bin nur 
5km/h zu schnell gefahren 
und dies war Grund genug 
mich anzuhalten. Damals trug 

ich noch Dreadlocks und dies 
war sehr auffällig. Mit meinen 
Dreadlocks war ich ein gefun-
denes Fressen für den jungen 
Polizisten.

5. Wie war die Behandlung 
durch die Polizei, gab es un-
angenehme Situationen?
Die Polizei ordnete eine Urin-
probe an, welche positiv auf 
THC war. Daraufhin wurde 

ich von der Polizei zur Wache 
mitgenommen. Glücklicher-
weise hat mich die Polizei nett 
und gut behandelt. Sie waren 
aber zu akribisch und penibel. 
Trotz meiner weißen Weste 
und perfektem Führungs-
zeugnis wurde ich aufgrund 
meiner Ästhetik doch über-
mäßig streng kontrolliert. 

6. Wie hast du dich dabei ge-
fühlt, was hast du gedacht 
und was hast du gesagt?

Für mich ist meine Welt zu-
sammengebrochen. Ich dachte 
ich verliere meinen Führer-
schein und damit meinen Ar-
beitsplatz durch den Verlust 
meines Arbeitsplatzes hätte 
ich wieder umziehen müssen 
und wieder von vorne anfan-
gen müssen. Ich habe massive 
Existenzangst. Diese Kontrol-

le hätte mir mein Leben wie-
der mal erschweren können.

7. Wie ging es weiter – wann 
kam Post von der Staatsan-
waltschaft, ein Gerichtster-
min, Verhandlung?

Ich habe, wie zu erwarten war, 
eine Anklage wegen illegalem 
Besitz und Anbau von Be-
täubungsmitteln bekommen. 

Die Anklage belief sich auf 
eine nicht geringe Menge von 
Cannabis (150+ Gramm).Diese 
Menge wurde mir unterstellt, 
habe sie nie besessen. Das ein-
zige, was ich an getrockneten 
Blüten besaß, war medizinisch 
von einem Arzt verordnet. 

Der Anbau geht auf meine 
Kappe. Es waren konkret 8 
wachsende Pflanzen und 2 die  
kurz vor der Ernte standen. 

Das war vor vier Monaten. 
Habe in diesen vier Monaten 
erstmal nichts weiteres von 
der Polizei gehört.. Erst vor 
wenigen Tagen (Anfang Juni) 
habe ich Post von der Polizei 
bekommen. Diese werde ich 
vorerst mit einem Anwalt be-
sprechen und nicht der Öf-
fentlichkeit preisgeben. 

8. Was genau ist dir passiert 
und welche Strafe hast du er-
halten?

Ich bin jetzt offiziell Cannabis-
patient. Habe wegen Falsch-
parken vor kurzem Besuch 
von der Polizei bekommen. 
Habe aber ausdrücklich den 
Zugang zu Wohnung ver-
wehrt. Die Beamten sind ein-
fach in die Wohnung ohne 
meine Erlaubnis gegangen. 
Ich war so perplex, dass ich 
mich zunächst nicht gewehrt 
habe. Die Polizei nahm Can-
nabisgeruch wahr und be-
hauptete, es wäre Gefahr im 
Verzug. Damit rechtfertigten 
sie ihren Zugang zu meiner 
Wohnung.  Ich wollte den Po-
lizisten den Zugang zu meiner 
Wohnung verwehren, da ich 
als Patient ja legal Cannabis 
konsumieren darf. 

Ich versuche über den Anwalt 
ein Beweismittelverwertungs-
verbot zu erwirken.

Für das Fahren unter Canna-
biseinfluss (dass war bevor ich 
Patient wurde) gab es 700€ + 
1 Monat Fahrverbot. Es gibt 
nun eine ärztliche Konsulta-
tion welche ergibt, dass meine
Reaktionsfähigkeit trotz Can-
nabis nicht eingeschränkt ist. 
Ich sage sogar, sie ist gerade
wegen Cannabis und meinem 
ASHS nicht eingeschränkt. 
Eine MPU steht allerdings 
noch aus, aber da erwarte ich 
auch, dass ich sie bestehe. 
Denn Cannabis hilft mir mei-
nen Alltag besser zu bewälti-
gen und dröhnt mich nicht zu. 

9. Ok, komische Frage, aber 
denkst du, deine Strafe war 
angemessen?

Nein, die Strafe war nicht an-
gemessen.. Hatte das Rezept 
für medizinisches Cannabis 
einen Monat nach dem Fah-
ren unter Cannabiseinfluss. 
Cannabis ist für mich Medizin 
und Heilung zugleich.

10. Bereust du, was du getan 
hast?

Kein Stück. Ich würde gerne 
jeden Menschen über diese 
Medizin aufklären. Wir haben 
den Bezug zur Realität und 
der Natur verloren. Wir neh-
men starke Tabletten mit ge-
fährlichen Nebenwirkungen, 
anstatt uns auf die Natur zu 
verlassen. Ich hoffe, dass wir 
in Zukunft dazu zurückkeh-
ren können.

11. Was würdest du dir für die 
Zukunft wünschen?

Ich würde mir wünschen, 
dass die Grundrechte, wie das 
Recht auf Selbstbestimmung 
und Recht auf Heilung ge-
wahrt werden. Sowie es das 
Verfassungsgericht bereits 
festgestellt hat.
Wir sind in Deutschland und 
jeder sollte seine Medizin frei 
wählen dürfen.
Ich möchte meine Stimme für 
Cannabis erheben und das 
laut. Dafür nutze ich auch ger-
ne die Reichweite des Hanf-
journals. 

12. Was möchtest du der Re-
gierung sagen?

Wer im Glashaus sitzt, sollte 
nicht mit Steinen werfen. Die 
Regierung und die korrupten
Politiker müssten am Pran-
ger stehen. In der Regierung 
sollten Menschen für Posten 
abgestellt sein, die auch dafür 
geeignet sind. Mein Bäcker 
sollte nicht an meinen Zähnen
arbeiten, sondern Brötchen 
backen und mein Zahnarzt 
nicht meine Brötchen backen. 
In der Politik sollten nur Men-
schen hocken, die Ahnung ha-
ben von dem, was sie tun. 

13. Wie hat sich das auf dein 
Leben ausgewirkt?

Cannabis ist eine Bereiche-
rung für mein Leben. Ich habe 
eine Hingabe zu dieser Pflan-
ze entwickelt.
Ich habe mit den Pflanzen die 
ich angebaut habe jeden mor-
gen einen Kaffee getrunken. 
Ich glaube an eine Verbindung 
zu den Pflanzen. Organismen 
beweisen ihre Dankbarkeit 
wenn man sie gut pflegt.
Nachdem ich meine Diagno-
sen erhalten habe, wurde mir 
alles klar. Jetzt verstehe ich 
mich besser und dank Canna-
bis kann ich einer guten Le-
bensqualität nachgehen. Ohne 
Cannabis kann ich Nachts 
nicht abschalten und zur Ruhe 
kommen. Cannabis ermög-
licht mir ein besseres Leben

14. Wie hat sich die Strafe auf 
dein Leben ausgewirkt?

Ich schließe jetzt jedes mal die 
Wohnung ab und kontrolliere 
es mehrfach ob es wirklich ab-
geschlossen ist. Die Strafver-
folgung hat mich psychisch 
fertig gemacht. Es hat sich 
eine Paranoia durch die Straf-
verfolgung entwickelt.

15. Was möchtest du zum Ab-
schluss noch sagen?

Danke, dass es das Hanfjour-
nal gibt. Großes Lob an eure 
jahrzehntelange Arbeit.

Danke auch an Christoph Nat-
termann/Anwalt, und Harald 
Piron/Psychotherapeut.
Ohne diese beiden Männer 
hätte ich nicht standhalten 
können

Wir danken dir, Willi für dei-
ne Zeit und deine Antworten. 
Wir wünschen dir alles gute 
und viel Erfolg bei dem Straf-
verfahren sowie bei deinem 
gesundheitlichen Werdegang.
 

Beitrag von 
Simon Hanf

Bild: Macchrissli - CC BY-SA 4.0

Neue Serie:
Interview mit  
einem Cannabis- 
patienten

Die Prohibition von Cannabis bringt viel Leid mit sich. Obwohl 
laut der Ampel ein Gesetzentwurf für die Legalisierung 
von Cannabis bereits im Herbst dieses Jahres auf dem Tisch 
liegen kann, leiden immer noch Menschen an der aktuellen 
Gesetzeslage. In dieser neuen Kategorie “Interviews mit 
Opfern der Prohibition‘‘ möchten wir euch verschiedene 
Menschen vorstellen, die an der aktuellen Situation leiden. 
Dabei kann von einem einfachen Konsumenten, über 
Patienten bis hin zum Homegrower, alles dabei sein.
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Am Anfang sind es meist 
Erde oder Kokos, doch 
mit der Erfahrung stei-

gen oft auch die Ansprüche an 
den eigenen Grow. Aber auch 
der größere Komfort und even-
tuell noch bessere Erträge sind 
nicht selten Antriebsfeder für 
einen Wechsel des Betriebssys-
tems im Growraum. Doch auf-
gepasst: Für einen hydroponi-
schen Grow ist weitaus mehr 
Planung und Basiswissen not-
wendig als bisher, außerdem 
ist die Umstellungsphase für 
den Gärtner sehr zeitintensiv. 
 
Für einen „echten“ Hydro-
Durchgang ist es hilfreich, 
einmal mit Kokossubstrat 
zu üben. So kann das pe-
nible Messen von Ec- so-
wie pH- Wert sowie die 
Installation und den Um-
gang mit der automatischen 
Bewässerung, die später dann 
bei den Hydro-Systemen un-
umgänglich wird, in Fleisch 
und Blut übergehen. Kokos-
substrat verzeiht Fehler, ähn-
lich wie Erde, bis zu einem 
gewissen Grad, wird jedoch 
wie ein hydroponisches Me-
dium gedüngt und gegossen. 
 
Wer sofort hydroponisch 
loslegen möchte, sollte vor-
ab eine Menge lesen und 
vor allen Dingen penibel 
auf Sauberkeit achten. Hy-
dro-Systeme ziehen Schäd-
linge magisch an, weil das 
Medium seltener gewechselt 
wird, wobei aeroponische 
Systeme hier eine Ausnah-
me bilden. Auch ist Hydro 
nicht gleich Hydro, es gibt 
im Indoor-Bereich eine Viel-
zahl unterschiedlichster Va-
rianten: Mit oder ohne Me-
dium, Fertigsysteme oder 
Bausätze, Selbstbau-Varian-
ten aus dem Internet, Bio, 
konventionell, halb- oder 
vollautomatisch etc. Die 
Faustregel: Je besser ein Sys-
tem funktioniert, umso auf-
wendiger und kosteninten-
siver ist sein Kauf oder ein 
Eigenbau. Komfort kostet extra. 
 
Aber: Die Zeit, die man durch 
das Wegfallen von Gießen und 
Schleppen spart, wird locker 
in Pflege, Messen und Regu-
lieren investiert. Bei kleineren 
Anlagen kann ein Hydro Set-
up den Spaß- und Lernfaktor 
erhöhen, er spart aber defi-
nitiv erst ab einer Größe von 
mehr als zwei Lampen Zeit. 
Bevor die verbreitetsten Sys-
teme ein wenig genauer er-
läutert werden, gilt es, vorab 
ein paar grundlegende Worte 
über die Vorbereitung eines 
Hydro-Durchgangs zu verlie-
ren:

 
Hydro heißt Wasser
 
Die Vorbereitung äh-
nelt sich bei allen Va-
rianten der Hydroponik. 
Vor der Wahl der Ausstattung 
sollte man sich über die Qua-
lität des zu verwendenden 
Wassers informieren und die 
paar Extras besorgen, die für 
jeden Hydro-Grow notwen-
dig sind. PH- und Ec- Wert 
sind mit den entsprechenden 
Geräten schnell ermittelt. Nur 
Wenige achten vorab auch auf 
den Härtegrad ihres Wassers, 
der aber ist mit entscheidend 
für das optimale Gelingen. 
Der Härtegrad gibt den Kalk-

gehalt desWassers an, der 
wiederum die Transportfähig-
keit der Nährstoffe stark be-
einflusst. Hier gilt: Je weicher, 
desto besser für die Pflanzen. 
Düngerhersteller nehmen bei 
ihren Tests immer sehr wei-
ches Wasser mit einem Leit-
wert von 0,0 mS/cm². Zwar 
beeinflusst der Kalkgehalt 
auch den pH-Wert, kann aber 
nicht mit mit pH+ oder pH- 
geändert werden. Hierzu be-
darf es einer Osmoseanlage. 
 
In Deutschland unterscheidet 
man zwischen drei Härtegra-
den:
- „weich“ (0-7 deutsche Härte)
- „mittelhart“ (7-14 dH)
- „hart“ (14-21 dH)
 
Ist zu viel Kalk im Wasser, 
können pH- und Ec-Wert 
noch so gut sein, die Pflan-
ze wird nicht optimal mit 

Nährstoffen versorgt, ob-
wohl davon ausreichend 
in der Nährlösung vorhan-
den sind. Ist das Wasser aus 
der Leitung „hart“, kann man 
es mit weichem mischen oder 
gleich 100% mineralfreies 
Wasser nutzen. Das kann ent-
weder gefiltertes Regenwasser 
oder Osmosewasser sein.

Wer diesen Aufwand trotz re-
lativ hartem Wasser scheut 
und hydroponisch growen 
will, sollte unbedingt Spe-
zialdünger für hartes Was-
ser nutzen. Leider gibt es nur 
sehr wenige Anbieter, die für 

hartes und weiches Wasser 
unterschiedliche Produkte 
anbieten. Der Härtegrad des 
Leitungswassers ist einfach 
im Internet oder telefonisch 
beim örtlichen Wasseranbieter 
zu erfahren.

Ein Wasseranschluss oder 
zumindest ein Schlauch 
mit Hahn in Reichweite des 
Nährstofftanks spart Kräfte. 
Damit beim Austausch der 
Nährlösung keine Eimer her-
beigeholt werden müssen, 
kann der Zulaufschlauch mit 
einem T-Stück und einem 
Absperrhahn versehen wer-
den, so dass man ihn leer 
pumpen kann. 

Sauerstoff- und Umwälz-
pumpe sorgen für eine frische 
und algenfreie Nährlösung, 
ein Aquariumheizstab für die 
richtige Temperatur von 18-20 

Grad Celsius. Steht der Behäl-
ter im Growraum, wird das 
Wasser oft mit der Zeit immer 
wärmer. Bis 24 Grad vertragen 
die Pflanzen das problemlos, 
darüber wird die Nährstoff-
versorgung problematisch. 

Die ideale Lösung, ein Was-
serkühler, kostet aber ab 
300 Euro aufwärts. Kühlakkus 
sind günstiger, tauen jedoch 
relativ schnell auf und sind 
keine Dauerlösung. Ob man 
einen fertigen Bausatz kauft 
oder sich seine Anlage selbst 
zusammenbastelt, kommt auf 
den finanziellen Einsatz und 

das handwerkliche Geschick 
an. Besonders wichtig beim 
Eigenbau ist, dass alle Wasser 
führenden Verbindungen ab-
solut dicht sind und die ver-
wendeten Materialien nicht 
ausdünsten. Krebserregende 
Weichmacher werden auch 
von den Pflanzen aufgenom-
men. In den bekannten Foren 
wie zum Beispiel www.gro-
wer.ch gibt es hervorragende 
Anleitungen für selbst gebaute 
Hydro-Systeme jedweder Art. 
Die ältesten hydroponischen 
Indoor-Kulturmethoden sind 
gut speicherfähige, hydropo-
nische Medien wie:

Steinwolle oder 
Rockwool und Co. 

Egal ob als Matte, als Würfel 
oder als Flocken: Steinwolle 
muss immer feucht gehalten 

werden, benötigt jedoch kei-
ne permanente Bewässerung. 
Steinwolle muss einen Tag vor 
dem Einpflanzen in einer 
pHkontrollierten Nährlösung 
eingeweicht werden. Das sorgt 
für die pH-Wert Stabilität im 
Medium, wenn die Jungpflan-
zen eingesetzt werden. Die 
Struktur der Steinwolle dient 
der Wasserspeicherfähigkeit 
und muss erhalten bleiben, 
weshalb Quetschen beim 
Transport und bei der Ver-
arbeitung vermieden werden 
muss. Eine beliebte Alterna-
tive sind Oasis Flocks, die ein 
wenig mehr Sauerstoff spei-

chern können als Steinwolle, 
ansonsten aber genauso zu be-
handeln sind.
 
Bei den kleinsten Steinwoll-
Würfel (2-4 cm), die gerne für 
Stecklinge genutzt werden, 
ist bei einigen Fabrikaten das 
Loch ein wenig zu groß. Merkt 
man beim Einstecken, dass 
der Nachwuchs nicht stabil 
steht oder Licht ins Pflanzloch 
fällt, so bohrt man sich einfach 
ein zweites, kleineres Loch da-
neben, in dem das Hanfbaby 
besseren Halt findet.
 
Ein einfaches Drip-Bewässe-
rungssystem, das während je-
der Lichtphase zwei bis sechs 
Mal anspringen sollte, reicht 
für den Grow auf Steinwol-
le. Um ein Überwässern zu 
vermeiden, ist der Kauf einer  
sekundengenauen Zeitschalt-
uhr bei der Drip-Bewässerung 

sehr ratsam. Die richtige Gieß-
menge pro Pflanze wird er-
mittelt, indem ein Messbecher 
unter einen beliebigen Tropfer 
platziert und der Durchlauf 
pro Minute gemessen wird. 

Ein Beispiel: 
Soll jede Pflanze 900 ml 
Nährlösung pro Tag er-
halten und in einer Minute 
laufen 300 ml durch einen 
Tropfer, weiß man, dass die 
Bewässerung insgesamt drei 
Minuten laufen muss und kann 
die Bewässerungsintervalle 
auf 6x30 Sekunden stellen. 
Auch die Verwendung eines 

Ebbe und Flut Systems ist bei 
Steinwolle sehr beliebt, denn 
diese sind sehr preisgünstig 
und die Bewässerung funk-
tioniert denkbar einfach: Die 
gesamte Pflanzfläche wird pro 
Lichtphase ein- bis dreimal ge-
flutet, so dass sich die Matten 
oder Würfel mit Nährlösung 
vollsaugen. Die optimalen  
Bewässerungsintervalle und 
-mengen findet man durch 
langsames Steigern heraus. 
Steinwolle braucht einen 
niedrigen pH-Wert, nach der 
Bewurzelungsphase mit 6,0 
sollte er noch 5,6 bis 5,8, in der 
Endblüte nur noch 5,4 bis 5,6 
betragen. Steinwolle ist leicht 
zu transportieren und pflege-
leicht und lässt sich sehr sau-
ber verarbeiten, allerdings ist 
das Tragen von Handschuhen 
beim Umgang obligatorisch. 
Doch es gibt auch ein paar 
Nachteile: Steinwolle kann 
nur einmal genutzt werden 
und ist deshalb nicht gerade 
billig. Sie muss nach einem 
Durchgang aufwendig ent-
sorgt werden. Eigentlich sogar 
als Sondermüll, aber welcher 
Hobbygärtner will schon seine 
gebrauchten Matten zur örtli-
chen Mülldeponie bringen? 

In der Industrie tragen die 
Arbeiter sogar beim Hantieren 
Atemmasken. Für rezirkulie-
rende Systeme ist sie nicht ge-
eignet, weil die zurück laufen-
de Nährlösung zu salzhaltig 
wäre. Die intensive Bewässe-
rung ohne Rücklauf hat einen 
relativ hohen Wasser- und so-
mit Düngerverbrauch zur Fol-
ge, da die Restlösung aus den 
Matten im Ausguss landet. 
Ein paar sehr erfahrene Gärt-
ner bewässern auch ihre 
Steinwollgrows rezirkulie-
rend, dafür muss die Pumpe 
jedoch ständig laufen, der 
Ec-Wert niedriger als emp-
fohlen und eine Menge Er-
fahrung vorhanden sein. 

Anfängern ist hiervon abzu-
raten. Neben den gut spei-
cherfähigen Medien gibt 
es natürlich auch schlecht 
speicherfähige Medien wie: 

Hydrokorrels,  
Seramis und Co.
 
Das sind Ton- und Mineral-
kügelchen oder -steine, die 
selbst kaum Wasser speichern 
können und eine Dauerbe-
wässerung erfordern. Die bis 
heute erfolgreichsten Hydro- 
Systeme, der Dutch Pot und 
die Aqua- oder Waterfarm 
von General Hydropnics of 
Europe, beruhen auf dieser 
Technik. Das ständig fließende 
Wasser sorgt für einen hohen 
Sauerstoffgehalt, so dass sich 
die Wurzeln explosionsartig 
entwickeln. Obwohl einige 
Strom-Sparfüchse davon über-
zeugt sind, 15 Minuten Bewäs-
serung pro Stunde reiche aus, 
bedarf es keiner Zeitschaltuhr 
bei der Bewässerung, wie die 
Hersteller dieser Systeme be-
stätigen. 

Außerdem ist es der pH-Sta-
bilität und dem Sauerstoff-
gehalt zuträglich, wenn das 
Wasser ständig bewegt wird. 
Hydrokorrels sollten vor dem 
Gebrauch in weichem Wasser 
gewaschen werden, damit die 
feinen, roten Staubanlagerun-
gen sich nicht im System 

Der Anbau von
Cannabis auf hydro-
ponischen Medien

Bild: Ein Grow mit Hydro-System
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wiederfinden. Das Waschen 
stabilisiert außerdem auch 
den pH Wert. Der schwankt 
bei der Inbetriebnahme die-
ser Systeme immer ein we-
nig, bleibt dann nach zwei bis 
vier Tagen aber meist stabil. 

Bei rezirkulierenden Anlagen 
sollte vor und während der 
Blütephase jeweils, mindes-
tens einmal das Wasser kom-
plett ausgetauscht werden. 
 Der beste Zeitpunkt in der 
Blüte ist das Ende des Län-
genwachstums, also Ende der 
dritten oder Anfang der vier-
ten Blütewoche. In der Zwi-
schenzeit reicht es, die Nähr-
lösung in Bewegung zu halten 
und die notwendigen Para-
meter regelmäßig zu kontrol-
lieren und, falls notwendig, 
zu regulieren. Abgestorbene 
Wurzelreste müssen regelmä-
ßig aus den Töpfen und dem 
Reservoir entfernt werden. 
Zur Wiederverwendung wer-
den die Hydrokorrels in einer 
verdünnten Wasserstoffper-
oxid- Lösung eingeweicht und 
danach mit klarem Wasser 
ausgespült. So können sie be-
liebig oft verwendet werden. 
Das mühsame Schleppen von 
Säcken ist vorbei, die Anschaf-
fungskosten für ein fertiges 
System fangen bei 250 €/m² an. 

Natürlich gibt es auch hier-
für in den bekannten Foren 
wunderbare Selbstbauanlei-
tungen. Nicht unbedingt an-
fängergeeignet haben Fehler 
bei rezirkulierenden Hydro-
Anlagen direkte Auswirkun-
gen auf die Gesundheit der 
Pflanzen, weil kein Medium 
die Nährlösung speichert und 
somit auch nicht buffert. Auch 
die Anfälligkeit für Schäd-
linge ist bei unsauberem Ar-
beiten besonders hoch, weil 
halb feuchte Schmutzecken in 
Zusammenhang mit Tropf-
wasser optimale Brutstätten 
für allerhand Getier bilden. 
Wichtig: Bei allen Systemen 
sollte nie mehr Wasser in den 
Kreislauf eingebracht werden, 
als der Nährstofftank fasst. 
Oft wird zum Regulieren ein-
fach Wasser nachgeschüttet, 
bis der Tank fast voll ist. Fällt 
dann eine Pumpe aus und 
läuft das Wasser aus dem 

System zurück ist der Was-
serschaden vorprogrammiert. 
Wasserschäden sind neben 
Geruchsbelästigungen die 
zweithäufigste Ursache für 
den plötzlichen Pflanzentod 
durch zweibeinige Schädlinge. 

Ein weiteres rezirkulierendes 
System, das mit so gut wie 
allen Anzuchtmedien, also 
sogar mit Erde, kombiniert 
werden kann, heißt kurz: 

NFT

Bei der Nährfilm-Fließ-Tech-
nik fließt ständig ein dünner 
Film Nährlösung durch den 
Wurzelbereich. Die Pflanzen 
können dabei in jedem belie-
ben Anzuchtmedium stehen. 
Die Pflanzen werden mitsamt 
Anzuchtbehälter oder -würfel 
auf ein Wurzelvlies gestellt. 
Dann legt man schwarze, luft-
durchlässige Nadelfolie über 
das Wurzelvlies, um es licht-
dicht abzudecken. Weil NFT-
Tische sehr anfällig für Algen 
sind, sollte deren Randbereich 
ein wenig überlappen und 
peinlich genau verlegt wer-
den. Das Vlies darf an keiner 
Stelle mehr zu sehen sein, bei 
der Inbetriebnahme ist des-
halb den kritischen Einschnitt-
stellen für die Töpfe besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. 
Im Optimalfall bildet sich zwi-
schen dem Vlies und der Folie 
eine mehrere Zentimeter dicke 
Wurzelschicht. Die Töpfe oder 
Würfel dienen lediglich der 
Vorzucht und der Stabilität. 
Bei einem guten NFT Grow 
entsteht zwischen Vlies und 
Folie eine bis zu 10 Zentime-
ter dicke Wurzelschicht, die 
weiter oben für beste Erträge 
sorgt. Bei NFT-Tischen hängt 

die Art der Bewässerung von 
den Medien in den Pflanzbe-
hältern ab. Bei der Verwen-
dung von Wasser speichern-
den Medien wie Steinwolle 
oder Kokos reichen Intervalle 
von 15 Minuten pro Stunde, 

schlecht Wasser speichernde 
Medien brauchen Dauerbe-
wässerung. NFT-Tische gibt es 
als Bausätze in allen Preis- und 
Qualitätsklassen, ein Eigen-
bau ist jedoch relativ einfach 
und preisgünstig.

 
Fazit: 
Ein guter Einstieg in die Hyd-
ro-Gärtnerei, besonders wenn 
man die Pflanzen in Töpfen 
mit einem einfach zu hand-
habenden Medium wie Kokos, 
Steinwolle oder Oasis stellt. So 
haben nicht alle Anfängerfeh-
ler direkte Auswirkungen auf 
die empfindlichen Wurzeln. 
Wer nie wieder Säcke oder 
Matten mehr schleppen möch-
te, widmet sich der Königsdis-
ziplin des Indoor-Anbaus, der: 

Aeroponik

Wovon alle träumen: Nur mit 
Wasser, Luft und ein paar 
Nährstoffen dicke Buds zu 
züchten. Aber auch so ge-
nannte Bubbler für Stecklinge 
sparen bei der Bewurzelung 
viel Zeit und haben bombas-
tische Ergebnisse. Bei der Ae-
roponik stehen die Pflanzen 
oder Stecklinge in kleinen 
Körbchen, die in die Abdeck-
platten von Behältern gesteckt 
werden, um dort von unten 
aus Düsen mit Nährlösung be-
spritzt zu werden. Bei billigen 
Systemen hängen die Wurzeln 
einfach in der Nährlösung. 

Diese muss natürlich wie zu-
vor beschrieben ständig frisch 
gehalten werden. Die sauer-
stoffreiche und dunkle Umge-
bung sorgt für ein explosions-
artiges Wurzelwachstum. Bei 
Stecklingen in einem Bubbler 

kann man oft schon nach fünf 
Tagen die ersten Wurzeln se-
hen. 

Die Verwendung von Stecklin-
gen, die ebenfalls aeroponisch 
gezogen wurden, erleichtert 
den Start nach dem Umtop-
fen immens. Stellt man einen 
Steinwollwürfel oder gar ein 
natürliches Medium in den 
Hydro-Korb, gibt es oft Proble-
me. Lila Stiele und ein Wachs-
tumsstopp bis zu einer Woche 
- die Symptome der „Wet Feet 
Disease“. Denn Stecklinge auf 
anderen Medien vertragen die 
100 prozentige Luftfeuchtig-
keit im Wurzelbereich eines 
aeroponischen Systems nicht. 
Den gleichen Effekt kann man 
oft beim Umpflanzen von Er-
de-Stecklingen auf jedes Hyd-
ro-System mit Dauerbewässe-
rung beobachten. 

Nach einer Woche haben sich 
die Damen an das nicht vor-
handene Medium gewöhnt, 
bilden neue Wurzeln und die 
Stiele werden wieder grün. 
Weil nichts gebuffert oder ge-
speichert wird, ist die richtige 
Wassertemperatur von 18-20 
Grad wichtiger als beiallen 
anderen Methoden derHydro-
Kultur. 

Der richtige pHund Ec-Wert 
sind selbstredendständig zu 
messen und solltennur lang-
sam gesenkt werden.Zur 
Wurzelbildung sollte er6,0 

betragen und mit zunehmen-
der Größe und Reife langsam 
und stetig auf 5,6 kurz vor-
der Ernte gesenkt werden. 
Der Selbstbau eines aeroponi-
schen Systems erfordert eine 
Menge Material und Kleinteile 
und bedarf so einiger hundert 
Euro an Investition. Ein einfa-
cher Stecklings-Bubbler ist da-
gegen schon für 25 Euro selbst 
gebaut. Beim Kauf von Düsen 
und Pumpen ist zu beachten, 
dass die Düsen auch wirklich 
einen feinen Nebel versprü-
hen. Viele Bausätze sind lei-
der mit Düsen bestückt, die 
eigentlich Tropfer sind. Das 
funktioniert zwar, aber beson-
ders bei der Wurzelbildung 
sorgt ein feiner Sprühnebel für 
eine schnellere Wurzelbildung 
als Tropfen aus einer Pseudo-
Düse. 

Wenn man schon den höchst-
möglichen Aufwand betreibt, 
sollte man sich auch nur mit 
dem Feinsten zufrieden ge-
ben. Viele Growshops füh-
ren solche Düsen gar nicht. 
Früher hieß es mal, Aero-
ponik sei nicht biologisch 
machbar, weil die Nährlö-
sung faule. Doch mittlerweile 
bieten alle führenden Dün-
gerhersteller Bio-Dünger an, 
der auch beim Anbau ganz 
ohne Medium funktioniert. 
Allerdings gelten für die 
Bioponik besondere Regeln. 
Die Nährlösung wird durch 
die Zugabe von Mikroorganis-
men und Pilzen sowie stän-
dige Bewegung am Faulen 
gehindert, wobei keinerlei mi-
neralische Dünger oder Zusät-
ze verwendet werden. Sie ist 
sehr komplex, weil man den 
Düngergehalt nicht wie sonst 
mit dem Ec-Meter bestimmt 
und der Stickstoff als Beta-
in-Stickstoff vorliegt. Die An-
gaben des Dünger-Herstellers 
dienen als grobe Richtlinie, 
erfahre Bioponiker lesen ihre 
Pflanzen, bevor sie die Nähr-
stoffdosis bestimmen.
 
Substratlose Kulturmethoden 
sind am wenigsten Anfän-
ger geeignet. Es gibt jedoch 
aeroponisch nachrüstbare 
Hydro-Systeme, die mit ein 
paar Handgriffen umgebaut 
werden können. Wer sich der 

Königsdisziplin widmen will, 
kann mit einem günstigen Sys-
tem wie einem Ebbe-Flut- oder 
Dumatisch und einem Töpf-
chen voller Hydrokügelchen 
anfangen und es theoretisch so 
lange ausbauen, bis die Buds 
fast auf Knopfdruck wachsen.

 
Die absolute Nr.1
Gibt es nicht und hängt von 
den Ansprüchen des Benut-
zers ab. Der eine spielt gerne 
mit Elektronik und Pum-
pen, andere suchen seit Jah-
ren den optimalen Ertrag. 
Viele wollen einfach den 
Dreck eines normalen Grows 
in der Wohnung oder das 
Schleppen der Erde durchs 
Treppenhaus vermeiden. 
Wem Gramm pro Watt das 
Wichtigste ist, sollte sich mit 
einem beliebigen, rezirkulie-
renden System der Materie nä-
hern, um irgendwann einmal 
aeroponisch zu züchten. Doch 
gerade hier ist DIY die beste 
Grundlage. Beim Bau des Sys-
tems lernt man von Anfang an 
mehr, weil man spätere Hand-
griffe vorausplanen muss. 
Bausätze sparen Zeit und sind, 
richtig aufgebaut, oft nicht 
teurer als ein aeroponischer 
Eigenbau.
 
Zwar ist selbst das günstigs-
te Hydro-System im Ver-
gleich zu Erde oder Kokos 
erst einmal mit einer Mehr-
investition verbunden, doch 
wird sich diese auf die ein 
oder andere Art auszahlen. 
Fette Wurzelballen, höhere 
Erträge oder ein schmerz-
freier Rücken haben da schon 
so manche/n überzeugt. 
In Deutschland ist der Hanf-
anbau genehmigungspflichtig, 
ansonsten aber streng verbo-
ten. Deshalb weisen wir unse-
re Leser darauf hin, dass sie 
das Beschriebene auf keinen 
Fall nachahmen dürfen. Dieser 
Artikel soll informieren, nicht 
anstiften.
 
 Erstveröffentlichung: März 2016

Beitrag  und Bilder 
von KIMO

Bild: Wichtig! - Die richtigen Werkzeuge
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Wir denken an Prof. 
Raphael Mechoulam. 
Der bulgarische Bio-

chemiker hat das Endocan-
nabinoid-System entdeckt. 
In den letzten Jahrzehnten 
hat Cannabis aufgrund sei-
ner medizinischen Potenziale 
und der zunehmenden Le-
galisierung in verschiedenen 
Teilen der Welt erhebliche 
Aufmerksamkeit erlangt. Eine 
bedeutende Figur in der Er-
forschung von Cannabis und 
seinen Wirkstoffen war der 
israelische Chemiker und Bio-
chemiker Professor Raphael 
Mechoulam.

Seine Forschung
Prof. Raphael Mechoulam, 
der 1930 in Sofia, Bulgarien, 
geboren wurde, war weltweit 
anerkannt für seine bahn-
brechenden Arbeiten in der 
Entdeckung und Erforschung 
von Cannabinoiden, den bio-
aktiven Verbindungen in der 
Cannabis-Pflanze. In den 
1960er Jahren gelang es Me-

choulam und seinem Team, 
die Struktur des Cannabidiols 
(CBD) zu identifizieren, und 
einige Jahre später entdeckte 
er auch die Struktur des Tetra-
hydrocannabinols (THC), der 
psychoaktiven Komponente 
von Cannabis. Diese Entde-
ckungen legten den Grund-
stein für das Verständnis der 
Wirkmechanismen von Can-
nabis und seiner möglichen 
medizinischen Anwendun-
gen.

Raphael Mechoulam war ein 
Verfechter der medizinischen 
Verwendung von Cannabi-
noiden. Er hat unermüdlich 
daran gearbeitet, die Vorurtei-
le und Missverständnisse im 
Zusammenhang mit Cannabis 
abzubauen. Seine Arbeit hat 
dazu beigetragen, die Ent-
wicklung von Medikamenten 
auf Cannabinoid-Basis voran-
zutreiben. 

Diese dienen zur Behandlung 
einer Vielzahl von Gesund-

heitszuständen, darunter 
Schmerzen, Übelkeit, Entzün-
dungen und Epilepsie.

Ein weiterer bemerkenswerter 
Beitrag von Prof. Mechoulam 
zur Cannabis-Forschung war 
die Entdeckung des körper-
eigenen Endocannabinoid-
Systems. Dieses System spielt 
eine entscheidende Rolle bei 
der Aufrechterhaltung des 
Gleichgewichts im Körper 
und ist an einer Vielzahl von 
physiologischen Prozessen 
beteiligt. Die Erkenntnis, dass 
unser Körper Cannabinoid-
Rezeptoren besitzt und natür-
lich vorkommende Cannabi-
noide produziert, hat die Tür 
zu einem tieferen Verständnis 
der Wechselwirkungen zwi-
schen Cannabinoiden und un-
serem Organismus geöffnet.

Sein Erbe
Obwohl Prof. Raphael Me-
choulam nicht mehr unter uns 
weilt, ist sein Erbe in der Welt 
der Cannabinoid-Forschung 

von unschätzbarem Wert. Wir 
denken weiterhin an seinen 
Beitrag für die Forschung. Sei-
ne lebenslange Hingabe an die 
Erforschung von Cannabinoi-
den hat das wissenschaftliche 
Verständnis beeinflusst. Er 
hat aber auch die öffentliche 
Meinung über Cannabis be-
einflusst. 

Seine Arbeit hat dazu beige-
tragen, die Grundlagen für 
eine evidenzbasierte Diskussi-
on über die Legalisierung und 
medizinische Nutzung von 
Cannabis zu schaffen. Prof. 
Mechoulam bleibt eine inspi-
rierende Figur für Forscher 
und Aktivisten auf der ganzen 
Welt. Er inspiriert dazu weiter 
die Potenziale von Cannabis 
zu erforschen und zu nutzen.

Der Psychonaut und 
“Prophet“ des LSD hat 
viel für die Psychedeli-

ka-Forschung geleistet.

Timothy Leary, eine ikonische 
Figur des 20. Jahrhunderts, 
war nicht nur ein Harvard-
Professor und Psychologe, 
sondern auch ein enthusiasti-
scher Verfechter der psyche-
delischen Erfahrung und ein 
Symbol der Gegenkulturbe-
wegung der 1960er Jahre. Sein 
Leben und sein Werk haben 
die Gesellschaft und die Wis-
senschaft in vielerlei Hinsicht 
geprägt.

Frühe Jahre und akademi-
sche Karriere

Geboren am 22. Oktober 1920 
in Springfield, Massachusetts, 
wuchs Leary in einer Zeit 
des sozialen Wandels auf. Er 
studierte Psychologie an der 
West Point Military Academy 
und schloss sein Studium an 
der University of California, 

Berkeley, ab. Später erwarb er 
einen Doktortitel in Psycholo-
gie an der renommierten Har-
vard University und begann 
seine akademische Karriere.

Leary lehrte an verschiede-
nen Universitäten, darunter 
Harvard und die University 
of California, und erforsch-
te Themen wie die Wirkung 
von Halluzinogenen auf die 
menschliche Psyche. Diese 
Forschungen sollten sein Le-
ben und sein Erbe für immer 
prägen.

Die psychedelische Ära und 
der Slogan “Turn on, Tune in, 
Drop out”

Während seiner Zeit an der 
Harvard-Universität begann 
Leary, psychedelische Subs-
tanzen wie LSD zu erforschen 
und entwickelte die berühm-
te Philosophie des “Turn on, 
Tune in, Drop out”. Diese 
Aufforderung forderte die 
Menschen auf, ihre konven-

tionellen Lebensweisen und 
Überzeugungen zu hinter-
fragen und die Grenzen des 
Bewusstseins zu erforschen. 
Dieser Slogan wurde zum 
Manifest der Gegenkultur 
und hatte einen erheblichen 
Einfluss auf die Hippie-Bewe-
gung.

Konflikte und Kontroversen
Learys Advocacy für den 
Gebrauch von Psychedelika 
brachte ihn jedoch in Konflikt 
mit der Regierung und den 
Behörden. Als die psyche-
delische Bewegung an Fahrt 
gewann, wurde er zu einer 
umstrittenen Figur und ge-
riet mehrfach mit dem Gesetz 
in Konflikt. 1969 wurde er zu 
einer Haftstrafe verurteilt, die 
er in verschiedenen Gefäng-
nissen verbüßte.

Späteres Leben und Erbe
Nach seiner Entlassung aus 
dem Gefängnis im Jahr 1976 
setzte Leary seine Arbeit fort, 
indem er Bücher schrieb und 

Vorträge hielt. Er verstarb am 
31. Mai 1996, aber sein Erbe 
lebt weiter. Seine Ideen über 
die Befreiung des Bewusst-
seins und die Kreativität in-
spirieren immer noch Men-
schen auf der ganzen Welt. In 
der modernen wissenschaft-
lichen Forschung gewinnen 
psychedelische Substanzen 
wieder an Interesse, und Lea-
rys Arbeit hat dazu beigetra-
gen, diese Entwicklung vor-
anzutreiben.

Timothy Leary wird immer 
als eine kontroverse und schil-
lernde Figur der Gegenkultur 
in Erinnerung bleiben. Seine 
Bemühungen, das menschli-
che Bewusstsein zu erforschen 
und zu erweitern, haben die 
Welt auf vielfältige Weisen be-
einflusst und werden auch in 
Zukunft inspirieren. Lese hier 
über die Geschichte und For-
schung des LSD.

Alles gute, Günter Weig-
lein. Deutschlands be-
kanntester Cannabis-

patient hat heute Geburtstag. 
Wir wünschen dir alles Gute.
Günter Weiglein, ein Name, 
der in den letzten Jahren in 
der deutschen Gesundheitsde-
batte immer wieder auftaucht, 
ist ein Mann, der mit einer 
bemerkenswerten Geschichte 
auf sich aufmerksam gemacht 
hat. Als Cannabispatient nutzt 
er medizinisches Cannabis zur 
Verbesserung seiner Lebens-
qualität, und seine Erfahrun-
gen sind ein starkes Argument 
für die erweiterte Verwendung 
von medizinischem Cannabis 
in der Gesundheitsversor-
gung. Seine Geschichte ist ein 
Zeugnis für die therapeuti-
schen Möglichkeiten, die Can-
nabis bieten kann.

Günters Gesundheit
Günter Weiglein hat offen-
sichtlich mit einer ernsten Ge-
sundheitsherausforderung zu 
kämpfen, die von anhaltenden 
Schmerzen und anderen be-
lastenden Symptomen beglei-
tet wird. Laut Leafly.de hat 
er medizinisches Cannabis in 
seine Behandlung integriert, 

und die Ergebnisse sind beein-
druckend. In vielen Ländern 
gewinnt die Verwendung von 
medizinischem Cannabis zu-
nehmend an Akzeptanz, da es 
als potenziell wirksame Alter-
native bei einer Vielzahl von 
Gesundheitsproblemen be-
trachtet wird. 

Von der Linderung von 
Schmerzen bis zur Verringe-
rung von Entzündungen kann 
Cannabis eine wichtige Rolle 
in der medizinischen Versor-
gung spielen. Die Geschichte 
von Günter Weiglein hebt die 
Tatsache hervor, dass medi-
zinisches Cannabis für einige 
Menschen lebensverändernd 
sein kann. Sie trägt dazu bei, 
das Bewusstsein für die thera-
peutischen Möglichkeiten von 
Cannabis zu schärfen und die 
laufende Debatte über die Le-
galisierung und den Zugang 
zu medizinischem Cannabis 
zu fördern.

Die Veränderung
Cannabispatienten wie Gün-
ter Weiglein sind oft die Weg-
bereiter für Veränderungen 
in der Wahrnehmung von 
Cannabis in der Medizin. 

Ihre Geschichten und Erfah-
rungen tragen dazu bei, die 
Diskussion über den Einsatz 
von medizinischem Cannabis 
voranzutreiben. Günter Weig-
lein wollte sich seine Medizin 
selbst anbauen. Dies wurde 
nicht erlaubt und er hat 2017 
dafür eine Verwarnung auf 
Bewehrung bekommen. Er hat 
immer noch Rechtskosten zu 
tragen. Ihr könnt ihn hier wei-
ter finanziell unterstützen.

Es sei betont, dass die An-
wendung von medizinischem 
Cannabis immer unter ärztli-
cher Aufsicht und im Einklang 
mit den jeweiligen gesetz-
lichen Vorschriften erfolgen 
sollte. Günter Weiglein ist ein 
herausragendes Beispiel für 
die positiven Auswirkungen, 
die medizinisches Cannabis 
auf das Leben von Menschen 
haben kann. Seine Geschichte 
ist ein Zeichen der Hoffnung 
und zeigt, wie individuelle Pa-
tienten von dieser alternativen 
Therapie profitieren können.

Wir denken an 
Prof. Raphael 

Mechoulam

Erinnerung an 
Timothy Leary

Alles gute, 
Günter Weiglein!
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Vor 79 Jahren am 
19.04.1943 hatte Albert 
Hofmann den ersten 

LSD-Trip der Menschheit. Zeit 
um einen Blick auf die Ge-
schichte und Forschung des 
LSD zu werfen.

Geschichte des LSD

Die Entdeckung der psycho-
aktiven Wirkung des LSD (Ly-
sergsäurediethylamid) grenzt 
an ein Mysterium. Albert Hof-
mann (Chemiker bei Sandoz) 
hatte Ende der 1930er nach 
einem Mittel für Herzinsuffizi-
enz gesucht. Die aus dem Mut-
terkorn extrahierte Lysergsäu-
re zeigte hier großes Potenzial. 
Hofmann experimentierte mit 
dem Molekül und syntheti-
sierte mehrere Derivate. Das 
fünfundzwanzigste Derivat 
welches zunächst nicht die 
gewünschte Wirkung hatte, 
nannte er LSD-25 und stellte 
es zunächst ins Regal. Mehre-
re Jahre später, Anfang April 
1943 schaute sich Hofmann er-
neut die Derivate an. Bei LSD-
25 gefiel ihm die chemische 
Struktur. 

Er hohlte die Substanz aus 
dem Regal um sie erneut zu 
untersuchen. Hofmann, der 
normalerweise sehr vorsich-
tig arbeitete, machte dabei al-
lerdings einen Fehler und ein 
kleiner Teil der Substanz lan-
dete in seinen Augen. 

Er hatte leichte visuelle Effekte 
die ihm zunächst überraschten 
aber auch Neugierig machten. 
Am 19.04.1943 war es dann 
so weit. Albert Hofmann wog 
250 Mikrogramm des LSD ab 
und nahm diese ein. In der 
Psychonautik gelten 75-100ug 
als Anfängerdosis. Hofmann 
hat somit das circa dreifache 
eingenommen. Die Effekte tra-
ten auf der Fahrradfahrt nach 
hause ein. Er war so sehr von 
den Effekten überwältigt, dass 
ihn sein Assistent nach Hause 
begleiten musste. 

Zuhause lag sich Hofmann 
ins Bett und erlebte den ers-
ten richtigen LSD-Trip der 
Menschheit. Diese zugleich 
faszinierende aber auch be-
ängstigende Erfahrung ließ 
ihn schon damals ein großes 
medizinisches Potenzial der 
Substanz vermuten. Er hatte 
damit mehr als nur Recht. 

In den 1960er Jahren fand an 
der Harvard University unter 
Leitung von Professor Timo-
thy Leary das Harvard Psilo-
cybin Project statt. Man gab 
schwerkranken Menschen 
LSD/Psybilin in der Hoffnung 
ihr Leiden und ihre Todes-
angst zu therapien. Damals 
waren die Ergebnisse schon 
sehr beeindruckend. Aller-
dings kristallisierte sich sehr 
schnell das Konzept von Set 
und Setting hervor. 

Ärzte gaben den Menschen 
LSD als sie im Krankenbett 
in einem normalen Kranken-
haus lagen und ließen sie al-
lein. Viele der Patienten hatten 
einen sogenannten Bad Trip. 
Ein Alptraumhafter Zustand, 
der sich so anfühlt, als würde 
er nie enden. 

Die Forscher entschieden sich 
die Patienten in einen extra da-
für angefertigten Raum zu le-

gen. Patienten sahen nun kei-
ne kahle Wand mehr sondern 
bunte Bilder in einem gemüt-
lichen Raum. Diese Tripräume 
waren zumeist mit Kissen und 
Decken ausgestattet und ins-
pirierende Musik lief im Hin-
tergrund. Die entscheidende 
Änderung war allerdings die 
Anwesenheit eines psychede-
lischen Psychotherapeuten. 
Dieser Therapeut beschäftig-
te sich ausführlich mit dem 
Patienten. Am Tag vor der 
Erfahrung wurde der Patient 
ausführlich aufgeklärt und 
am Tag danach gab es eine Be-
sprechung der Erfahrung. Die 
Erfahrung und die Erkennt-
nisse des Patienten sollten in 
den Alltag integriert werden. 
Der Therapeut war am Tag 
der Erfahrung beim Patienten, 
ließ ihn die meiste Zeit für sich 
konnte aber bei schwierigen 
Phasen im Trip dem Patienten 
zur Seite stehen.

Deshalb gilt heute Set und 
Setting als Grundlage. Nehme 
eine psychedelische Substanz 
nur ein wenn es dir psychisch 
gut geht, du in einer Umge-
bung bist in der du dich wohl-
fühlst sowie eine Person an 
deiner Seite hast der du ver-
traust. Im Idealfall hat diese 
Person bereits Erfahrungen 
mit Psychedelika gehabt und 
weiß wie sie dir in schwieri-
gen Phasen der Erfahrung zur 
Seite stehen kann.

Welche Effekte 
hat LSD?
LSD sorgt circa 2 Stunden nach 
der Einnahme für visuelle Ver-
änderungen. Dies äußert sich 
in geringeren Dosierungen 
durch eine intensivere Farb-
wahrnehmung, veränderte 
Größenwahrnehmung sowie 
synästhetischen Erfahrungen. 
Dabei kann der Konsument 
Musik sehen oder Farben rie-
chen. Die Sinneseindrücke 
vermischen sich. 

Im späteren Verlauf der Erfah-
rung kommt es zu einer inne-
ren Einsicht. Die aufgebauten 
Mauern im Unterbewusstsein 
werden eingerissen und der 
Konsument ist mit seinem 
Unterbewusstsein verbunden. 
Diese aufgebauten Mauern 
brauchen wir um zu überleben 
allerdings blockieren sie unse-
ren mentalen Fortschritt. 

Ein Mensch welcher eine 
Krebsdiagnose bekommen 
hat, ist zumeist mit dieser Dia-
gnose schwer überfordert, erst 
recht wenn es eine schlechte 
Prognose gibt. Viele Menschen 
wollen sich daher nicht da-
mit auseinander setzen. LSD 
zwingt den Menschen sich mit 
den psychischen Auswirkun-
gen der Diagnose auseinan-
derzusetzen. 

Hierbei liegt sowohl das Po-
tenzial als auch das Risiko von 
LSD und Psychedelika all-
gemein. Ein Mensch welcher 
eine schwierige Herausforde-
rung vor sich hat oder schwere 
Traumata erlebt hat wird dann 
mit voller Wucht während der 
Erfahrung damit konfrontiert. 
LSD macht allerdings nicht ab-
hängig und hat aufgrund der 
intensiven und anstrengen-
den Wirkung ein sehr gerin-
ges Potenzial es am nächsten 
Tag wiederholen zu wollen. 

Ein LSD-Trip kann wie Berg-
steigen sein, sehr anstrengend 
und sobald man am Gipfel 
angekommen ist man über-
wältigt. Aber genau wie die 
meisten Menschen nicht täg-
lich bergsteigen wollen, wol-
len und werden die wenigs-
ten Menschen häufig LSD 
nehmen. Auch die schnelle 
Toleranzentwicklung spricht 
dagegen. Um am zweiten Tag 
die selbe Wirkung zu haben 
wie am ersten braucht man 
die circa 2,5 fache Dosis. Nach 
einer Woche würde der LSD-
Trip dementsprechend meh-
rere Tausend Euro kosten Auf-
grund der schieren Menge.

Im Beisein von einem Thera-
peuten wurden fantastische 
Ergebnisse erzielt. Todkran-
ke Menschen, Menschen mit 
Suchterkrankungen sowie 
Menschen mit schweren De-
pressionen konnten sich von 
ihren psychischen Leiden be-
freien oder die Bedeutung ihre 
Krankheit ändern. 

So gibt es zahlreiche, in Stu-
dien verifizierte, Nachweise 
von Menschen die unglaubli-
che Ergebnisse erzielt haben. 
So gibt es Menschen mit Alko-
holismus welche ihren Alko-
holkonsum stark reduzieren 
konnten oder sogar komplett 
beenden konnten. Schwer De-

pressive Menschen die zum 
ersten Mal seit Jahren wieder 
lächeln können und von der 
Schönheit der Natur gerührt 
sind. Es gibt Menschen die ih-
ren Tod komplett akzeptieren 
konnten oder sogar mit einem 
Lächeln sterben konnten.

Der Schriftsteller Aldous 
Huxley war ein großer ver-
fechter von Psychedelika. Er 
erkrankte an Krebs und nahm 
an seinem Todestag im Bei-
sein seiner geliebten Frau LSD 
ein. Laura Huxley berichtete 
der Presse das ihr Mann den 
schönsten Aller Tode starb.

Wirkweise  
(simplifiziert)
LSD dockt am 5HT-2A-Rezep-
tor (5-Hydroxytyramin bzw. 
Serotonin) an. Durch die spezi-
fische Bindung an diesem Re-
zeptor werden die typischen 
Wirkungen erzeugt. Die klas-
sischen Psychedelika (LSD, 
Psilocybin, DMT) wirken alle 
am 5HT-2A Rezeptor nur an 
unterschiedlichen stellen. Das 
besondere an LSD ist, dass es 
durch die spezifische Struktur 
im Rezeptor eingeschlossen 
ist. Dies kann sich wie ein De-
ckel vorgestellt werden. Der 
Rezeptor hat eine Lücke, das 
LSD-Molekül bindet sich an 
diese Stelle und der Rezeptor 

schließt dann das LSD-Mole-
kül ein. Dadurch erklärt sich 
bei LSD die lange Wirkdauer 
von bis zu 12 Stunden. 
Der 5HT-2A Rezeptor ist G-
Protein gekoppelt, d.h. er 
wirkt nicht direkt sondern er 
bildet ein Molekül aus, wel-
ches aus drei Untereinheiten 
besteht. Je nachdem wie das 
Molekül an dem Rezeptor an-
dockt kommt es zu einer ande-
ren Expression des G-Proteins 
und einer anderen Wirkung.

LSD – Forschungs-
chemikalien
Es gibt einen legalen Markt für 
LSD-Derivate. Ähnlich wie bei 
den synthetischen Cannabino-
iden gibt es diese Derivate le-

gal im Internet zu kaufen. Und 
das ist ein großes Problem.

LSD wird verboten, also gibt 
des AL-LAD, AL-LAD wird 
verboten also gibt es 1p-LSD, 
1p-LSD wird verboten also 
gibt es 1cp-LSD, 1cp-LSD wird 
verboten und es gibt 1v-LSD. 
Dieses Spiel geht auf ewig so 
weiter, mit allen anderen Mo-
lekülen auch. Die chemischen 
Möglichkeiten sind endlos. 
Die Lysergsäure lässt sich mo-
difizieren und dockt dennoch 
am 5HT-2A Rezeptor an und 
entfaltet dort die psychede-
lische Wirkung. Das Neue 
psychoaktive Stoffe Gesetz 
(NpSG) kann keine gesamten 
Stoffgruppen verbieten. Das 
wäre wissenschaftlich absolu-
ter Unsinn. Zumindest das hat 
unsere Regierung anerkannt.

Jedoch werden weiterhin neue 
Substanzen synthetisiert und 
legal im Internet verkauft. 
Jedes Kind kann auf das 18+ 
Feld klicken und mit der 
Kreditkarte des Vaters sich 
“Forschungschemikalien” be-
stellen. Die Hersteller schrei-
ben eine “Nicht zum Verzehr 
geeignet” – Warnung auf die 
Packung und verkaufen diese 
dann offen im Internet ohne 
sich rechtlich zu belasten. 
Das ist nicht nur kein Jugend-
schutz sondern das ist jugend-
lichen ungetestete Substanzen 
frei zur Verfügung zu stellen. 
Es ist hier eher ein Jugend-
schutz bei Alkohol als bei For-
schungschemikalien vorhan-
den. 

Anstatt eine Substanz bei der 
es klare Forschungsergebnisse 
gibt zu regulieren entscheiden 
sich die Regierungen dieser 
Welt für ein Spiel welches sie 
nicht gewinnen können.

Am 1.07.2022 erscheint die 
neue Iteration des NpSG. 
Hier könnte das neue 1V-
LSD drauf stehen. Auch wenn 
der Hersteller Lizard Labs 
nicht garantieren kann, dass 
es schnell ein neues Derivat 
auf dem Markt gibt, sind sich 
doch die meisten einig, dass 
es nicht lange dauern wird bis 
eine neue Alternative auf dem 
Markt ist. Und das Spiel geht 
in eine neue Runde.

Cannabinoide können auch 
psychedelisch wirken und in 
der psychedelischen Psycho-
therapie eingesetzt werden.

Beitrag von 
Simon Hanf

LSD Geschichte 
und Forschung 

Bild: Mrigankaiyer - CC BY-SA 4.0
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Berlin – Die “Mary Jane 
Berlin 2023”, eine der 
führenden Veranstaltun-

gen im Bereich Cannabis und 
Hanf, sorgt für Aufsehen. Der 
CSC Nbg e.V., ein Verein zur 
Vertretung der Cannabis-Sze-
ne, hat schwere Vorwürfe 
gegen die Veranstalter und 
die Firma “The High Compa-
ny” erhoben. In einem offe-
nen Brief beklagt der Verein 
die Präsenz von chemischen 
Cannabinoiden und angeblich 
irreführenden Produkten auf 
der Messe.

Der CSC Nbg e.V. nahm wie 
jedes Jahr an der “Mary Jane” 
teil, um den Verein zu reprä-
sentieren und neue Kontakte 
zu knüpfen. Allerdings wur-
den die Teilnehmer des Ver-
eins nach eigenen Angaben 
schockiert und verärgert über 
die Situation, die sie in der 
Messe-Arena vorfanden. Be-
sonders störend empfanden 
sie die Dominanz von Ausstel-
lern, die Produkte mit HHC 
(Hexahydrocannabinol) prä-
sentierten. Der Verein betrach-
tet HHC als eine reine Prohibi-
tionsdroge und verurteilt den 
Einsatz von Chemie im Zu-
sammenhang mit Cannabis.

Die aggressive Vermarktung 
dieser Produkte durch die 
Aussteller wurde als äußerst 
unangenehm empfunden. Es 
wurden dem CSC Nbg e.V. 
sogar Cannabisprodukte mit 
HHC zur Testverwendung an-

geboten. Neben HHC wurden 
auch andere chemische Can-
nabinoide wie THCP, HHCV 
und THCVPHHC3P in Blüten, 
Edibles und Vapes zum Ver-
kauf angeboten. Der Verein 
beobachtete mehrere Besu-
cher, die aufgrund des Kon-
sums ärztliche Behandlung 
benötigten. Aus Sicht des Ver-
eins wurde die Sorgfaltspflicht 
der Veranstalter gegenüber 

den Besuchern klar verletzt. 
Andere Hanf-Messen in Euro-
pa hätten solche Produkte be-
reits von ihren Veranstaltun-
gen ausgeschlossen.

Besonders empört zeigte sich 
der CSC Nbg e.V. über die 
Firma “The High Company”. 
Diese bot an ihrem Stand 
unter anderem Edibles, spe-
ziell Cookies, zum Verkauf 

an. Auf der Vorderseite der 
Verpackung war deutlich die 
Aufschrift “150mg THC” zu 
sehen. Auf Nachfrage erklärte 
die Firma jedoch, dass “150mg 
THC” lediglich der Marken-
name sei und es sich in Wirk-
lichkeit um ein HHC-Produkt 
handle. Der Verein betrachtet 
dies als Betrug an den Kunden 
und an der Cannabis-Szene. Es 
ist unklar, wie viele Menschen 

während der Veranstaltung 
unwissentlich HHC-Edibles 
konsumiert haben.

Der CSC Nbg e.V. fordert die 
Veranstalter der “Mary Jane 
Berlin” auf, ein neues Konzept 
zu entwickeln, das sicherstellt, 
dass keine chemischen Canna-
binoide auf der Messe verkauft 
werden. Eine bessere Kont-
rolle der Anbieter und ihrer 

Produkte wird gefordert, um 
Schaden von den Besuchern 
abzuwenden. Zudem wird die 
Firma “The High Company” 
aufgefordert, ihre unlauteren 
Geschäftspraktiken sofort ein-
zustellen. Das Bewerben von 
THC und der Verkauf chemi-
scher Cannabinoide wird als 
respektlos gegenüber Canna-
bis-Konsumenten und -Lieb-
habern betrachtet.

Der CSC Nbg e.V. ruft außer-
dem alle Cannabis-Freunde 
dazu auf, Firmen wie “The 
High Company” zu boykottie-
ren. Chemische Prohibitions-
drogen seien keine adäquate 
Lösung, sondern Gras mit 
echter Wirkung werde ge-
wünscht. Der offene Brief des 
Vereins soll möglichst viele 
Menschen erreichen und zu 
Diskussionen anregen.
Die Veranstalter der “Mary 
Jane Berlin” und “The High 
Company” wurden bisher 
nicht zu den Vorwürfen des 
CSC Nbg e.V. Stellung genom-
men. Die Kontroverse wird je-
doch weiterhin für Gesprächs-
stoff sorgen und die Debatte 
über den Einsatz chemischer 
Cannabinoide befeuern.

Beitrag von 
Emmi

Finanztest setzte das 
Crowd Growing Startup 
My First Plant GmbH be-

reits 2022 auf ihre Warn liste 
für Geld anlagen. Kunden des 
Unternehmens werden seit 
Monaten hingehalten. Die 
Kriminal polizei in Kärnten 
sowie die Staatsanwaltschaft 
Klagenfurt ermitteln nun we-
gen Betrugsverdachts. 

Die offizielle Schadenssumme 
wird dabei mit lediglich 125 
Euro angegeben. Doch etwa 
20.000 Investoren warten seit 
einem halben Jahr auf ihre 
Gewinnauszahlungen. Ein Be-
richt des Magazins “Kurier” 

spricht von bis zu 10 Millionen 
verschwundenen Euro.

Das österreichische Unterneh-
men My First Plant GmbH aus 
Klagenfurt betreibt eine Platt-
form für Crowd Growing. In-
vestoren können Pflanzen oder 
Pflanzenstellplätze erwerben 
und regelmäßig Gewinnan-
teile erhalten. Das Unterneh-
men baut Hanf an, dessen Be-
standteile zur Herstellung von 
CBD-Produkten verwendet 
werden. Jede Pflanze soll drei-
mal im Jahr einen Gewinn von 
100 € für die Investoren gene-
rieren. Das klingt verlockend, 
und daher haben Tausende in 

den Hanfanbau der Firma in-
vestiert. Doch dies ist völlig 
unrealistisch. Der Cannabis-
Markt ist schwierig. Führen-
de Unternehmen der Branche 
mussten in den letzten Zeit 
massive Börsen verluste hin-
nehmen.

Bereits Anfang des Jahres gab 
es Berichte über Zahlungs-
schwierigkeiten bei My First 
Plant GmbH. Kurz darauf 
wurde die Übernahme des 
Unternehmens durch die 
ERDM GmbH angekündigt, 
ein erfolgreiches Unterneh-
men im Bereich erneuerbare 
Energien, das frisches Kapital 

in das angeschlagene Unter-
nehmen bringen sollte. Die 
Übernahme wurde jedoch 
wenig später abgesagt, und 
damit ist die finanzielle Sanie-
rung gescheitert.

Laut dem Schweizer New-
sportal 20Minuten warten der-
zeit etwa 20.000 Investoren seit 
einem halben Jahr auf ihre Ge-
winnauszahlungen. Es ist un-
gewiss, ob sie ihr Geld jemals 
wiedersehen werden. Der 
Geschäftsführer wird bereits 
in Österreich wegen Betrugs 
untersucht und soll in der 

Schweiz untergetaucht sein. 
My First Plant erklärt die ver-
zögerten Auszahlungen mit 
administrativen Problemen. 

Die Stiftung Warentest hatte 
bereits im September letzten 
Jahres vor einer Investition bei 
My First Plant gewarnt und 
berichtet nun erneut über die 
zweifelhaften Vorgänge rund 
um das Crowd Growing-Por-
tal. Es wird vermutet, dass 
der Geschäftsführer die In-
vestoren in Video-Streams 
hinhalten möchte, um Zeit zu 
gewinnen. Mittlerweile ist er 

offenbar nicht mehr erreich-
bar.

Falls My First Plant tatsäch-
lich, wie Juicy Fields ein weite-
rer betrügerischer Fall ist, wer-
den nicht nur die Investoren 
den Schaden tragen, sondern 
auch das Misstrauen gegen-
über dem Konzept des Crowd 
Growing und allen Anbietern 
solcher Dienste wird wachsen.

Beitrag von 
Susanne Winter

Der Bundestag hat endlich 
ein Gesetz beschlossen, 
um DrugChecking zu er-

lauben.

Drugchecking ist eine Me-
thode, mit der Konsumenten 
von illegalen Drogen ihre er-
worbene Substanz bestimmen 
lassen können, den Wirkstoff-
gehalt erfahren sowie vor et-
waige Streckmittel gewarnt 
werden können. Streckmittel 
wie PMMA, PMA, Fentanyl 
oder falsch dosierte „Pillen“ 
können für den Konsumenten 
schnell tödlich enden. Es ist bei 
einer Einführung einer solchen 
Maßnahme essentiell, dass das 
Ziel den Endkonsumenten zu 
schützen absolute Priorität hat. 
Nicht nur schwer abhängige 
Menschen, die kaum finanziel-

le Mittel haben, können sehr 
davon profitieren. Dies berich-
teten wir bereits im Dezember 
2021.

Mehrere Bundesländer wol-
len dem guten Beispiel Berlins 
folgen und auch kostenloses 
DrugChecking einführen. 
Nach einem Pilotprojekt in Ber-
lin und Thüringen wollen nun 
auch Baden-Württemberg und 
Hessen diese Angebote ein-
führen. Dies berichtete die Zeit.  
Das neue Gesetz soll die Eta-
blierung von DrugChecking 
bundesweit erlauben. Die Län-
der sollen Modellvorhaben er-
lauben können, “wenn mit der 
Analyse eine Risikobewertung 
und gesundheitliche Aufklä-
rung verbunden ist”. Der Bun-
destag hat dem Gesetz bereits 

zugestimmt. Der Bundesrat 
muss noch offiziell zustimmen, 
besitzt aber kein Vetorecht. Das 
heißt, die gesetzliche Grund-
lage für das Drug Checking 
ist vorhanden und wird um-
gesetzt. 

Es ist längst überfällig, dass 
DrugChecking in Deutschland 
flächendeckend eingeführt 
wird. Mit dem Gesetz ist es nun 
auch möglich. Jetzt ist es nur 
noch eine Frage der Zeit, bis 
wir endlich legal unsere Dro-
gen auf ihre gefährlichen In-
haltsstoffe überprüfen können.

Beitrag von 
Simon Hanf

Kontroverse auf 
der “Mary Jane”

My First Plant – 10 
Millionen Euro Scam?

DrugChecking 
kommt endlich

Bild: Mary Jane Berlin

Bild: Archiv
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Jonas (19, aus Köln) möchte wissen:

 Joy (22, aus Hamburg) fragt:

Felix (27, aus Berlin) hat eine Frage:

Erste Hilfe für Kiffer
DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL

Kascha ist per 
Email zu erreichen 
also ran an die Tasten, dumme Fragen 
gibt es nicht! kascha@hanfjournal.de

„Hi Kascha,

in diesem Jahr habe ich mir 
vorgenommen, mit meiner Bal-
konbepflanzung endlich mal 
pünktlich anzufangen. In den 
letzten Jahren habe ich immer 
erst im Mai oder Juni damit be-
gonnen, die Samen in die Erde 
zu stecken. Das hat zwar immer 
geklappt, die Pflanzen waren 
aber auch sehr klein. Jetzt bin 
ich mir unsicher, wie früh ich 
anfangen sollte? Ich habe mal 
gelesen, im März. Das wäre ja 
bald so weit, aber das Wetter 
ist schon noch etwas winterlich. 
Gibt es irgendwelche sicheren 
Zeichen dafür, dass die richtige 
Zeit gekommen ist?“

Kascha antwortet:

„Hi Felix,
das richtige Timing für den An-
baustart ist tatsächlich jedes 
Jahr eine neue Herausforde-
rung: Manchmal schneit es ja 
sogar noch mitten im April und 
Frost möchte man ja den klei-
nen Pflanzen gerne ersparen. Da 
der Anbau von Cannabis ohne 
Genehmigung in Deutschland 
– noch – strafbar ist, darf ich dir 
natürlich nicht verraten, was du 
genau tun sollst. Ich kann dir 
aber allgemein erklären, wie 
Grower in Deutschland übli-

cherweise den richtigen Zeit-
punkt bestimmen. Tatsächlich 
ist der März in unseren Breiten 
eine Zeit, in der die Outdoor-
Saison mehr oder weniger be-
ginnt. Wenn die Sonne wieder 
etwas länger und kraftvoller 
scheint, fangen viele Grower an, 
aus den Samen kleine Pflänz-
chen zu züchten. Das ist etwa 
Mitte März soweit und passiert 
hinter der Fensterscheibe in der 
geschützten, warmen Umge-
bung der Wohnung, in kleinen 
Blumentöpfen oder gerne auch 
mal in Joghurtbechern. Wenn 
dann Mitte April bis Anfang Mai 
kein Frost mehr zu erwarten ist, 
lassen sie die Jungpflanzen ins 
Freie, auf den Balkon oder in 
den Garten. Bis dahin sind sie 
auch groß genug, um z.B. Wind 
und Regen zu überstehen. Je 
länger man mit der Aussaat 
wartet, desto kleiner werden 
die Pflanzen üblicherweise im 
Verlauf ihrer ja dadurch etwas 
kürzeren Wachstumsperiode. 
Das hast du ja selbst erlebt. Zu 
früh sollte man aber auch nicht 
beginnen: Hinter der Fenster-
scheibe ist die Pflanze keinem 
Wind ausgesetzt und knickt 
dann möglicherweise um, 
wenn sie größer wird, da der 
Stiel nicht stabil genug wächst.“

„Hallo Kascha,

ich höre immer wieder, dass 
Kiffen beim Sport helfen kann, 
und nicht zuletzt scheint es ja 
auch als Dopingmittel verboten 
zu sein, dafür muss es ja auch 
einen Grund geben. Jetzt wollte 
ich mal fragen, wie das genau 
funktioniert? Wird man stärker 
oder schneller, wenn man vor 
dem Sport einen Joint raucht?“

Kascha antwortet:

„Hallo Jonas,
das ist eine interessante Frage, 
wobei die Antwort darauf leider 
etwas kompliziert ist. Außer-
dem darf ich dich an dieser 
Stelle natürlich nicht zum Kon-
sum von illegalisierten Drogen 
anleiten – eine Anleitung, wie 
du zum Sport am besten kiffst, 
wirst du also von mir nicht be-
kommen. Wie es zu diesem 
Thema allgemein aussieht, darf 
ich dir aber verraten. Erst ein-
mal: Ja, bei Dopingtests wird 
auch auf THC getestet. Nicht, 
weil es stärker oder schneller 
macht, sondern, weil nach Auf-
fassung von Sportärzten die 
Entspannung von Muskeln und 
eine eventuell erhöhte Risiko-
bereitschaft durch distanzier-
tere Wahrnehmung von Wett-
kampfsituationen indirekt zu 
besseren Wettkampfergebnis-
sen führen können. Tatsächlich 
verwenden viele Sportlerinnen 
und Sportler Cannabis vor und 
nach dem Sport häufig zur Re-
duzierung von sportbedingten 
Schmerzen – es ist ein offenes 
Geheimnis, dass z.B. nur weni-
ge Basketballprofis in den USA 
auf diese Art von Unterstützung 
verzichten. Vor allem CBD, in-
haliert, als Edibles oder in Form 
von Cremes und Salben, ist 
auch beim Kampfsport, etwa 

im MMA-Bereich, eine beliebte 
Hilfe für die Erholung nach Trai-
ning und Wettkampf. Manche 
Sportler nutzen Cannabis auch 
vor und während des Trainings, 
weil sie die belebenden Eigen-
schaften schätzen. Der Joint 
vor dem Training ist allerdings 
aus verschiedenen Gründen in 
der Regel keine besonders gute 
Idee. Erstens, weil das Rauchen 
selbst die CO-Konzentration in 
deinem Blut erhöht, wodurch 
es weniger Sauerstoff transpor-
tieren kann. Zweitens, weil THC, 
vor allem in höheren Dosierun-
gen, deinen Herzschlag erhöht. 
Zusammen mit der durch den 
Sport erhöhten Pulsfrequenz 
kann dies sehr anstrengend für 
deinen Kreislauf werden und 
latente Erkrankungen am Her-
zen sowie Herzmuskelentzün-
dungen befördern. Als beson-
ders riskant fürs Herz wird die 
Kombination von Koffein (z.B. 
Energydrinks), Cannabis und 
Leistungssport angesehen – 
auch wenn diese Mischung z.B. 
im Skisport durchaus beliebt 
ist. Als weniger problematisch 
wird üblicherweise der Joint 
(bzw. Vape o.ä., oder eben CBD 
in verschiedenen Formen) nach 
dem Training oder Wettkampf 
angesehen. Verfechterinnen 
und Verfechter dieser Methode 
versprechen sich davon schnel-
lere Muskelentspannung und 
Muskelregeneration sowie ein 
schnelleres Verheilen kleiner 
Läsionen und Entzündungen, 
wodurch sie schneller wieder 
einsatzbereit sind. Erste wissen-
schaftliche Erkenntnisse legen 
nahe, dass da durchaus etwas 
Wahres dran zu sein scheint.“

„Hi Kascha,

ich habe kürzlich Weed bekom-
men, das irgendwie komisch 
war. Auf den ersten Blick sah 
es ganz okay aus, zwar recht 
dunkelgrün, aber mit dicken 
Blüten und allem. Wenn ich die 
Blüten aber anfasse, um etwas 
für einen Joint abzumachen, 
fühlen sie sich komisch an und 
zerbröseln mehr oder weniger 
zwischen meinen Fingern. Am 
Ende bleibt viel weniger davon 
übrig, als es erst an der Blüte 
ausgesehen hat. Der Geruch 
und Geschmack sind auch nicht 
gerade top, irgendwie ein klein 
wenig muffig mit Noten von 
Urin. Was ist da los und kann 
man das noch rauchen?“

Kascha antwortet:

„Hi Joy,
das ist um diese Jahreszeit lei-
der ein häufiges Problem, ge-
nau, wie Weed, das zwar keinen 
sichtbaren Schimmel aufweist, 
aber irgendwie nach nassem 
Keller riecht. Die eher konspi-
rativen, heimlichen Bedingun-
gen der eigentlich überall in 
Europa illegalen Produktion für 
den Schwarzmarkt verursachen 
leider, dass manchmal Abstri-
che bei den Trocken- und La-
gerungsbedingungen gemacht 
werden. Das ist zuletzt, meiner 
persönlichen Erfahrung nach, 
auch schlimmer geworden. 
Meine Theorie zu dem muffigen 
Kellerweed ist, dass es einfach 

in unbeheizten Räumlichkeiten 
getrocknet wurde, die im Win-
ter nicht warm und trocken ge-
nug sind – und es deshalb die-
sen feuchten Kellergeruch vom 
Raum annimmt. Achtung: Wenn 
du mit einer Lupe oder einem 
Taschenmikroskop Spuren von 
Schimmel entdeckst, dann wirf 
es weg, bevor du damit deiner 
Gesundheit schadest. Wenn 
wiederum das Weed so komisch 
zerbröselt, dann ist es mög-
licherweise bei der Lagerung 
leicht angemodert. Da heißt, 
dass es, auch nach vollständi-
ger Trocknung, länger bei über 
60 % Luftfeuchtigkeit gelagert 
wurde – auch das ist nicht un-
gewöhnlich für das Winterklima 
an bestimmten Anbauorten. 

Dann fängt es relativ schnell an, 
etwas gammlig zu werden und 
sich langsam zu zersetzen. So-
lange es dabei nicht beginnt, 
zu schimmeln, ist es in der Re-
gel noch genießbar. Natürlich 
ist dann der Geschmack nicht 
mehr so toll und auch bei der 
Wirkung musst du eventuell 
Abstriche machen: Die Zerset-
zungsprozesse können, je nach 
Bedingungen auch zu einem 
Abbau von THC bzw. zu einer 
Umwandlung in andere Can-
nabinoide führen – dadurch 
macht es dann vielleicht weni-
ger high oder stärker müde.“

Illu: Lukas
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Dem deutschen Michel geht 
es nicht gut. Schuld daran 
sind wie immer nicht die Bür-
ger selbst, die kollektiv versa-
gen, sondern die da oben, die 
Volkes Wille nicht erhören 
und immer die Falschen be-
günstigen. Aktuell sind Olaf 
Scholz, Robert Habeck und 
Christian Lindner die Sün-
denböcke für alles und nichts. 
Diese drei Herren sind dafür 
verantwortlich, dass es in 
Deutschland plötzlich aus hei-
terem Himmel an allen Ecken 
und Enden knirscht und alle 
schlechte Laune haben. Was 
die sogenannten Biodeut-
schen derzeit umtreibt, ist die 
gute alte „German Angst“ ge-
paart mit dem Wunsch, dass 
es wieder so wie früher wird, 
als noch alles besser war und 
schwarzweiß gemalt wurde. 
Und so wächst die Sehnsucht 
der Deutschen, in jene Zeit 
zurückzukehren, als noch 
Recht und Ordnung herrsch-
ten und die Freiheit aller im 
Lande lebenden Bürger nach-
rangig war. Es soll wieder ge-
gessen werden, was auf den 
deutschen Tisch kommt, so-
lange man seine Füße unter 
selbigen stellt. Die Sorge der 
großmäuligen Ewiggestrigen 
um die Zukunft des Vater-
landes teilen jedoch nicht alle 
Bundesbürger. Sie empfinden 
es eher als besorgniserregend, 
wenn rechte und rechtext-
reme Hetzer die Angstdeut-
schen dazu anstiften, „unser 
Land zurückzuholen“ und 
die zu „jagen“, die „uns das 
Schnitzel verbieten wollen“. 
Auch in Kreisen aufgeklär-

ter und nüchtern denkender 
Menschen wächst so etwas 
wie Angst – Angst vor dem 
rechten Pöbel, der mit der 
Kettensäge bewaffnet seinem 
in den sozialen Netzwerken 
genährten Hass Taten folgen 
lassen will und mit Menschen, 
die nicht ins Bild passen, bei 
Bedarf kurzen Prozess macht. 
Diesem rechten Dummpö-
bel wollen sich nun auch die 
Christsozialen offen und frei 
andienen. Seit Samstag be-
findet sich die Führungsrie-
ge der CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag im 
oberbayerischen Kloster See-
on in Klausur, um in gemütli-
cher Runde bei Weißbier und 
Schweinshaxe über Deutsch-
lands nahe Zukunft unter ei-
ner unionsgeführten Bundes-
regierung nachzudenken. Mit 
dabei waren Parteichef Mar-
kus Söder und Gäste wie die 
EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen (CDU), 
Dänemarks sozialdemokrati-
scher Einwanderungsminis-
ter, Kaare Dybvad Bek, sowie 
der sächsische Ministerpräsi-
dent Michael Kretschmer. Für 
heute ist Bauernverbands-
präsident Joachim Rukwied 
geladen, um sein Klagelied 
über die linksgrüngelb ver-
siffte Bunderegierung vor-
zutragen. Dass Deutschland 
einen Rechtsruck nach ganz 
weit rechts benötigt, machte 
Landesgruppenchef Alexan-
der Dobrindt deutlich: „Die 
Ampel hat schlichtweg fer-
tig. Und deswegen wäre es 
notwendig, dass der Bundes-
kanzler die Vertrauensfra-

ge im Deutschen Bundestag 
stellt. (…) Was wir zurzeit er-
leben an Polarisierung in der 
Gesellschaft, an wirtschaftli-
chem Abschwung, an Migrati-
onskrise, an ungelösten Ener-
giefragen, an Unordnung, ist 
engstens mit der Respektlos-
Politik der Ampel verbun-
den.“ Laut Dobrindt trauten 
80 Prozent der Menschen der 
Regierung nicht mehr zu, 
dass sie die Herausforderun-
gen des Landes bewältigen 
könne. Einzige Lösung seien 
Neuwahlen. Selbstverständ-
lich würde Deutschland unter 
einer Unionsregierung ganz 
anders aussehen. „Wir sind 
keine Variante der Ampel, wir 
sind der Gegenentwurf“, sag-
te Dobrindt. Und zu diesem 
Gegenentwurf gehört, nach 
der christlichen Machtergrei-
fung stante pede alle Gesetze 
zu kassieren, die die Ampelre-
gierung auf den Weg gebracht 
hat. Im 25-seitigen Beschluss-
papier, das dem Tagesspie-
gel vorliegt, werden zehn 
Gesetze bzw. Gesetzesvor-
haben genannt, die die CSU 
am Tag der Befreiung rück-
abwickeln würde: Heizungs-
gesetz, Bürgergelderhöhung, 
Atomausstieg, Selbstbestim-
mungsgesetz, Staatsbürger-
schaftsnovelle und die in der 
Schwebe befindliche Can-
nabis-Teilfreigabe … laut 
CSU-Landesgruppe alles 
Mist; kann zum Wohle des 
bayerischen und deutschen 
Volkes in die Tonne gekloppt 
werden. Und dieses deut-
sche Volk feixt und schlägt 
sich auf die Schenkel ob der 

schönen Worte aus Kloster 
Seeon. Schluss mit der links-
grüngelben Spinnerei, den 
Deutschen die Heizung und 
den Atomstrom wegzuneh-
men, und dafür heimischen 
sowie invasiven Arten von 
Sozialschmarotzern Zucker 
in den Hintern zu blasen und 
unsere Kinder mit Cannabis-
Gift zu vergiften. Dobrindt 
und Konsorten versprechen 
kackdreist Heilung von dem 
Übel, das Olaf Scholz und sei-
ne Helfershelfer in nur zwei 
Jahren nach Merkel über ganz 
Deutschland gebracht haben.
Inwieweit das Heilsverspre-
chen der CSU-Landesgruppe 

in den von Hass zerfressen-
den Köpfen des gemeinen 
Volkes verfängt und die CSU 
davor bewahrt, bei der nächs-
ten Bundestagswahl unter 
die die Fünf-Prozent-Hürde 
zu rutschen und wegen des 
Wegfalls der Grundmandats-
klausel aus dem Deutschen 
Bundestag zu fliegen, bleibt 
abzuwarten. Doch eines dürf-
te klar sein: Die CSU wird mit 
ihrem Anti-Cannabis-Kurs 
nicht wenige Wähler und 
Wählerinnen vergrätzen. Viel-
leicht öffnet Dobrindts An-
drohung, das Cannabis-Ge-
setz wie auch immer scheitern 
zu lassen, sogar jenen bayeri-

schen Brüdern und Schwes-
tern der Cannabis-Commu-
nity die Augen, die bislang 
keinen Mut hatten, der CSU 
die über Generationen vererb-
te Treue zu versagen und zur 
Abwechslung mal eine Partei 
zu wählen, die die Cannabis-
Prohibition beenden will..

auf hanfjournal.de

Montag, 8. Januar 2024

CSU würde Cannabis-
Teillegalisierung 
rückgängig machen

SPD-Innensenator 
immer noch gegen 
Cannabislegalisierung
Lauterbach zuversichtlich: 
Cannabis ab 1. April legal. 
Der Bundesgesundheitsmi-
nister hält an der Legalisie-
rung fest.
Der Bundesgesundheitsmi-
nister Karl Lauterbach (SPD) 
hält weiterhin an der Canna-
bislegalisierung fest. Dies tut 
er trotz Widerstandes aus den 
Reihen der Ampel-Koalition 
selbst. „Ich gehe weiterhin 
davon aus, dass das Can-
nabis-Gesetz in der Woche 
vom 19. bis zum 23. Februar 
im Bundestag verabschiedet 
wird und dann ab 1. April gel-
ten kann. Die Gespräche dazu 
laufen vielversprechend“, 
sagte der Bundesgesundheits-
minister. Dies berichtet Apot-
heke-adhoc.de.

Aus den eigenen Reihen ha-
gelte es schwere Kritik. So 
wurde neben den berüchtig-
ten CSU-Politikern die Lega-
lisierung auch von SPD-In-
nenpolitikern kritisiert. So 
ist der SPD-Innensenator aus 
Hamburg immer noch gegen 
die Cannabislegalisierung. Es 
geht dabei auch um verschie-
dene Lockerungen, etwa ge-
ringere Mindestabstände zu 
Schulen und Kindertagesstät-
ten beim Cannabiskonsum. 
Lauterbach meinte dazu: 
“„Wir wollen nicht, dass vor 
Schulen und vor Kitas Can-
nabis geraucht wird. Dafür 
haben wir einen Abstand von 
100 Metern als Verbotszone 
definiert. Ich halte das für 
eine Entscheidung mit Au-
genmaß.“ Lauterbach meinte, 

dass die Vorgabe kontrolliert 
werden müsse, dies aber nicht 
bei jedem Verstoß auch ge-
ahndet werden könne. „Das 
ist aber bei jedem Gesetz so. 
Im Übrigen haben wir auch 
jetzt schon mit dem Schwarz-
markt einen erheblichen Kon-
trollaufwand.“
Die Bundesregierung will nun 
am 1. April 2024 das Gesetz 
zur Cannabislegalisierung 
verabschieden. Es ist längst 
überfällig und bis dahin wer-
den auch weitere Cannabis-
konsumenten verfolgt. Es ist 
endlich Zeit für legales Gras.

auf hanfjournal.de

Samstag, 23. September 2023

Der Kontrollzwang geht von 
Klaus Holetschek von der 
CSU aus. 
Cannabis wurde noch nicht 
legalisiert, dennoch plant 
Bayern jetzt schon eine eigene 
Kontrolleinheit. Die Gewerk-
schaft der Polizei nennt diese 
Pläne utopisch. Bayern plant 
dennoch einen Plenarantrag 
zu stellen, um die Legalisie-
rung noch zu verhindern. 
Dies berichtet Merkur.de. 
„Bayern setzt damit ein deut-
liches Zeichen, dass dieses 
unverantwortliche Gesetz ge-
stoppt werden muss“, schwa-
dronierte Gesundheitsminis-
ter Klaus Holetschek (CSU). 
Holetscheks Paranoia lässt 
ihn alles tun, um ein sinnvol-
les Gesetz zu verhindern. Er 
plant eine zentrale Kontroll-
einheit, diese soll „den Kon-
sum dieser gefährlichen Dro-

ge eindämmen und so weit 
wie möglich verhindern”, 
meinte er. 
Die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) versteht diese absur-
den Pläne nicht. „Grundsätz-
lich ist es Aufgabe der Polizei, 
Drogenkonsum zu kontrollie-
ren”, kommentierte der baye-
rische Landesvorsitzende Flo-
rian Leitner. “Wir haben aber 
keine Ressourcen für eigene 
Cannabis-Kontrollen”, füg-
te Leitner hinzu. Die Polizei 
wird das nicht leisten können. 
Die GDP wird nun das Ge-
spräch mit dem Ministerium 
suchen müssen. 
Bayern die Legalisierung aus 
Gründen des Gesundheits- 
und Jugendschutzes ab. Die 
Absurdität seiner Aussagen 
ist sich Holetschek weiterhin 
nicht bewusst. Er faselt etwas 
von einem erhöhten Risiko 

für die Hirnentwicklung. Bei 
seinen sinnfreien Aussagen 
stellt sich die Frage, ob ihm 
zuzuhören nicht doch schäd-
licher für die Gehirnentwick-
lung ist, als Cannabis zu rau-
chen.  „Die Bundesregierung 
verharmlost gegen alle Ver-
nunft eine gefährliche Droge 
als Genussmittel,” ist eine ty-
pisch lächerliche Aussage, die 
fernab von jedweder Realität 
ist. Die Legalisierung dient 
dem Gesundheitsschutz, ge-
nau deswegen wird Cannabis 
legalisiert werden. Eine Re-
kordzahl an Cannabisstudien 
beweist dies auch. 

auf hanfjournal.de

Samstag, 30. September 2023

Trotz Legalisierung: 
Bayern will Kiffer 
kontrollieren

Nürnberger Drogenhilfe Mu-
dra begrüßt Cannabis-Pläne. 
Es sei “Der richtige Weg” und 
sie sehen besseren Jugend-
schutz. 

Die Nürnberger Drogenhilfe 
Mudra hält die Cannabislega-
lisierung für lange überfällig, 
auch aus Gründes des Jugen-
schutzes. Der Gesetzentwurf 
reicht den Suchtexperten al-
lerdings nicht aus. Dies be-
richtet inFranken.de Von 
unserem glücklicherweise 
ehemaligen Verkehrsminister 
gibt es auch ein interessantes 
Zitat gegen die Cannabislega-
lisierung. 

Der CSU-Abgeordnete im 
Bundestag Alexander Do-
brindt bezeichnet die Legali-
sierung als “Anschlag auf den 
Jugend- und Gesundheits-
schutz in Deutschland” Die 

Frage ob die CSU noch weiter 
absinken kann, hat sich damit 
wohl wieder mit einen “Ja” 
beantwortet. Der Nürnberger 
Verein Mudra für Jugend- 
und Drogenhilfe basiert seine 
Aussagen auf Fakten. “Wir 
stehen dem neuen Gesetz 
insgesamt sehr wohlwollend 
gegenüber”, erklärt Bereichs-
leiter Rossano Della Ripa. 

Das Problem sei nicht der 
Konsum an sich, so die Nürn-
berger Suchthelfer. “Der Weg 
der strafrechtlichen Verfol-
gung und Verbotspolitik war 
aus vielerlei Gründen sehr 
undankbar”, fügte Ripa hin-
zu. Dies liegt daran, dass die 
Kriminalisierung zum “über-
wiegend Teil” die Konsu-
menten verfolgte “und nicht, 
wie man vielleicht zur Ein-
führung dachte, die ‘großen 
Fische’.” Man müsse sich 

fragen, “ob – selbst, wenn 
jemand auf Bewährung ist 
– eine Kleinstmenge an Can-
nabis reichen soll, um ins Ge-
fängnis zu kommen,” so der 
Suchtberater. Die Konsequen-
zen der Kriminalisierung ste-
hen “nicht im Verhältnis zur 
Handlung als solche”, fügte 
der Sozialarbeiter hinzu.

Selbst die Nürnberger Sucht-
hilfe ist klar auf der Seite der 
Legalisierung. Die CSU ist 
immer noch am Anfang des 
20. Jhd. hängen geblieben. 
Die Verfolgung ist so obsolet 
und absurd, dass selbst CBD-
Blüten-Händlern Gefängnis 
droht.

auf hanfjournal.de

Samstag, 19. August 2023

Nürnberger Drogenhilfe 
begrüßt Cannabis-Pläne
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DER BRANCHENFÜHRER DES HANF JOURNALS
Inziders Metalhead 
Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

Urban Garden Center
Austraße 71      
90429 Nürnberg

ÖSTERREICH
 
H & H Hanf und Hanf 
Lassallestr. 13
1020 - Wien
Bushplanet Headshop
Esterhazygasse 34
1060 Wien
bushplanet.com
Bushplanet City Grow
Mariahilfer Strasse 115 / im Hof
1060 Wien 
citygrow.at

Blumen per Lumen
Zieglergasse 88-90 (Ecke Neustiftg.)
1070 - Wien 
www.blumenperlumen.at

Bushplanet Grow City
Industriestrasse D / Nr. 5
2345 Brunn
growcity.com

HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115
2700 - Wiener Neustadt

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

Rootsman.at
Bahnhofstr.6
4600 Wels

PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

Miraculix Headshop
Bregenzerstr 49
6911 - Lochau
www.miraculix.co.at

Miraculix Growshop
Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems
www.miraculix.co.at

Cannapot Webshop
www.cannapot.com
8591 Maria Lankowitz

Deutschland
THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden
Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig
Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52 
07545 - Gera

Gras Grün
Ritterstr. 43 - 10969 - Berlin 
www.grasgruen.de

Headache Headshop
Oranienstraße 198 
10999 Berlin

Grow In
Wallenroder Str. 7-9,
13435 - Berlin

Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin

Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg
Fantasia Oldenburg
Staulinie17, 26122 Oldenburg
www.fantasia-ol.de

Ohrwurm Head & Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

Imagro - www.imagro.de
Swolinskystr. 3
58135 Hagen

Black Leaf Headshop
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
www.blackleaf.de
Near Dark GmbH
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
For smoking Paraphernalia 
www.neardark.de

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

Glashaus Heidelberg
Bergheimer Straße 134a 
69115 - Heidelberg
Kalidad
Kahlbachring 16
69254 Malsch
IVORY Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart
Glasshouse
Jahnstr.86
73037 - Göppingen
www.ghouse.de
Highlight - Offenburg
Franz-Volk-Str. 12
77652 - Offenburg
www.highlight-offenburg.de
Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

D 01099  - 13347>> D 20357 -53773>> D 66115-73037>> D90402-A1070>> A1060-8591>>

Online-Kampagne der CSU 
gegen Cannabis ist mal wie-
der an Peinlichkeit nicht zu 
übertreffen. Chapeau!
Die Landesgruppe der CSU 
im Bundestag startet eine 
Kampagne gegen die geplan-
te Cannabislegalisierung. 
Landesgruppenchef Alex-
ander Dobrindt erklärt, mit 
der Kampagne „halten wir 
der Ampel den Spiegel vor“. 
Dies berichtet FOCUS. Der 
ehemalige Verkehrsminister 
ist damit Initiator der „Anti-

Legalisierungs-Kampagne“. 
Mit dem ,Cannabis für alle‘-
Gesetz legalisiert Lauterbach 
eine gefährliche Droge“, kri-
tisierte Landesgruppenchef 
Alexander Dobrindt (CSU). 
Er als zweitschlechtester Ver-
kehrsminister nach Andreas 
Scheuer (CSU) meint, die 
Kampagne sei „die Doku-
mentation des politischen 
Versagens von Lauterbach“.
Die Aussagen auf den Plaka-
ten haben einen neuen Tief-
punkt erreicht. „Cannabis: 

Risky, aber wegen der Ampel 
scheiss(l)egal“, lässt sich auf 
einem Plakat lesen. Auf einem 
anderen steht „Cannabis: Un-
klug, aber wegen der Ampel 
scheiss(l)egal“. Dies ist eine 
offizielle Kampagne einer mit 
Steuern finanzierten Partei. 
Die CSU ist immer noch der 
obsoleten Ansicht, dass die 
Legalisierung von Cannabis 
„absolut verantwortungslos 
und ein Anschlag auf den Ju-
gend- und Gesundheitsschutz 
in Deutschland“ sei. 

Cannabis hat Gefahren, be-
sonders für Kinder und Ju-
gendliche. Deswegen gilt es 
zu schauen, wie man Kinder 
und Jugendliche am besten 
davor schützt. Auf der Straße 
gibt es gestrecktes Cannabis 
mit stark variierenden THC-
Gehalt. Durch eine Legalisie-
rung gibt es ein reguliertes 
Produkt und ganz entschei-
dend keinen Anstieg des Kon-
sums von Kindern und Ju-
gendlichen. Ein kurzer Blick 
in die Fakten würde der CSU 
da schon helfen.. 

auf hanfjournal.de

Samstag, 21. Oktober 2023

Ein schwerkranker Mann be-
kommt deswegen seine Medi-
zin nicht. 
Das Cannabis als Medizin Ge-
setz ermöglicht es Ärzten seit 
2017 Cannabis auf Rezept zu 
verordnen. Sofern keine The-
rapiealternativen vorhanden 
sind und die Wirksamkeit 
einer Cannabistherapie be-
stätigt ist, müssen Kranken-
kassen die Therapie zahlen. 
Bei einem Mann mit Posttrau-
matischer Belastungsstörung 
und der Lungenkrankheit 
COPD wurde der Antrag auf 

Kostenübernahme seitens der 
Krankenkasse abgelehnt. Der 
Mann berichtete von Panik-
attacken, Schlafstörungen so-
wie chronischen Schmerzen. 
Er wurde sechs Wochen lang 
stationär in einer psychoso-
matischen Klinik behandelt 
und absolvierte außerdem 
zwei Reha-Maßnahmen. Dies 
berichtet t.online.de.
Obwohl der Patient einen ho-
hen Leidensdruck hatte und 
der Nachweis für die Wirk-
samkeit von Cannabis bei 
seinen Erkrankungen vor-

handen war, lehnte die Kran-
kenkasse seinen Antrag ab. 
Der Mann klagte gegen die 
Krankenkasse vor dem So-
zialgericht Osnabrück. Die-
ses entschied zugunsten der 
Krankenkasse (AZ: S 46 KR 
160/22). Das medizinische 
Cannabis hat tatsächlich zu 
einer signifikanten Verbesse-
rung seiner Beschwerden ge-
führt. Deswegen wollten er 
und sein Arzt auch die The-
rapie fortsetzen. Die Kasse 
lehnte jedoch ab und verwies 
auf Behandlungsalternativen. 

Darunter diverse Schmerz-
mittel,  Krankengymnastik 
und eine intensive Traumabe-
handlung. Das Sozialgericht 
stimmt der Krankenkasse zu. 
Es spielt wohl keine Rolle ob 
es dem Patienten tatsächlich 
besser geht, sondern nur ob 
die Behandlungsmöglich-
keiten nach Protokoll abge-
arbeitet wurden. Ein weiteres 
Armutszeugnis für Deutsch-
land.

auf hanfjournal.de

Samstag, 7. Oktober 2023

Online-Kampagne der 
CSU gegen Cannabis

Krankenkasse lehnt erneut 
Cannabistherapie ab

Das, was befürchtet wurde, 
könnte nun Realität werden.
Der CDU-dominierte Bun-
desrat hat  Bedenken gegen 
die von der Bundesregie-
rung geplante Freigabe von 
Cannabis. Bei einer Stellung-
nahme mehrerer Ausschüsse 
der Länderkammer wird ge-
fordert, dass das Gesetz zur 
Cannabislegalisierung zu-
stimmungspflichtig werden 
müsse. Laut Bundesgesund-
heitsministerium muss der 
Bundesrat aktuell den Plänen 
nicht zustimmen. Nun soll 
aber doch die Zustimmungs-
bedürftigkeit der Länder 
überprüft werden. Sollte es 
zu einer Mitbeteiligung des 
Bundesrats kommen, könnte 
die Legalisierung noch schei-
tern. Im Bundestag wird koa-
litions-gebunden abgestimmt, 
d.h. ein Land mit z.B. fünf 
Stimmen setzt alle Stimmen 
für oder gegen ein Gesetz ein. 
Bei den aktuellen Mehrheits-
verhältnissen im Bundesrat, 
wo die CDU/CSU beteiligt ist, 
würde es mit 39 von 69 Stim-
men gegen die Legalisierung 
stehen. Es ist zu erwarten, 
dass die CDU/CSU an ihrer 
konservativen dogmatischen 

Haltung gegen Cannabis fest-
hält. 

Kristine Lütke, sucht- und 
drogenpolitische Sprecherin 
der FDP-Fraktion, ist klar 
für die Legalisierung von 
Cannabis. „Es reguliert auch 
niemand, wie viele Flaschen 
Wein jemand im Keller lagert. 
Wieso sollten wir das bei Can-
nabis tun?“, sagte die FDP-
Politikerin zur Begründung. 
Sie ist ebenfalls gegen eine 
geplante Obergrenze: „Der 
Dealer wird sich dann genau 
auf die Cannabis-Produkte 
spezialisieren, die nicht legal 
angeboten werden. Konsu-
mentinnen und Konsumenten 
werden sich dann weiter mit 
Schwarzmarkt-Cannabis ein-
decken – das kann niemand 
wollen“, kommentierte sie. 
Lütke hat klar erkannt, dass 
die Legalisierung von Can-
nabis richtig und sinnvoll ist. 
Bei der CDU ist man da noch 
im 20 Jhd. und in Dogmen ge-
fangen. 

auf hanfjournal.de

Samstag, 23. September 2023

Cannabis- 
legalisierung: 
Bundesrat will 
mitbestimmen

High End 
Cannabis 
Social Club

Endlich legal ki� en!
Werde jetzt Mitglied und unterstütze
den Anbauverein in deiner Nähe
www.chillisimo.de
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Januar
13. bis 14. USA: CannaMed Show, Verbrauchermesse, Greater Philadelphia Expo Center
20. bis 23. USA: Virginia Cannabis Conference & Lobby Day, Konferenz, Delta Hotels, Rich-

mond
26. bis 28. USA: Cannadelic, Verbrauchermesse, B2B, Miami Airport Convention Center, Miami

Februar
2. bis 4. USA:  Hawaii Cannabis Expo, Verbrauchermesse, Blaisdell Exhibition Hall, Honolulu
11. bis 13. Kanada: Lift, B2B, Konferenz, Verbrauchermesse, Vancouver Convention Center
16. bis 18. Italien: Canapa Mundi, Verbrauchermesse, Rom
23. bis 24. USA: Imperious Expo,  Verbrauchermesse, Oklahoma City Convention Center, Ok-

lahoma
24. bis  25. USA:  CannaCon, B2B, Mississippi Coast Coliseum, Biloxi
24. bis 25. USA:  Connecticut Cannabis Expo, B2B, Verbrauchermesse, Earth Convention Center
27. bis 28. England: White Label Expo, B2B, London

März
6. bis 7. USA: Hemp Con, Verbrauchermesse, Los Angeles Convention Center
13. bis 14. USA:  Hall of Flowers, Verbrauchermesse, Süd Kalifornien
14. Spanien: ICBC Barcelona, B2B,  L’auditori de Cornellá, Barcelona
15. bis 17. Spanien: Spannabis, Verbrauchermesse, Fira de Cornellá, Barcelona
20. bis 22. USA:  NOCO Hemp Expo, B2B, Konferenz, The Broadmoor, Colorado Springs
22. bis 23. USA:  NECANN Boston, B2B, Verbrauchermesse, Hynes Convention Center, Boston
22. bis 24. Kanada: CannExpo, Verbrauchermesse, Enercare Centre, Toronto

April
5. April bis 6. USA:  CannaCon, B2B, South OKC
5. bis 6. Spanien: EVO NXT, B2B, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
16. bis 17. USA:  Benzinga Cannabis Capital Conference,B2B, Fountainbleau, Miami Beach
16. bis 17. Deutschland:  ICBC Berlin, B2B, Estrel Berlin Hotel 
26. bis 27. USA: Lucky Leaf Expo, B2B, Konferenz, Sheraton Kansas City Hotel at Crown Center
26. bis 27. USA: Lucky Leaf Expo, B2B, Konferenz, Minneapolis
26. bis 28. Tschechische Republik: Konopex, Verbrauchermesse, Ostrava
26. bis 28. Deutschland: SHISHAMESSE, B2B, Messe Frankfurt
26. bis 28. Deutschland: Hempsfair, Verbrauchermesse, Messe Frankfurt

Mai
1. bis 2. Puerto Rico: Puerto Rico CannaTech Expo, B2B, Puerto Rico Convention Center, San 

Juan
1. bis 2. USA: Michigan Cannatech Expo, B2B, Soaring Eagle Resort & Casino, Mount Plea-

sant
7. bis 8. England: Cannabis Europa, B2B, Konferenz The Barbican, London
7. bis 9. SA: Cannabis Science Conference West,  B2B, Portland Expo Center, Portland
10. bis 12. Kroatien: CULTIVA ZAGREB, Verbrauchermesse, HALA Zagreb
12. bis 15. USA: CannMed Innovation & Investment Summit, B2B, JW Marriott Marco Island 

Beach Resort, Marco Island
18. bis 19. Kolumbien: Biz Cann Expo, B2B, Medellín PLAZA MAYOR
18. bis 19. Kolumbien: Alternative Products Expo, B2B, Medellín BROWARD COUNTY CON-

VENTION CENTER
23. bis 24. Deutschland: Medicinal Cannabis Congress, Kongress für Medizinisches Cannabis, 

Berlin
24.-26. Schweiz: CannaTrade,Verbrauchermesse, Halle 622, Zürich

Juni
31. Mai bis 1.  USA: NECANN Illinois, B2B, Verbrauchermesse,  Schaumberg Convention Center, 

Chicago
31. Mai bis 2. USA: FMCCE, Konferenz, B2B, Rosen Centre Hotel, Orlando, Florida
31. Mai bis 2. USA: FMCCE, Konferenz, B2B, Rosen Centre Hotel, Orlando, Florida

Juni
5. bis 6. USA:  CWCBExpo, B2B, Javits Convention Center, New York
14. bis 15. USA: NECANN Vermont, B2B, Verbrauchermesse, Champlain Valley Expo, Burling-

ton
14. bis 16. Deutschland: MARY JANE BERLIN, Verbrauchermesse, Event, Messe Berlin
19. bis 21. USA: CannaOne Bizcon & Expo, B2B, Verbrauchermesse, Las Vegas Convention 

Center

Juli
20. bis 22. USA: Alternative Products Expo, B2B, Dallas

September
4. bis 5. USA:  PBC Conference, B2B, Konferenz, Capital Hilton, Washington
6. bis 7. USA:  NECANN New Jersey ,B2B, Verbrauchermesse,  Atlantic City Convention Cen-

ter
18. bis 19. Kanada:  Expo Cannabis, B2B, Palais des Congres, Montreal
19. bis 21. Deutschland: CB X InterTabac, B2B, Westfalenhallen Dortmund
19. bis 21. Deutschland: InterTabac, B2B, Westfalenhallen Dortmund 

Oktober
4. bis 5. USA: NECANN, B2B, Verbrauchermesse, XL Center, Hartford
24. bis 25. USA: NECANN New York, B2B, Verbrauchermesse, Albany Convention Center

Datum wird noch bekannt gegeben: Spanien: Cannabinoid Function in the CNS, Konferenz Medizinisches Cannabis,  Rey Don Jaime Grand Hotel, Castelldefels – USA:  Lucky Leaf Expo,  B2B, 
Konferenz, Baltimore Convention Center – Südafrika:  The Cannabis Expo,  Verbrauchermesse, The Globe at Suncoast, Durban – USA:  CannaCon, B2B, Long Beach Convention & Entertain-
ment Center – USA:  NECANN Maine, B2B, Verbrauchermesse, Augusta Civic Center – USA: Cannabis Conference, B2B, Konferenz, Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas – USA:  Southern 
Hemp Expo, Verbrauchermesse, The Fairgrounds, Nashville – USA: Virginia Cannabis Expo, B2B, Virginia Beach Convention Center, Virginia Beach – Deutschland: Cannafair Düsseldorf, Ver-
brauchermesse, Mitsubishi Electric Halle – Afrika: Cannabis Business Afrika, B2B, Kapstadt, Südafrika – USA: Lucky Leaf Expo, B2B, Konferenz, Albuquerque Convention Center –  Dänemark: 
Copenhagen Cannabis Expo, Verbrauchermesse, Kopenhagen – Spanien: CBD HEMP FAIR, B2B, Konferenz, Fira de Cornellá, Barcelona – Mexico: Expoweed, Verbrauchermesse, Mexico City 
– USA:  Business of Cannabis, B2B, New York Academy of Medicine – USA:  CannaCon, B2B, Huntington Place, Detroit – Österreich: Cultiva, Verbrauchermesse, Wiener MARX HALLE – Deutsch-
land:  White Label Expo, B2B, Frankfurt – Tschechische Republik: Cannafest, Verbrauchermesse, PVA Expo Prag Letany – Deutschland: VapersCom, Verbrauchermesse, Messe Dortmund –  
Indonesien: Vape Fair, B2B, HALL A-B, JCC, INDONESIEN – Portugal: Cannadouro, Verbrauchermesse, Porto – Thailand: Asia International Hemp EXPO & FORUM, B2B, Bangkok – USA:  
MJBizCon, B2B, Las Vegas Convention Center – Polen: Cannabizz, B2B, Verbrauchermesse – Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO, Warschau – Deutschland:  Hanfmesse Pirma-
sens, Verbrauchermesse, Messegelände Pirmasens – England: The Natural Product Show, B2B, Verbrauchermesse, London Olympia – England: The Natural Product Show & The Business 
Event, B2B, Verbrauchermesse London Olympia – Italien:  4.20 Hemp Fest, Verbrauchermesse, Mailand Superstudio Maxi

Alle Hanfmessen 
2024 im Überblick

(Änderungen Vorbehalten)

Die Zahl der Hanfmessen, 
Kongresse und Events 
steigt stetig und es ist 

mittlerweile schwer die wich-
tigsten Cannabizz-Veranstal-
tungen im Auge zu behalten.  
 
Daher haben wir für euch 
einen Überblick der weltweit 
besten Veranstaltungen 2024 

zusammengestellt. Eines steht 
jetzt schon fest: 2024 wird ein 
Messejahr der Superlative. 

Ist eure Lieblingsmesse nicht 
dabei? Dann meldet euch an 
redaktion@hanfjournal.de. 

Da einige Messetermine für 
das neue Jahr noch nicht be-

kannt gegeben sind, wird die-
se Übersicht im Laufe des Jah-
res aktualisiert. Auf unserer 
Homepage hanfournal.de hal-
ten wir euch mit den neusten 
Terminen auf dem Laufenden.

Beitrag von 
Simon Hanf
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Lauterbach hat endlich mal 
gehandelt. 

Der Gesetzentwurf zur Can-
nabislegalisierung wurde end-
lich am 05.07.2023 von unse-
rem Gesundheitsminister Karl 
Lauterbach veröffentlicht. Es 
handelt sich hierbei nicht, wie 
noch im Oktober 2022 um gro-
be Eckpunkte, sondern um ei-
nen konkreten Gesetzentwurf. 
Dieser ist allerdings noch 
nicht in Kraft getreten und er 
weist gravierende Problemati-
ken auf. 

So heißt es “§ 3 Erlaubter Be-
sitz von Cannabis: (1) Perso-
nen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, ist der Besitz 
von bis zu 25 Gramm Can-
nabis zum Eigenkonsum er-
laubt.” 

Allerdings ist auf der Eigenan-
bau von bis zu drei blühenden 
Pflanzen pro Kalenderjahr er-
laubt. “§9 Anforderungen an 
den privaten Eigenanbau zum 
Eigenkonsum (1) Personen, die 
das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, ist an ihrem Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes der private Eigenanbau 
von insgesamt bis zu drei 1. 
Cannabispflanzen zum Zweck 
des Eigenkonsums von Can-
nabis oder 2. Nutzhanfpflan-
zen zur nicht-gewerblichen 
Verwendung von Nutzhanf 
gleichzeitig erlaubt.”

Die beiden Punkte führen zu 
einem offensichtlichen Wider-
spruch. Wenn ich drei Pflan-
zen anbau und ernte werde ich 
mehr als 25 Gramm Cannabis-
blüten geerntet haben. Selbst 
mit einer einzelnen Pflanze 
kann ich diesen Wert über-
schreiten. Ist es dann über-
haupt möglich, Cannabis an-
zubauen, ohne den Grenzwert 
zu überschreiten? Wie lässt 
sich dieses Problem lösen? 

Eine gute Änderung ist aber 
zum Beispiel, dass die Einfuhr 
von feminisierten Cannabissa-
men aus dem Eu-Ausland zum 
Zwecke des Eigenanbaus er-
laubt ist. Sinnlos ist aber wie-
der die obsolete Regelung bei 
Cannabis Social Clubs. Zum 
einen müssen diese mindes-
tens 200 Meter von Schulen, 
Kindergärten und Jugendein-
richtungen entfernt sein, zum 
anderen ist aktive Mitarbeit 
erforderlich. Selbstverständ-
lich muss man volljährig sein 
um in einem solchem Club 
Mitglied sein zu dürfen. Eine 
21 jährige Person darf bis zu 
25 Gramm am Tag und 50 
Gramm im Monat abholen. 

Ein Person zwischen 18-21 nur 
25 Gramm Tag und 30 Gramm 
im Monat. Das bedeutet, eine 
21-jährige Person kann sich 
am 1. des Monats 25 Gramm 
abholen, diese konsumieren 
und dann am 16. des gleichen 
Monats sich erneut 25 Gramm 
mitnehmen. Für starke Kiffer 
sind aber 50 Gramm im Monat 
nicht viel. Auch hier verfehlt 

die Bundesregierung wieder 
die Realität.

Es ist praktisch nicht mög-
lich, in einer Stadt einen CSC 
zu eröffnen, ohne dass er eine 
Nähe zu besagten Einrichtun-
gen hat. Besonders bizarr ist 
aber die Regelung, dass aktive 
Mitarbeit im Club erforder-
lich ist. Jemand, der eine 70 

Stunden Woche hat, müsste 
nebenbei noch im Verein aktiv 
sein. Dies ist allerdings nicht 
praktikabel und nur eine sinn-
lose Restriktion. Lächerlich ist 
auch, dass vorgedrehte Joints 
mit Tabak, sowie Edibles nicht 
erlaubt sind. Nur Blüten und 
Haschisch sind erlaubt. Hier 
zeigt sich, wie realitätsfern die 
Regierung ist. 

Das CanG, wie es abgekürzt 
heißt, ist eine wichtige Ände-
rung für das deutsche Gesetz. 
Viele Punkte sind allerdings 
noch nicht klar geregelt, da 
braucht es weitere juristische 
Abklärung. Das  CanG wurde 
Ende Juni 2023 in die Ressort-
abstimmung sowie anschlie-
ßend in die Anhörung von 
Ländern und Verbänden ge-
geben. Aktuell ist die Bundes-
regierung bei den aktuellen 
Temperaturen in Sommerpau-
se. Nachdem die Regierung al-
lerdings wieder ihre Arbeit im 
September aufgenommen hat, 
geht es weiter. Bereits im drit-
ten Quartal dieses Jahres kann 
noch die Säule 1 und damit 
auch das CanG in Kraft treten. 
Dies ist die Übergangslösung 

bis, dann endlich noch im Lau-
fe der Legislaturperiode Can-
nabis in Fachgeschäften zum 
Verkauf steht. Aktuell ist die-
ses Gesetz aber noch nicht in 
Kraft getreten. Als Cannabis-
Connoisseur macht man sich 
weiter strafbar. Von einer Ent-
kriminalisierung fehlt immer 
noch jede Spur. Der Gesetzent-
wurf ist mindestens verbesse-
rungswürdig. 

Es ist gut, dass die Bundes-
regierung ihr Versprechen 
endlich in die Tat umzusetzen 
versucht. Allerdings gibt es so-
wohl juristische Unklarheiten 
als auch eine restriktive Can-
nabispolitik welche nicht dem 
aktuellen Zeitgeist gemäß ist. 
Der Gesetzentwurf muss drin-
gend überarbeitet werden, be-
vor er in Kraft tritt. Legalisiert 
Cannabis endlich wie Alkohol! 
Es ist längst überfällig. Weite-
re offene Fragen werden teil-
weise in den FAQs zum Ge-
setzentwurf beantwortet.

Beitrag von 
Simon Hanf

Winterschläfer haben es 
gut. Sie legen sich in 
der dunklen Jahres-

zeit ins Bett und warten ein-
fach ab, bis der Frühling die 
Lebensgeister wieder erweckt. 
Doch wer jetzt mit dem süßen 
Traum einschläft, im Frühjahr 
in einem Deutschland aufzu-
wachen, das seine kiffende 
Bevölkerung entkriminalisiert 
hat, sollte vielleicht auch eine 
Enttäuschung mit auf dem 
Schirm haben. 

Trotz aller Bemühungen der 
Ampelkoalition, die Canna-
bis-Teilfreigabe Gesetz wer-
den zu lassen, besteht die 
Eventualität, dass am Ende 

doch alles ganz anders kommt 
und der Prohibitionsirrsinn 
auch im nächsten Jahr Straf-
täter am Fließband produziert. 
 
Bei aller Euphorie vieler Hänf-
linge, dass die Zeitenwende in 
der deutschen Drogenpolitik 
nicht mehr aufzuhalten ist, 
so sind doch durchaus Zwei-
fel angebracht, ob dem auch 
wirklich so ist. 

Aktuelle Umfragen ergeben 
zwar eine Zustimmungsrate 
um 50 Prozent für die Canna-
bis-Teilfreigabe, aber ebenso 
viele Bürger und Bürgerinnen 
wünschen eine Fortsetzung der 
Strafverfolgung kleiner Kiffer. 

Und diese Leute sind alles an-
dere als entspannt. Hasserfüllt 
gegen die Ampelregierung 
schreien sie Zeter und Mordio, 
geradeso als würde man dem 
Volk neben der Bratwurst nun 
auch noch das Bier wegneh-
men, wenn das Kiffen straffrei 
geduldet wird. 

Längst geht es nicht mehr nur 
um die unschuldigen Kinder-
chen, die vor dem süchtig ma-
chenden Giftkraut geschützt 
werden müssen, sondern um 
die kleingeistige Lebensma-
xime des deutschen Michels, 
sich die täglich gelebte Sauf-
kultur nicht durch andere 
psychoaktive Substanzen 

wie Haschisch und Mari-
huana verwässern zu lassen. 
 
Vor allem unter weißblauen 
Himmel gärt Wut und Zorn 
in den vom Alkohol umne-
belten Köpfen. Die Angst ist 
groß, dass die bundesweite 
Teilfreigabe von Cannabis 
den Freistaat Bayern noch 
tiefer im Drogensumpf ver-
sinken lässt, als er ohnehin 
schon ist – wie sich auf dem 
Münchener Oktoberfest mit 
seiner „weltweit größten of-
fenen Drogenszene“ zeigt. 
 
Und so weht gen Berlin eine 
steife Brise aus dem südlichen 
Randgebiet der Bundesrepu-

blik Deutschland, und das 
gerade frisch installierte Sö-
der-Aiwanger-Regime bleibt 
hart auf Anti-Cannabis-Kurs. 
Der Steuermann, der die Le-
galisierungswelle umkurven 
soll, ist nun eine Frau, doch 
in guter alter CSU-Tradition 
spricht sie wie ein Mann – in 
diesem Fall wie ihr Amts-
vorgänger Klaus Holetschek. 
 
Die neue bayerische Gesund-
heitsministerin Judith Ger-
lach (CSU) nahm dann auch 
sogleich Karl Lauterbachs 
Eingeständnis, dass das Ge-
setz voraussichtlich erst im 
Frühjahr greift, zum Anlass, 
gegen das geplante Cannabis-
Gesetz zu wettern. „Es ist un-
verantwortlich, dass er trotz 
der breiten Kritik auch von 
Ärzten sowie aus der Polizei 
und der Justiz weiter Canna-
bis legalisieren will“, sagte die 
38-jährige gelernte Rechtsan-
wältin aus Aschaffenburg dem 
Bayerischen Rundfunk. Die 
Bundesregierung müsse end-
lich die Konsequenzen aus der 
Kritik ziehen und komplett 
auf die „gefährliche“ Legali-
sierung verzichten. „Legalisie-
rung schafft Verharmlosung!“ 
 
Sollte die Teillegalisierung 
„trotz aller Experten-Warnun-
gen“ kommen, „so wird Bay-

ern alle infrage kommenden 
juristischen Schritte prüfen“, 
um das Gesetz zu verhindern, 
sagte Gerlach. In Richtung 
Hanfcommunity drohte die 
Ministerin, dass im Freistaat 
eine zentrale Kontrolleinheit 
der Polizei gebildet würde, 
um „mit Blick auf die Erfor-
dernisse des Gesundheits-, 
Kinder- und Jugendschutzes 
sowie der Suchtprävention 
einen maximal restriktiven 
Vollzug sicherzustellen“. 
 
Die Drohgebärden der CSU 
versprechen trübe Aussichten 
für die Hänflinge in Bayern – 
trotz bundesweiter Teilfreiga-
be. Doch ob diese zum 1. April 
2024 überhaupt in Kraft tritt, 
bleibt derzeit mehr als fraglich 
– bei einer Regierungskoali-
tion, die kaum mehr Rückhalt 
in der Bevölkerung hat und 
jederzeit platzen kann. Noch 
hat das CanG den Bundestag 
nicht passiert, und man kann 
nur hoffen, dass sich Scholz 
& Co. noch ein Weilchen über 
Wasser halten, damit es in Sa-
chen Entkriminalisierung am 
Ende nicht April, April heißt.

Beitrag von 
Sadhu van Hemp
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